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Vorwort

Aus der Perspektive des Ökonomen, der sich mit einer rationalen Abgren-

zung von Aufgabenträgern und einer zweckmäßigen Verteilung der Aufgaben,

Ausgaben und Einnahmen zwischen diesen Aufgabenträgern befaßt, erschei-

nen viele Elemente der historisch gewachsenen Rundfunkordnung der Bundes-

republik korrekturbedürftig. Als Beispiele seien nur genannt die unzweckmä-

ßige Abgrenzung und zu große Anzahl der öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-

stalten, die dezentrale Bereitstellung des bundesweiten Gemeinschaftspro-

gramms der ARD, die große Zahl der öffentlich-rechtlichen Hörfunkprogramme,

die nicht sachgerechte Zuständigkeit der Landesmedienanstalten für medien-

politische Entscheidungen mit überregionaler Bedeutung und die mangelhafte

Regelung grenzüberschreitender Rundfunkangebote.

Die ökonomische Theorie des Föderalismus bietet - wie die vorliegende Stu-

die deutlich zu machen versucht - das theoretische Instrumentarium, mit des-

sen Hilfe eine rationale föderative Rundfunkordnung konzipiert werden kann

und diese Strukturmängel behoben werden können. Bei einer angemessenen

Übertragung dieser - primär für die Abgrenzung von Gebietskörperschaften und

die Regelung derer Kompetenzen entwickelten - Theorie eröffnen sich auch für

solche Probleme Lösungen, die auf den ersten Blick rundfunkspezifisch zu sein

scheinen, bei genauerer Betrachtung aber als Anwendung genereller, im Rah-

men der Föderalismustheorie bereits allgemein hergeleiteter Ergebnisse auf

den Rundfunk erkennbar werden. So ist zum Beispiel die Problematik der

Grundversorgung mit Rundfunkprogrammen von der Föderalismustheorie unter

den Stichworten "einheitlicher" bzw. "gleichwertiger" Lebensverhältnisse versus

präferenzgerechte Differenzierung des Leistungsangebotes sowohl in ihrer

regionalen als auch ihrer funktionalen Variante ausführlich erörtert worden; und

die dort entwickelten Lösungen eignen sich durchaus auch für die Beurteilung

von Versorgungsunterschieden mit dem Gut Rundfunk.

Die vorliegende Studie entstand im Rahmen mehrerer Universitätsveranstal-

tungen, mit denen die Verfasser zum angestrebten Aufbau eines rundfunköko-

nomischen Studiengangs an der Universität zu Köln beigetragen haben. Bei

der Konzeptionierung und Durchführung dieser Veranstaltungen wurde deut-

lich, daß die für einen solchen Studiengang erforderliche Literatur, die die

Rundfunkökonomie als Anwendung allgemeiner ökonomischer Methoden auf

das Gut Rundfunk versteht, bisher noch weitgehend fehlt. Die vorhandene Lite-

ratur zum Thema klammert ökonomische Aspekte entweder vollständig aus -

wie der überwiegende Teil der rechtswissenschaftlichen und publizistikwissen-
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schaftlichen Arbeiten zum Rundfunk - oder er befaßt sich aus spezifischer,

meist einzelwirtschaftlicher Sicht mit rundfunkökonomischen Detailfragen, ohne

ersichtlich zu machen, daß es hierbei letztlich um die Lösung eines allgemei-

nen ökonomischen Problems, nämlich um die Bewirtschaftung knapper Res-

sourcen und die Optimierung von mit alternativen Lösungen erzielbaren Ko-

sten-Nutzen-Relationen geht.

Um diesen Grundgedanken zu verdeutlichen, legt die vorliegende Arbeit

besonderen Wert darauf, die dargelegten Gedankengänge zu formalisieren

und auf die zentralen Faktoren ökonomischen Handels - Kosten und Nutzen -

zu reduzieren. Gesetzliche, technische, institutionelle und sonstige Details, die

bei der Lösung konkreter Probleme der privaten und öffentlich-rechtlichen

Anbieter zweifellos eine Rolle spielen, am einzuschlagenden Lösungsweg prin-

zipiell aber nichts ändern, werden deshalb bewußt vernachlässigt. Daß dem im

Rundfunkbereich tätigen Praktiker dadurch manches zu stark vereinfacht

erscheint und auch die mit diesem Ansatz skizzierten Lösungswege nicht den

ganzen Weg bis zur praxisgerechten Ausgestaltung aufzeigen können, wird

dabei bewußt in Kauf genommen.

Der Aufbau der Studie ergibt sich aus der beschriebenen Zielsetzung. In

einem ersten Hauptteil werden die von der ökonomischen Theorie des Födera-

lismus herausgearbeiteten allgemeinen Vorteile einer förderativen Differenzie-

rung öffentlicher Aufgaben dargestellt und die Grenzen eines regional oder

funktional differenzierten - und damit ungleichmäßigen - Leistungsangebotes

aufgezeigt. Anschließend wird anhand der sog. Clubgütertheorie die optimale

(De-)Zentralität der Leistungsbereitstellung formal-quantitativ bestimmt und um

die Betrachtung von Fühlungsvorteilen und Transaktionskosten ergänzt. Eine

kurze Beurteilung der föderativen Struktur der deutschen Gebietskörperschaf-

ten im Lichte dieser theoretischen Grundlagen schließt diesen ersten Hauptteil

ab.

Im zweiten Hauptteil werden diese allgemeinen Überlegungen auf die Bereit-

stellung von Rundfunk übertragen. Zunächst werden die ökonomischen Vortei-

le und Grenzen einer regionalen Differenzierung von Rundfunkangeboten qua-

litativ beschrieben und anhand der Clubgütertheorie zu quantifizieren versucht;

anschließend werden die gleichen Überlegungen für eine funktional-inhaltliche

Differenzierung von Rundfunkangeboten angestellt. Abschließend wird durch

die Kombination einer regionalen und funktionalen Differenzierung des Rund-

funkangebots die rationale Angebotsstruktur einer föderativen Rundfunkord-

nung entwickelt.



Vorwort XI

Die vorliegende Arbeit möchte die theoretischen Grundlagen verbreitern,

anhand derer die materiellen Rundfunklandschaft in Deutschland beurteilt und

ihre Mängel und Verbesserungsmöglichkeiten offengelegt werden können. Sol-

chen weiterführenden Arbeiten muß in Zukunft verstärktes wissenschaftliches

Interesse entgegengebracht werden. Dies gilt um so mehr, als der Rundfunk in

Deutschland, wie in den Industriestaaten generell, zu einem immer bedeuten-

deren Wirtschafts-, Freizeit- und Kulturfaktor wird, der bei den absehbaren

technischen Veränderungen (Verbreitung per Satellit, Digitalisierung, Einfüh-

rung von Rückkanälen und dadurch erreichbare Interaktivität, Integration mit

anderen Medien etc.) auch für die internationale Wettbewerbsfähigkeit einen

zentralen Stellenwert erlangt.

Karl-Heinrich Hansmeyer Manfred Kops
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1. Vorteile und Grenzen
einer föderalen Differenzierung

öffentlicher Aufgaben

Die ökonomische Begründung einer föderativen Ausgestaltung des Rund-

funks sollte zweckmäßigerweise auf der allgemeinen ökonomischen Theorie

des Föderalismus aufbauen. Diese verdeutlicht die Vorzüge eines dezentralen

und differenzierten Güterangebots im Vergleich zu einem zentralen und ein-

heitlichen Angebot und benennt zugleich die Voraussetzungen, die erfüllt sein

müssen, damit der Föderalismus seine höhere Leistungsfähigkeit gegenüber

einer zentralstaatlichen Aufgabenerfüllung entfalten kann. Diese - notwendiger-

weise abstrakten - Überlegungen stehen im Mittelpunkt des ersten Teils der

vorliegenden Arbeit. In einem zweiten Hauptteil werden diese Überlegungen

dann auf das spezifische Gut Rundfunk, d. h. auf Hörfunk- und Fernsehsen-

dungen, übertragen und die dabei auftretenden Besonderheiten und ggf. erfor-

derlichen Einschränkungen diskutiert. Zugleich schafft dieser Teil die Voraus-

setzungen für die im Thema angesprochene "rationale Ausgestaltung" einer fö-

derativen Rundfunkordnung, die in diesem Teil der Arbeit in ihrer Grundstruktur

zu skizzieren versucht wird. In einem dritten abschließenden Teil werden die

daraus abgeleiteten Anforderungen mit der in der Bundesrepublik bestehenden

föderalen Struktur verglichen und einige Ansatzpunkte für Verbesserungen

aufgezeigt.

1.1. Die Anpassbarkeit der öffentlichen Leistungen

an regional oder funktional unterschiedliche Bürgerpräferenzen

als ökonomischer Hauptvorteil  einer föderalen Aufgabenerfüllung

Der Föderalismus ist ein Organisationsprinzip für die staatliche Aufgabener-

füllung. Der föderativ organisierte Staat ist in mehrere Aufgabenträger-Ebenen

(vertikal) und mehrere Aufgabenträger innerhalb der einzelnen Ebenen (hori-

zontal) aufgeteilt. Dabei kann die Aufteilung anhand regionaler Kriterien (die

Regel, z. B. bei den Gebietskörperschaften) oder auch anhand funktionaler Kri-

terien (die Ausnahme, z. B. bei den Sozialversicherungsträgern) erfolgen. Die-

sen Aufgabenträgern werden dann die Kompetenzen zur Wahrnehmung der

verschiedenen öffentlichen Aufgaben zugewiesen, wobei die Zuständigkeiten je

nach Art und regionaler oder funktionaler Reichweite der Aufgabe dem zur Auf-

gabenerfüllung jeweils bestgeeigneten Aufgabenträger zu übertragen sind.1
                                           
1 Vgl. hierzu näheres bei KOPS 1985 oder HANSMEYER/KOPS 1985.
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Der föderale Staat unterscheidet sich dadurch vom Zentral- oder Einheitsstaat,

der für die Erfüllung sämtlicher öffentlicher Aufgaben zuständig ist.

Diese Eigenschaften des Föderalismus können aus unterschiedlicher Per-

spektive und anhand unterschiedlicher Kriterien beurteilt werden. Staatsrecht-

ler weisen bspw. auf die durch den Föderalismus erreichte Gewaltenteilung

und Machtdifferenzierung hin;2 Politikwissenschaftler betonen den mit ihm ver-

bundenen innerstaatlichen Wettbewerb, durch den alternative Lösungsverfah-

ren ausgetestet werden und den bestgeeignetsten Lösungen zum Erfolg ver-

holfen wird,3 Soziologen betonen die Vorteile landmannschaftlicher Zugehörig-

keit und Identität und die dadurch geförderte gesellschaftliche Stabilität von

Gemeinwesen.4

Bei einer weiten Interpretation, wie sie z. B. für die ökonomische Vertrags-

theorie5 oder die neuere Institutionenökonomie6 kennzeichnend ist, können alle

diese Eigenschaften unter abstrakten Kosten- und Nutzenkategorien subsum-

miert und einer ökonomischen Gesamtbewertung unterzogen werden. Bei einer

traditionelleren Sicht, wie sie etwa für die ökonomische Theorie des Föderalis-

mus kennzeichnend ist (und wie sie auch im folgenden vorgestellt werden soll),

besteht der Vorteil einer Föderation im Vergleich zu einem Einheitsstaat hinge-

gen darin, daß mit einem vorgegebenen Volumen staatlicher Ausgaben ein

höherer Nutzen gestiftet (bzw. ein vorgegebenes Nutzenniveau mit geringeren

Ausgaben erreicht) werden kann, da Art und Umfang der bereitgestellten

öffentlichen Leistungen besser an die Präferenzen der Bevölkerung angepaßt

werden können als bei einer zentralen, für alle Einwohner des Staates einheitli-

chen Bereitstellung.7

                                           
2 Siehe z. B. BOTHE 1977, DEUERLEIN 1972, ARNIM 1984, REUTER 1985, ISEN-

SEE 1990, ders. 1992, BOTHE 1994.

3 Siehe z. B. BENZ 1985 oder NOLTE 1992.

4 Siehe z. B. ROKKAN 1969, DEUTSCH 1972, zusammenfassend BELLERS 1994.

5 Siehe z. B. BLANKART/STOETZER 1991, WERIN/WIJKANDER 1992, SCHWEIT-
ZER 1993, WEISE u. a. 1993, PIES 1993, zusammenfassend LEIPOLD 1987.

6 Siehe etwa NORTH 1981, dt. 1988, WILLIAMSON 1985, dt. 1990; ELSNER 1987;
FREY 1990; NORTH 1990, dt. 1992; FURUBOTN/RICHTER 1991; SCHENK 1992;
PIES 1993, WEISE u. a. 1993; zusammenfassend RICHTER 1994.

7 Zu diesem zentralen Vorteil einer föderativen Güterbereitstellung vgl. ausführlich
KIRSCH 1977, WUST 1981,  BLANKART 1991 oder KIRSCH 1993.
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Abbildung 1 verdeutlicht diesen Sachverhalt graphisch.8 Sie gibt die ange-

nommene (fiktive) Nachfrage der deutschen Bevölkerung nach einem Gut - als

Beispiel können wir etwa an das Gut "Kulturangebot" denken - wieder. Die mar-

ginale Zahlungsbereitschaft nach diesem Gut nimmt mit zunehmendem Umfang

des Gutes ab, d. h. für die ersten Gutseinheiten (etwa: das erste Museum) ist

die Bevölkerung bereit, einen höheren Preis zu zahlen als für die folgenden

Einheiten (das zweite, dritte, n-te Museum). Dieser Zusammenhang wird durch

den Verlauf der Kurve MZB von links oben nach rechts unten beschrieben.

Bei einem Steuerpreis in Höhe von tp9  wird sich die Bevölkerung für ein Lei-

stungsniveau von X aussprechen: Bei diesem Niveau stimmen die marginale

Zahlungsbereitschaft (empfundener Nutzen) und der Preis des Gutes (Kosten)

miteinander überein. Bleibt der Leistungsumfang hinter X zurück, ist die Zah-

lungsbereitschaft für eine weitere Leistungseinheit (ein zusätzliches Museum)

höher als der Steuerpreis, d. h. eine weitere Ausdehnung des staatlichen An-

gebots führt zu einer weiteren Nutzensteigerung. Geht der Leistungsumfang

hingegen über X hinaus, so wird der zusätzliche Nutzen (die marginale Zah-

lungsbereitschaft) als geringer empfunden als der Preis; die weitere Ausdeh-

nung des Leistungsumfangs führt dann zu einem Nutzenverlust.

In Abbildung 1 wird unterstellt, die marginale Zahlungsbereitschaft für das

Gut "Kultur" sei bei allen Einwohnern des Landes gleich, d. h. der dort einge-

zeichnete Funktionsverlauf gelte für alle Einwohner (Annahme "homogener

Präferenzen"). Tatsächlich dürfte die diesem Gut entgegengebrachte Nutzen-

schätzung aber beträchtlich variieren: Ein Teil der Bevölkerung schätzt den

Nutzen von Kulturgütern gering ein, ein anderer Teil mißt ihnen einen mittleren

Nutzen zu, wiederum andere ziehen aus Kulturgütern einen hohen Nutzen.

                                           
8 Entsprechende Darstellungen finden sich z. B. bei BLANKART 1991, S. 442, oder

KOPS 1994a.

9 Vereinfachend wird unterstellt, daß dieser als Kopfsteuer erhoben wird; insofern
ähnelt die angenommene Finanzierung der in der Bundesrepublik erhobenen
Rundfunkgebühr, die ja ebenfalls weder die Höhe des Einkommens des Gebühren-
pflichtigen (Leistungsfähigkeitsprinzip) noch die Intensität der Inanspruchnahme
des Rundfunks (Äquivalenzprinzip) berücksichtigt.
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Abbildung 1:

Marginale Zahlungsbereitschaft einer Bevölkerung

mit homogenen Präferenzen für das Gut "Kultur"
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Um die mit solchen Präferenzunterschieden verbundenen Konsequenzen für

die staatliche Bereitstellung zu verdeutlichen, sei vereinfachend angenommen,

daß eine Hälfte der Bevölkerung aus dem Gut einen geringen Nutzen zieht

(Gruppe A der "Kulturbanausen"), der anderen Hälfte (Gruppe B der "Kultur-

enthusiasten") hingegen aus dem Gut ein hoher Nutzen fließt. Zudem wird

unterstellt, daß innerhalb der beiden Gruppen die Präferenzen identisch

("homogen") sind. Unter diesen Annahmen ergibt sich für die "Kulturbanausen"

ein anderer Verlauf der marginalen Zahlungsbereitschaft (Kurve MZBA in Abbil-

dung 2) als für die "Kulturenthusiasten" (Kurve MZBB). Bei einem privaten Gut,

bei dem das Ausschlußprinzip angewandt werden kann und Rivalität im Kon-

sum besteht (etwa bei Kleidungsstücken), würde dies dazu führen, daß die

erstere Gruppe weniger von diesem Gut konsumiert als letztere - Liebhaber

schicker Kleidung beispielsweise geben mehr Geld für Kleider aus als Leute,

denen dieses Gut weniger wichtig ist (letztere Gruppe würde dann das Volu-

men XB nachfragen, erstere Gruppe das niedrigere Volumen XA). Hingegen ist

bei einem öffentlichen Gut, das in einer für alle Kollektivmitglieder gleichen
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Qualität und Quantität zur Verfügung gestellt wird (Verteidigung für die Mitglie-

der eines Staates, Museen für die Einwohner einer Stadt, Pförtnerdienst für die

Bewohner eines Hochhauses), eine solche, den unterschiedlichen Präferenzen

gerecht werdende Differenzierung des Angebots nicht möglich: Die Verteidi-

gungsleistungen eines Landes können für die Pazifisten nicht geringer sein als

für die Militaristen, die Museen können für die Kulturenthusiasten nicht besser

ausgestattet oder länger geöffnet sein als für die Kulturbanausen, und die

Pförtner können für die ängstlichen Hausbewohner nicht besser qualifiziert und

ausgerüstet sein als für die sorglosen.

Daraus ergibt sich für die Mitglieder der jeweiligen Kollektive (alle Staatsbür-

ger, alle Bewohner einer Stadt, alle Einwohner des Hochhauses) jeweils die

Notwendigkeit, sich über das (für alle einheitliche) Leistungsniveau einigen zu

müssen. Das Resultat dieser Einigung hängt vom angewandten Abstimmungs-

verfahren und von der Größe und der Durchsetzungsfähigkeit der verschiede-

nen Gruppen ab.10 Bei einer Mehrheitsabstimmung über die Ausstattung von

(oder Ausgaben für) Museen würden sich die "Kulturbanausen" und die "Kultur-

enthusiasten" beispielsweise, gleiche Gruppengröße unterstellt, auf ein einheit-

liches Leistungsniveau von XAB einigen, das genau zwischen dem von den

"Kulturbanausen" gewünschten niedrigen Niveau (XA) und dem von den "Kul-

turenthusiasten" gewünschten hohen Niveau (XB) läge.

Durch einen solchen Kompromiß hätten allerdings beide Gruppen Wohl-

fahrtsverluste zu erleiden: Gemessen an den Präferenzen der einen Gruppe

fiele das kollektive Leistungsangebot zu gering aus, gemessen an den Präfe-

renzen der anderen Gruppe wäre es zu hoch. Solche auf die Unteilbarkeit

(bzw. hier genauer: fehlende Differenzierbarkeit) öffentlicher Güter und Lei-

stungen zurückgehende Wohlfahrtsverluste werden mit PENNOCK (1956) als

Frustrationskosten oder mit BUCHANAN/TULLOCK (1963) als "expected exter-

nal costs" bezeichnet; auch der Begriff der Kompromißkosten wird bisweilen

verwendet (vgl. KOPS 1991). In Abbildung 2 wird das Ausmaß dieser Frustra-

tionskosten durch die Größe der beiden Dreiecke CED und EFG repräsentiert.

                                           
10 Zu den Voraussetzungen, Vor- und Nachteilen und Ergebnissen der verschiede-

nen Wahlverfahren siehe etwa MUELLER 1989 oder BERNHOLZ/BREYER 1994.
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Abbildung 2:

Marginale Zahlungsbereitschaft zweier Bevölkerungsgruppen

mit unterschiedlichen Präferenzen für das Gut "Kultur"
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Unterstellt man, daß die Präferenzunterschiede regional oder funktional

systematisch variieren, so kann durch ein regional oder funktional differenzier-

tes staatliches Angebot das Ausmaß dieser Wohlfahrtsverluste vermindert oder

im Extremfall vollständig beseitigt werden. Nimmt man bspw. an, daß es sich

bei den in Abbildung 2 dargestellten Gruppen nicht um Kulturenthusiasten und

Kulturbanausen, sondern um die Einwohner in den alten und neuen Bundes-

ländern handelt, so wird deutlich, daß eine bundeseinheitliche Leistung (etwa

Umweltschutz) von der Bevölkerung im einen Teil Deutschlands als zu hoch,

von der Bevölkerung im anderen Teil hingegen als zu gering empfunden wer-

den könnte. Ein regional differenziertes Leistungsangebot könnte dann zu

einer besseren Deckung staatlicher Leistungen und individueller Präferenzen

führen und damit die Wohlfahrt des Gesamtstaates erhöhen. -- Ebenso könnte

bei funktional systematisch unterschiedlichen Präferenzen (z. B. einem unter-

schiedlich ausgebildeten Bedürfnis nach Krankenversicherungsschutz) eine
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funktionale Differenzierung des Leistungsangebotes (z. B. in Personen, die

eine Selbstbeteiligung wünschen oder ablehnen) die bei einem bundeseinheitli-

chen Krankenversicherungsschutz auftretenden Frustrationskosten vermeiden

bzw. vermindern.

Tabelle 1:

Präferenzen für ausgewählte öffentliche Einrichtungen,

in den alten Bundesländern (1981)

Bewertung verschiedener Kultur- und Freizeitinstitutionen

Im folgenden nenne ich Ihnen einige öffentliche Einrichtungen 

und Sie sagen mir dann bitte zu jeder davon, ob Sie es sehr bedauern

würden, wenn es diese Einrichtung nicht mehr geben würde:

Einrich- SCHL-, HH, HB, NRW HES. RH-PF + BADEN- BAY

tung NIE.S. BERL. SAAR WÜRT.

Kino 32 50 39 57 18 36 29

Museum 44 52 30 56 16 25 36

Zoo 50 64 63 84 31 69 56

Oper 16 44 32 54 14 14 27

Sportstadion 51 50 46 65 32 35 34

Bücherei 44 48 47 72 15 11 33

Theater 30 62 36 52 18 16 34

Quelle: EMNID-Informationen, Nr. 4/1983

In Tabelle 1 sind einige Umfragedaten enthalten, die zeigen, daß die Präfe-

renzen für staatliche Leistungen regional tatsächlich beträchtlich variieren. Bei

einer Aufgliederung nach Bundesländern zeigt sich bspw., daß nur 18 % der

Bevölkerung in Rheinland-Pfalz und im Saarland (die in dieser Umfrage zusam-

mengefaßt wurden) bedauern würden, wenn es die Einrichtung "Kino" nicht

mehr gäbe - gegenüber 50 % in den Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin

(in der Umfrage ebenfalls zusammengefaßt) und sogar 57 % in Hessen. Ein

Fehlen Zoologischer Gärten würde nach dieser Umfrage z. B. nur von 31 % der

Einwohner in Rheinland-Pfalz und im Saarland, aber von 84 % der Einwohner

in Hessen sehr bedauert. Beträchtliche Unterschiede werden auch für die

anderen öffentlichen Einrichtungen sichtbar.
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Abbildung 3:

Marginale Zahlungsbereitschaft für Theater; differenziert nach Bundesländern
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Greifen wir als Beispiel die oben bereits erwähnten Nachfragepräferenzen

nach Theatern heraus, so könnten diese wie in Abbildung 3 dargestellt werden:

Die Wertschätzung - und mithin auch die marginale Zahlungsbereitschaft - für

Theater ist nach der EMNID-Umfrage in Baden-Württemberg am geringsten

(nur 16 % der Bevölkerung würden dort sehr bedauern, wenn es diese Einrich-

tung nicht mehr gäbe) und in den Stadtstaaten am größten (62 %). Für NRW

zeigt sich mit 35 % eine in etwa mittlere Wertschätzung und Zahlungsbereit-

schaft für diese Art öffentlicher Einrichtungen. Ein bundeseinheitliches Lei-

stungsangebot würde daher von den Präferenzen der Einwohner Baden-Würt-

tembergs ebenso wie von den Präferenzen der Stadtstaaten-Einwohner stark

abweichen, während es mit den Präferenzen der Einwohner Nordrhein-Westfa-

lens weitgehend übereinstimmte.

Abbildung 4 zeigt, daß solche Präferenzunterschiede sich z. T. auch in

Unterschieden der materiellen Landespolitik niederschlagen. Betrachtet man

die Ausgabenanteile verschiedener staatlicher Aufgabenfelder am Gesamtbud-

get der Länder z. B. als Indikator für die Bedeutung, die die Länder diesen Auf-

gaben beimessen, so zeigt sich, daß die Pro-Kopf-Ausgaben zwischen den ein-

zelnen Bundesländern bei bestimmten Ausgaben stark variieren. So waren z.

B. im Jahr 1986 die Ausgaben für Hochschulen in Berlin mit 882 DM/Einw.
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mehr als dreimal so hoch wie in Bremen (264 DM). Die Ausgaben für Straßen

waren in Berlin (mit 176 DM/Einw.) mehr als doppelt so hoch wie in NRW (74

DM/Einw.); und die Ausgaben für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung

(außerhalb von Hochschulen) überstiegen in Berlin (mit 105,88 DM) die ent-

sprechenden Ausgaben des Saarlands (18 DM/Einw.) sogar um mehr als das

Fünffache. Allerdings sind Berlin (wegen der dort hinfließenden Subventionen

und der eingeräumten Steuervergünstigungen) und in geringerem Maß auch

die anderen Stadtstaaten (wegen ihrer Sonderbehandlung im Länderfinanzaus-

gleich und der gleichzeitigen Erfüllung staatlicher und kommunaler Aufgaben)

mit den Flächenstaaten nicht uneingeschränkt vergleichbar.

Innerhalb der Flächenstaaten, die über eine ähnliche Aufgabenstruktur und

aufgrund der hohen Nivellierungswirkungen des Finanzausgleichs auch über

eine weitgehend identische Finanzausstattung verfügen, sind die Unterschiede

in den Pro-Kopf-Ausgaben wesentlich geringer. Bei manchen Ausgabenarten,

etwa den Ausgaben für öffentliche Sicherheit und Ordnung und den Ausgaben

für Schulen weichen sie nur geringfügig vom Durchschnitt (aller Flächenstaa-

ten) ab. Bei anderen Aufgabenarten unterscheiden sich die Pro-Kopf-Ausgaben

zwischen den Flächenstaaten dagegen erheblich. So wurden z. B. für Wissen-

schaft, Forschung, Entwickung (außerhalb von Hochschulen)  von Baden-Würt-

temberg 57 DM/Einw. aufgewandt, vom Saarland hingegen nur 18 DM, und für

den Straßenbau wurden von Rheinland-Pfalz mit 141 DM/Einw. fast doppelt so

hohe Ausgaben getätigt wie von Nordrhein-Westfalen (74 DM/Einw.).

Es läßt sich somit festhalten, daß in der Bundesrepublik beträchtliche Präfe-

renzunterschiede hinsichtlich staatlicher Aufgaben bestehen und daß die Län-

der diesen Unterschieden durch eine unterschiedliche Landespolitik z. T. auch

Rechnung tragen. Oder, in den wohlfahrtsökonomischen Termini unseres Aus-

gangsmodells formuliert: durch das regional differenzierte Leistungsangebot,

das der föderative Staatsaufbau der Bundesrepublik ermöglicht, wird das staat-

liche Leistungsangebot besser an die Nachfragepräferenzen der Bevölkerung

angepaßt; Wohlfahrtsverluste durch Abweichungen des staatlichen Leistungs-

angebots vom individuell gewünschten Angebot werden dadurch verringert.
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Abbildung 4:

Ausgaben der alten Bundesländer für ausgewählte Aufgaben,

in DM/Einw., 1986
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1.2. Sonstige Vorteile einer föderalen Aufgabenerfüllung

Neben der besseren Anpaßbarkeit staatlicher Leistungen an individuelle

Präferenzen beinhaltet der Föderalismus eine Reihe weiterer Vorzüge, die hier

nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden sollen. Diese werden primär von

anderen Wissenschaften, etwa der Politikwissenschaft oder der Staatsrechts-

lehre, betont, lassen sich aber durchaus auch als ökonomische Wirkungen ver-

stehen, wenn man darunter, wie dies heute vor allem die neue Institutionenöko-

nomik tut, sämliche Effekte versteht, die die Wohlfahrt eines Gemeinwesens

(bzw. genauer: der im Gemeinwesen lebenden Personen) erhöht oder vermin-

dert.

In der politikwissenschaftlichen Betrachtung des Föderalismus steht dessen

gewaltenteilende Funktion im Vordergrund.11 Der Bürger wird nicht durch einen

Zentralstaat vertreten, sondern durch mehrere vertikale staatliche Ebenen (in

Deutschland z. B. den Bund, die Länder und die Gemeinden, die ihrerseits

nochmals in mehrere vertikale Ebenen unterteilt werden können) sowie durch

jeweils mehrere staatliche Aufgabenträger innerhalb der verschiedenen dezen-

tralen Ebenen (in Deutschland z. B. durch 16 Gebietskörperschaften auf der

Landesebene und ca. 16.000 Gebietskörperschaften auf der kommunalen

Ebene).12 Die staatliche Gewalt wird dadurch im Vergleich zum Einheitsstaat

auf eine größere Zahl von Hoheitsträgern verteilt, wobei diese Gewaltenteilung

einmal im Verhältnis der Gebietskörperschaften untereinander, zum anderen im

Verhältnis des Bürgers zur staatlichen Hoheit als Vorteil angesehen wird. Im

Verhältnis der Gebietskörperschaften untereinander entsteht ein Geflecht von

Kontroll- und Abhängigkeitsbeziehungen, das die Macht der einzelnen Körper-

schaft begrenzt. Maßnahmen der einzelnen Körperschaft, die sich nachteilig

auf die Einwohner anderer Körperschaften auswirken, können durch das ge-

meinsame Entgegenwirken der betroffenen Körperschaften i. a. abgewehrt wer-

den. Indirekt bedeutet dies auch einen Schutz des Bürgers gegenüber staatli-

cher Willkür. So kann in Deutschland bspw. der Bundesrat mit der Mehrheit

seiner Stimmen Gesetze und Handlungen einzelner Länder, die Auswirkungen

für die übergeordnete Bundesebene oder für andere Bundesländer haben (und

damit zustimmungsbedürftig sind), verhindern; gleiches gilt für Gesetze und

                                           
11 Siehe zusammenfassend LAUFER 1985, S. 83ff.; BUNDESRAT 1989; HRBEK

1989 oder SCHULTZE 1992.

12 Siehe ausführlicher hierzu unten, Abschnitt 1.6.
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Handlungen des Bundes, die für die Gesamtheit der Länder oder einzelne Län-

der mit Konsequenzen verbunden sind. 13

Die Stellung des Bürgers gegenüber dem Staat wird durch die föderative

Vielfalt des Staates auch direkt gestärkt, weil sich der Bürger staatlichem Zu-

griff, staatlicher Willkür und staatlicher Mißwirtschaft - zumindest der unterge-

ordneten föderativen Ebenen - durch die Verlagerung seines Wohnsitzes eher

entziehen kann als im Einheitsstaat, in dem ihm dies nur durch eine Abwande-

rung ins Ausland möglich wäre.14 Die untergeordneten staatlichen Ebenen ge-

raten durch diese Abwanderungsoption in einen Wettbewerb miteinander, weil

sie sich in ihrer Abhängigkeit von den Steuereinnahmen bemühen müssen, ihre

Einwohner zufriedenzustellen, deren Abwanderung zu vermeiden und dennoch

abwandernde Einwohner durch die Attrahierung von Einwohnern aus anderen

Gebietskörperschaften zu kompensieren.15 Dies trägt dazu bei, daß die Politi-

ker die Wünsche ihrer Einwohner beachten und die Verwaltung sie effizient

und kostengünstig umsetzt. Oder in den Worten der neuen politischen Ökono-

mie: die dezentrale, föderative Gliederung des Staates begrenzt die Möglich-

keiten der Politiker und Bürokraten, bei der Verfolgung eigennütziger Ziele ihre

Machtposition gegenüber dem Bürger zu mißbrauchen - die Dezentralisierung

trägt zur Beherrschung des "Leviathan-Staats" bei.16

                                           
13 Siehe zu den Kontrollfunktionen dezentraler föderativer Ebenen im allgemeinen

und des Bundesrates in Deutschland im besonderen etwa LAUFER 1985, S. 83ff.;
BUNDESRAT 1989; HRBEK 1989; RUDZIO 1991, S. 297ff. oder HESSE/ELL-
WEIN 1992, S. 283ff.

14 Siehe hierzu grundlegend HIRSCHMAN 1970, dt. 1974, zur Anwendung auf die
Zusammenarbeit bzw. Integration von Staaten aktuell auch FIX 1993/94.

15 TIEBOUT (1961, dt. 1977) knüpft an diesen Gedanken an, wenn er die Vorteile ei
nes aus der Unzufriedenheit mit regionalen und lokalen öffentlichen Leistungen re-
sultierenden Wohnortwechsels ("voting by feet") hervorhebt: Wenn dieser Wohn-
ortwechsel dazu führt, daß sich Bürger mit ähnlichen Präferenzen zusammenfin-
den, lassen sich öffentliche Leistungen infolge der wanderungsbedingten Homo-
genisierung der Bürgerpräferenzen mit geringeren oder - im Extrem - ohne jegliche
Frustrationskosten bereitstellen. Allerdings ist zu bezweifeln, ob es unter Berück-
sichtigung der hohen Wanderungskosten (materielle Kosten des Wohnortwech-
sels, Aufgabe privater und beruflicher Bindungen etc.) tatsächlich zu den von Tie-
bout angenommenen Wanderungsbewegungen und der damit verbundenen Ho-
mogenisierung der Bürgerpräferenzen kommt bzw. ob eine solche Homogenisie-
rung unter Berücksichtigung sämtlicher Wanderungskosten wohlfahrtstheoretisch
sinnvoll wäre.

16 Grundlegend hierzu BRENNAN/BUCHANAN 1980, dt. 1988.
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Eine Dezentralisierung des Staats ist aber auch unter der Annahme des

wohlwollenden, dem Gemeinwesen verpflichteten Politiker und Bürokraten vor-

teilhaft: Bei einer begrenzten Fähigkeit des Staates, die Präferenzen der Bür-

ger korrekt zu erkennen und bestmöglich in politische Leistungen umzusetzen,

trägt die dezentrale Aufgabenerfüllung dazu bei, daß neue, bessere Lösungen

zunächst im kleinen Kreis erprobt, von den (Einwohnern in dem) anderen Ge-

bietskörperschaften beurteilt und im Erfolgsfalle von allen übernommen werden

können. Folgenschwere und teure Fehlversuche lassen sich dadurch vermei-

den, und durch die Möglichkeit, verschiedene neue Lösungen parallel zueinan-

der erproben zu können, setzen sich die besten Lösungen auch schneller

durch als im Einheitstaat.

Als ein weiterer Vorteil des Föderalismus ist schließlich auf dessen integrati-

onsfördernde und systemstabilisierende Kraft hinzuweisen. Diese erklärt sich

vor allem aus dem Umstand, daß dem Bürger im dezentralen Staat eine grö-

ßere Zahl von Optionen eröffnet wird und er Politik damit eher als aktiv mitge-

staltetes Ergebnis seiner eigenen (Wahl-)Entscheidung empfinden (und dabei

auch unumgänglich auftretende Frustrationskosten akzeptieren) kann als der

Bürger, dem im Zentralstaat lediglich wenige Alternativen offen stehen. Unab-

hängig von der Verringerung "objektiver" Frustrationskosten, die oben bereits

als ökonomischer Hauptvorteil dezentraler Entscheidungen hervorgerufen wur-

de, sind im Föderalismus somit auch die "subjektiven" Lasten, die sich aus un-

umgänglichen Abweichungen zwischen individuellen Präferenzen und erforder-

lichen Mehrheitentscheidungen ergeben, geringer als im Zentralstaat: Die

Bereitschaft, Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren und mitzutragen, die

gegen die eigenen Präferenzen verstoßen, ist größer, wenn der Bürger den

Eindruck hat, an der Entscheidungsfindung fair beteiligt worden zu sein.

Was für den einzelnen Bürger gilt, trifft gleichermaßen oder sogar verstärkt

für die Bereitschaft gesellschaftlicher Gruppen zu: Ethnische, religiöse, soziale

und kulturelle Minderheiten werden sich mit gesamtstaatlichen Mehrheitsent-

scheidungen eher abfinden, wenn ihre Minderheitswünsche in den Katalog der

angebotenen (Wahl-)Alternativen aufgenommen und - soweit dies durch eine

regionale oder funktionale Differenzierung des Leistungsangebots möglich ist -

befürwortet werden. Die Frustration von Minderheiten, die zur Polarisierung

und im Extrem zum Auseinanderfallen von Gemeinwesen führen kann, läßt sich

dadurch verhindern.17

                                           
17 Vgl. KIRSCH 1978, ders. 1980, BLANKE 1990, FIX 1993/94, TULLOCK 1994.
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1.3. Voraussetzungen

einer regionalen oder funktionalen Differenzierung

öffentlicher Leistungen

1.3.1. Die technische Differenzierbarkeit

des öffentlichen Leistungsangebots

als Voraussetzung föderaler Angebotsstrukturen

Die Vorteile einer dezentralen, förderativen Bereitstellung staatlicher Lei-

stungen sind an eine Reihe von Einschränkungen gebunden. Zum ersten kön-

nen nur solche Leistungen regional unterschiedlich bereitgestellt werden, bei

denen auch der sog. "Öffentlichkeitsgrad", d. h. die regionale Reichweite des

Güternutzens, begrenzt ist.18 Dies ist bspw. bei Museen der Fall, die i. a. infol-

ge der für den Besucher entstehenden Transaktionskosten (vor allem des mit

der Anreise verbundenen Zeitaufwands) nur innerhalb regional enger Grenzen

besucht werden. Auch Sportstadien, Flughäfen oder Naherholungsgebiete ha-

ben eine regional begrenzte Nutzenstiftung und damit einen begrenzten Öffent-

lichkeitsgrad. Solche Güter werden daher als regionale öffentliche Güter be-

zeichnet. Bei ihnen ist infolge dieser (technischen) Gutseigenschaften eine re-

gionale Differenzierung des Leistungsangebots, wie sie oben beschrieben wur-

de, möglich.

Kann das Leistungsangebot sogar noch kleinräumiger differenziert werden,

spricht man von lokalen öffentlichen Leistungen. Zu ihnen gehören z. B. Sire-

nen, die lediglich im eng begrenzten Raum ihrer akustischen Hörbarkeit ihren

öffentlichen Gutscharakter aufweisen, Leuchttürme, deren Nutzen auf den

Raum begrenzt ist, innerhalb dessen seine Lichtsignale sichtbar sind, sowie

viele Infrastruktureinrichtungen, die wegen der Inanspruchnahmekosten (vor

allem: der Wegekosten) nur der Bevölkerung innerhalb geringer Entfernungen

vom Standort, d. h. innerhalb lokaler Räume einen Nettonutzen stiften - wie z.

B. Schwimmbäder, Parkanlagen und Sportstätten.

Im Gegensatz zu solchen regionalen und lokalen öffentlichen Gütern stiften

andere Güter innerhalb großräumiger Regionen einen einheitlichen und nicht

differenzierbaren Nutzen. Diese Güter nennt man nationale öffentliche Güter,

wenn sie einen für das gesamte Gebiet eines Staates einheitlichen Nutzen stif-

                                           
18 Ebenso erfordert die funktionale Differenzierung des Leistungsangebots, auf die

im folgenden nicht mehr gesondert eingegangen wird, daß der Wirkungsbereich
der Aufgabe funktional begrenzt ist.
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ten, oder sogar supranationale öffentliche Güter, wenn sie einen für mehrere

oder im Extrem sogar für alle Staaten einheitlichen Nutzen stiften (dann auch

internationale oder globale öffentliche Güter genannt). Beispiele für nationale

öffentliche Güter wären z. B. die Verteidigung, die diplomatische Vertretung der

Bürger im Ausland, die Geldwertsicherung und die Entwicklungshilfe. Beispiele

für internationale öffentliche Güter sind z. B. das internationale Recht (etwa

das Seerecht)  oder globale Umweltschutzmaßnahmen, wie etwa der Verzicht

auf die Verwendung von FCKW oder auf das Abholzen tropischer Regenwälder

- Maßnahmen, die zur Stabilisierung des globalen Klimas beitragen und damit

(den Einwohnern in) allen Staaten einen Nutzen stiften.19

Solche Güter, die nationale oder gar übernationale Wirkungsbereiche auf-

weisen, können naturgemäß nicht regional differenziert bereitgestellt werden,

sondern nur in einer national oder gar international, d. h. für alle Bewohner

eines Staates oder der Welt einheitlichen Qualität und Quantität. Eine in den

einzelnen Bundesländern unterschiedliche Politik der Geldwertsicherung (etwa

durch regional unterschiedliche Diskontsätze) bspw. ist wegen der regional

nicht begrenzbaren, sondern bundesweiten Wirkungen nicht vorstellbar. Eben-

sowenig ist es möglich, daß die Gemeinden das Angebot von Gütern lokal dif-

ferenzieren, deren geographische Reichweite über den Bereich der Gemeinden

hinausgeht, d. h. deren Öffentlichkeitsgrad nicht lokal, sondern regional (oder

sogar national oder übernational) ist. Ein zwischen den Bundesländern eines

Staates variierendes Niveau an äußerer Sicherheit (Verteidigung) ist deshalb z.

B. ebenso wenig möglich wie ein zwischen den Gemeinden eines Bundeslan-

des variierendes Förderungsniveau der Grundlagenforschung oder der Maß-

nahmen zur Reduzierung der CO2-Belastung.

Für eine funktionale Differenzierung des öffentlichen Leistungsangebots

müssen analoge technische Voraussetzungen erfüllt sein. So ist eine funktio-

nale Differenzierung der Leistungen der Sozialversicherungen, wie sie in

Deutschland praktiziert wird, bei der Art dieser Leistungen möglich, bei ande-

ren Leistungen (etwa einer Differenzierung der Preise des öffentlichen Perso-

nennahverkehrs) wäre sie hingegen kaum möglich (oder mit übermäßigen

Transaktionskosten verbunden). Ähnlich können bspw. bestimmte Leistungen

im Bildungs- oder Sozialbereich (Wohngeld, Ausbildungshilfen, Theaterbesu-

                                           
19 Die Allokationsprobleme und -lösungsmöglichkeiten für ausgewählte internationale

Güter oder Politikbereiche werden behandelt in RAY 1983, WOLFRUM 1984, KAI-
SER/SCHWARZ 1985, SOROOS 1987, BROWN u. a. 1990, KING 1990, LITTLE/
SMITH 1991 und ZUNKER 1993.
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che) zwecks einer Verminderung sozialer Startbedingungen auf förderungswür-

dige Bevölkerungsgruppen beschränkt werden (oder diesen kostengünstiger

gewährt werden), weil der Begünstigtenkreis exakt definierbar ist und nicht

Berechtigte zu vertretbaren Transaktionskosten von der Begünstigung ausge-

schlossen werden können. Bei anderen Leistungen (etwa der Benutzung von

Autobahnen oder Erholungsgebieten) sind diese technischen Voraussetzungen

für eine funktionale Differenzierung hingegen nicht erfüllt.

Abbildung 5:

Der regionale Öffentlichkeitsgrad von Gütern
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1.3.2. Die gesellschaftspolitische Akzeptanz regionaler oder funktionaler

Leistungsunterschiede als Voraussetzung föderaler Angebotsstrukturen

Eine zweite Einschränkung für die regionale oder funktionale Differenzierung

öffentlicher Leistungen ergibt sich daraus, daß diese bei bestimmten (privat

oder staatlich bereitgestellten) Gütern und Diensten, obwohl technisch möglich,

aus distributiven oder "meritorischen" Gründen nicht erwünscht ist. So wird bei

manchen Gütern eine Verteilung nach Maßgabe individueller Angebots- und

Nachfrageentscheidungen (und -fähigkeiten) als unzulässig angesehen. Bei-

spielsweise würden es die meisten Bürger als ungerecht empfinden, wenn der

Zugang zu Bildungseinrichtungen von der Zahlungsfähigkeit des einzelnen ab-

hinge; ärmere Bevölkerungsgruppen hätten dadurch schlechtere Startchancen

als reichere; soziale Ungleichheiten würden sich dadurch im Zeitablauf verstär-

ken. In ähnlicher Weise wird eine vom Einkommen abhängige Versorgung mit

Gesundheitsgütern, mit dem Rechtschutz oder dem Schutz von Eigentum und

"Leib und Leben" abgelehnt. Und bei anderen Gütern (Wohnung, Nahrung,

Information, Umweltqualität u. ä.) wird zumindest ein vom individuellen Einkom-

men unabhängiges Mindestniveau als gesellschaftspolitisch erforderlich erach-

tet.

Bei solchen Gütern ist es folgerichtig, daß auch regionale oder funktionale

Versorgungsunterschiede, die infolge individueller Einkommensunterschiede

(bei einer privaten Bereitstellung) oder bei unterschiedlicher Finanzkraft der

bereitstellenden Körperschaften (bei öffentlicher Bereitstellung) aufträten, nicht

akzeptiert werden. Die Versorgungsunterschiede können dann durch direkte

Unterstützungen der einkommensschwachen Personen beseitigt oder zumin-

dest vermindert werden (wie beim Wohngeld, der Sozialhilfe oder der Prozeß-

kostenbeihilfe); (regionale oder funktionale) Versorgungsunterschiede treten

dann nicht mehr auf oder werden abgemildert, weil die individuellen Einkom-

men als Determinanten des Versorgungsniveaus ausgeschaltet werden oder

an Bedeutung verlieren. Die Versorgungsunterschiede können - bei öffentlich

bereitgestellten Leistungen - aber auch dadurch beseitigt oder vermindert

werden, daß der Staat einheitliche Versorgungsstandards (oder Mindeststan-

dards) setzt und (durch horizontale Finanzausgleichsmechanismen oder verti-

kale Transfers) die Mittel bereitstellt, die für eine regional einheitliche, von der

Finanzkraft der nachgelagerten Körperschaften unabhängige Versorgung erfor-

derlich sind. Unter dem Begriff der "Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse" wird
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diese Zielsetzung auch im Grundgesetz der Bundesrepublik an mehreren Stel-

len angesprochen.1

Allerdings werden die Art der Leistungen, für die eine solche Einheitlichkeit

anzustreben ist, und der Grad der erforderlichen "Einheitlichkeit" (oder akzep-

tierbarer Unterschiedlichkeit) in der Verfassung nicht konkretisiert; auch die

politischen Auffassungen in dieser Frage sind recht unterschiedlich. Die Erklä-

rung hierfür ergibt sich aus dem Umstand, daß die allokativen Vorteile einer

Anpassbarkeit öffentlicher Leistungen an (regional) unterschiedliche Präferen-

zen (Vorteile föderaler Vielfalt) gegen die distributiven Vorteile "einheitlicher

Lebensverhältnisse" abgewogen werden müssen. Bei der "Einheitlichkeit der

Lebensverhältnisse" handelt es mithin um ein relatives Ziel, dessen Befolgung

notwendigerweise Zielverzichte beim damit rivalisierenden Ziel (der föderalen

Vielfalt) bedeutet.2 Daraus ergibt sich auch, daß in einzelnen staatlichen Zu-

ständigkeitsbereichen ein höheres Maß an Einheitlichkeit der Lebensverhält-

nisse erforderlich sein kann als in anderen, und daß es in einzelnen Bereichen

sogar gerechtfertigt sein kann, auf eine Einheitlichkeit zugunsten einer födera-

len Vielfalt vollständig zu verzichten, während umgekehrt in anderen Bereichen

eine vollständige Einheitlichkeit unter Verzicht auf jegliche föderative Differen-

zierung angebracht sein kann.3

                                           
1 FISCHER-MENSHAUSEN 1978, NEUMARK 1978

2 Siehe zur Problematik aus finanzwissenschaftlicher Sicht ZIMMERMANN 1987.

3 Ein Blick auf die in Abbildung 4 (Seite 11) ausgewiesenen Ausgaben pro Einwoh-
ner nach Bundesländern bestätigt dies: Während z. B. für den Straßenbau, für
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung, für Gesundheit, Sport und Erholung
sowie für Hochschulen zwischen den einzelnen Bundesländern relativ große
Unterschiede bestehen, sind die Ausgaben für Schulen und für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung (sieht man von den nicht vergleichbaren Stadtstaaten ab)
in allen Bundesländern fast gleich hoch. Darin kommt die Auffassung zum Aus-
druck, daß es sich bei Schulen und bei der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
um staatliche Leistungen handelt, die den Einwohnern der Bundesrepublik unab-
hängig von ihrem Wohnsitz in einem bundesweit einheitlichen Standard zur Verfü-
gung stehen sollten, während z. B. beim Straßenbau, bei Sporteinrichtungen oder
bei Universitäten größere Disparitäten als Reflex auf regionale Präferenz- oder/
und Kostenunterschiede akzeptiert werden. -- Abbildung 4 zeigt auch, daß regio-
nale Leistungs- und Versorgungsunterschiede von den einzelnen Bundesländern
in unterschiedlichem Umfang akzeptiert werden. Eine Bewertung dieser unter-
schiedlichen Politiken fällt insofern schwer, als sie von der relativen Bedeutung
allokativer und distributiver Ziele und der Höhe der von ihnen ausgehenden Nut-
zenstiftung abhängt, solche Zielgewichtungen aber Werturteile darstellen, die wis-
senschaftlich nicht begründbar sind.
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Abgesehen von solchen verteilungspolitischen Gründen werden Unterschie-

de in der Versorgung mit bestimmten privaten und öffentlichen Leistungen vom

Staat aber auch mit dem Argument abgelehnt, der Bürger verkenne ihren "wah-

ren" Wert. Bei Gütern, deren Wert aus Sicht des Staates (bzw. der ihn reprä-

sentierenden Politiker und Bürokraten) vom Bürger unterschätzt wird (Bildung,

Gesundheit, Altersversorgung werden häufig als Beispiele angeführt), werden

Versorgungslücken dann durch eine kostenfreie oder nicht-kostendeckende

staatliche Bereitstellung oder durch eine staatliche Subventionierung der priva-

ten Bereitstellung zu schließen versucht; bei Gütern, deren Wert vom Bürger

überschätzt wird (Beispiele hier: Alkohol, Drogen), wird eine Überversorgung

durch die Einschränkung der staatlichen Bereitstellung oder durch die staatli-

che Besteuerung und das staatliche Verbot der privaten Bereitstellung zu be-

seitigen versucht.

Ob solche staatlichen Eingriffe mit dem Argument gerechtfertigt werden kön-

nen, der Bürger sei nicht in der Lage, den "wahren" Wert (Nutzen) von Gütern

zu erkennen, ist strittig. In der Finanzwissenschaft ist diese Frage unter dem

Stichwort der "Meritorik" umfassend erörtert worden. Ausgangspunkt bildete

dabei MUSGRAVEs (1959) Konzept des "meritorischen" (verdienstvollen)

Gutes, dessen Nutzen vom Bürger unterschätzt wird. Analog hierzu ist unter

einem "demeritorischen Gut" ein Gut zu verstehen, dessen Nutzen vom Bürger

überschätzt wird (bzw. dessen Kosten unterschätzt werden). Wichtig ist dabei,

daß die Verkennung des wahren Güternutzens nicht auf Divergenzen zwischen

seinen internen und seinen gesamtwirtschaftlichen Wirkungen (auf externe

Effekte) zurückgeführt wird (für deren Beurteilung und Steuerung hätte es nicht

des Musgrave´sche Meritorisierungskonzepts bedurft), sondern auf die fehlen-

de Fähigkeit oder mangelnde Informationsbasis des einzelnen, den (internen)

Nutzen oder die (internen) Kosten des Gutes korrekt einzuschätzen. -- Den

meritorischen und demeritorischen Gütern in diesem Sinne, bei denen eine

staatliche Einflußnahme aufgrund dieser - unterschiedlich gravierenden4 -

                                           
4 Das Ausmaß der Fehleinschätzung des Güternutzens durch den Bürger kann

durch den (De-)Meritorisierungsgrad µ eines Gutes quantifiziert werden. Kenn-
zeichnet man die Nutzeneinschätzung des Staates mit (Us) und die Nutzenein-
schätzung des Bürgers mit Uk, so errechnet sich der (De-)Meritorisierungsgrad µ
eines Gutes als

(Us - Uk) /(Us  + Uk) falls (Us - Uk) ≥ 0; (+1 > µ ≥ 0)
µ  =

(Us - Uk) /(-Us + Uk )  falls (Us - Uk) ≤ 0; (-1 > µ ≤ 0),
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Fehleinschätzung des Nutzens gerechtfertigt wird, sind dann die nicht-merito-

rischen Güter gegenüber zu stellen. Deren Nutzen wird vom Bürger korrekt

eingeschätzt; staatliche Interventionen sind bei ihnen mithin nicht gerechtfertigt

(vgl. Abbildung 6).5

Die Theorie der Meritorik ist in der Finanzwissenschaft heftig kritisiert wor-

den, vor allem wegen des elitären und undemokratischen Staatsverständnis-

ses, das dieser Theorie zugrunde liegt, sowie wegen der - von vielen Kritikern

als unlösbar eingeschätzten - Informationsprobleme, die sich dem Staat bei der

Ermittlung des "wahren" Nutzens von Gütern stellen.6 Bei der in Deutschland

gewählten Wirtschafts- und Gesellschaftsform wird grundsätzlich auch davon

ausgegangen, daß der Konsument diese Fähigkeit besitzt, er also "souverän"

ist, selbst am besten entscheiden zu können, welche Güter ihm den höchsten

Nutzen stiften. Lediglich in wenigen Bereichen bzw. für wenige Güter wird dem

Bürger diese Konsumentensouveränität abgesprochen, etwa beim Drogen-

abhängigen, der infolge seiner Sucht nicht in der Lage ist, für ihn schädliche

Güter abzulehnen, oder bei Unmündigen, die nicht über die für eine Konsum-

entscheidung erforderlichen Kenntnisse oder Erfahrungen verfügen.7

                                                                                                                               
Stimmen die Nutzeneinschätzungen der Konsumenten mit denjenigen des Staates
überein, so ist  µ = 0, das Gut ist dann ein "normales" (oder aus dem Blickwinkel
der Meritoriktheorie: ein "nicht-meritorisches") Gut. Mißt der Staat dem Gut einen
höheren Nutzen bei als die Konsumenten, so ist  µ > 0, das Gut ist meritorisch;
und falls der Staat dem Gut einen geringeren Nutzen beimißt als die Konsumen-
ten, ist µ < 0, das Gut ist de-meritorisch. Dabei gibt die Größe von µ, die zwischen
0 und +/-1 schwanken kann, den (De-)Meritorisierungsgrad des Gutes an.

5 Die Unterscheidung zwischen (de-)meritorischen Gütern und nicht (de-)meritori-
schen Gütern ist übrigens vollkommen unabhängig von der Unterscheidung zwi-
schen privaten und öffentlichen Gütern. Der Staat kann deshalb private Güter
ebenso (de-)meritorisieren wie öffentliche Güter.

6 Vgl. HEAD 1966, MACKSCHEIDT 1974; zur neueren Auseinandersetzung ANDEL
1984, HEAD 1988, SCHMIDT 1988, PRIDDAT 1992, STREISSLER 1993.

7 Um seine Nutzeneinschätzung durchzusetzen, stehen dem Staat die gleichen In-
strumente zur Verfügung, die er auch zur Internalisierung externer Effekte einset-
zen kann. Für die Meritorisierung sind dies in erster Linie die (kostenlose oder
nicht kostendeckende) öffentliche Bereitstellung, das Gebot einer (ggf. kostenlo-
sen oder nicht kostendeckenden) privaten Bereitstellung, die Subventionierung
oder regulative Erleichterung der privaten Bereitstellung oder die private Bereitstel-
lung förderndes moral suasion, für die Demeritorisierung in erster Linie die private
Bereitstellung drosselndes moral suasion, die regulative Erschwerung (POSNER
1971, THORNTON 1991) oder Besteuerung der privaten Bereitstellung und das
Verbot (oder die prohibitive Besteuerung) der privaten Bereitstellung (siehe Abbil-
dung 6, Spalte 3). Hierdurch verändern sich die relativen Preise der meritorisierten
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Abbildung 6:
Meritorische, nicht-meritorische und demeritorische Güter
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Prinzipiell ließe sich auch rechtfertigen, mit den Argumenten der Meritorik

regionale und funktionale Leistungsdifferenzen abzulehnen. Differenzierte Lei-

stungsangebote sind nämlich nicht nur als Reaktion auf bestehende Präferenz-

unterschiede zu betrachten (und in dieser Funktion prinzipiell wohlfahrtsför-

dernd), sondern können umgekehrt auch zur Verfestigung und ggf. sogar zur

Verstärkung solcher Präferenzunterschiede beitragen. Auch dies ist zwar so-

lange nicht zu beanstanden, solange es sich um politisch relativ bedeutungslo-

se Präferenzunterschiede (etwa bezüglich der Art und des Umfangs öffentlicher

Sporteinrichtungen) handelt. Es wird aber dann zum Problem, wenn es um Prä-

                                                                                                                               
im Vergleich zu den nicht-meritorisierten Gütern und der demeritorisierten im Ver-
gleich zu den nicht-demeritorisierten Gütern; dies wiederum führt zu den vom
Staat angestrebten Veränderungen der Konsumstruktur.
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ferenzunterschiede bei Leistungen geht, die für die gesamtstaatliche Identität

bedeutsam sind und bei denen eine Verstärkung der Unterschiede die Bereit-

schaft zur politischen Zusammenarbeit und zu Kompromissen in anderen, bun-

deseinheitlich bereitzustellenden Bereichen erschwert. Solche Belange werden

(sozusagen als "meritorische" Güter) vom Bürger möglicherweise nicht ausrei-

chend erkannt, so daß es Aufgabe des Staates ist, Versorgungsunterschiede in

diesen Bereichen zu verhindern.

Im Vordergrund der politischen Diskussion stehen dabei regionale Versor-

gungsunterschiede. Bei der derzeitigen Lage der Bundesrepublik ist es bspw.

fraglich, ob Leistungen wie die soziale Sicherung, der Umweltschutz oder die

Rechtsprechung zwischen alten und neuen Bundesländern differenzieren soll-

te. Unterschiede in der Abtreibungsgesetzgebung, der Wehrpflicht oder auch in

der Straßenverkehrsgesetzgebung (etwa die Höchstgeschwindigkeit und die

Promillegrenze), wie sie nach der Vereinigung Deutschlands zwischenzeitlich

bestanden oder diskutiert wurden, können angesichts ihrer Symbolhaftigkeit

beispielsweise nicht uneingeschränkt befürwortet werden, obwohl dadurch den

erheblichen Präferenzunterschieden zwischen den Bürgern der alten und neu-

en Länder Rechnung getragen werden könnte. Bei solchen staatlichen Leistun-

gen und Regelungen kann der Wert einer bundesweiten Einheitlichkeit die

oben beschriebenen Vorteile förderaler Unterschiede übersteigen.8

Zu einem ähnlichen Befund gelangt man, wenn man die gesellschaftspoliti-

sche Akzeptanz einer funktionalen Differenzierung öffentlicher Leistungen be-

trachtet. Auch hier gibt es bestimmte Leistungen, bei denen funktionale Versor-

gungsunterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen, z. B. zwischen Männern

und Frauen, zwischen Protestanten und Katholiken, zwischen deutschen und

ausländischen Einwohnern oder zwischen den Angehörigen verschiedener eth-

nischer Gruppen, gesellschaftspolitisch unbedenklich und mit Blick auf vorhan-

dene Präferenzunterschiede wohlfahrtsökonomisch wünschenswert sind.9 Bei
                                           
8 Wir werden hierauf bei der rundfunkspezifischen Betrachtung zurückkommen und

sehen, daß dieser Gedanke gerade für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zu
dessen Programmauftrag die Integration von (auch regional abgegrenzten) Bevöl-
kerungsgruppen gehört, zu beachten ist.

9 So wird kaum zu beanstanden sein, daß bestimmte Sportstätten für Sportarten,
die ausschließlich von Männern ausgeübt werden, in einer ausschließlich von
Frauen bewohnten Wohnanlage fehlen. Und in Wohngebieten, in denen ganz
überwiegend Protestanten leben, wird man kaum ernsthaft die Forderung nach
dem Bau einer katholischen Kirche erheben, so wie umgekehrt in einer dominant
katholischen Gegend die Forderung nach dem Bau einer protestantischen Kirche
auf wenig Verständnis stoßen dürfte. Auch die Klage, daß für ausländische Mitbe-
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anderen öffentlichen Leistungen ist die Berechtigung einer funktionalen Diffe-

renzierung des Leistungsangebotes weniger unstrittig. Ob bspw. in Gebieten,

die ganz überwiegend von ausländischen Mitbürgern bewohnt werden, die ihre

Kinder traditionell nicht in Kindergärten schicken, sondern im Familienverbund

großziehen, keine Kindergärten vorgehalten werden müssen, ist fraglich. Mit

Blick auf die geringen "Präferenzen" für diese Einrichtung erscheint deren Vor-

haltung zwar ökonomisch unsinnig; vertritt man man jedoch die Auffassung,

daß auch diesen Mitbürgern die Chance eingeräumt werden sollte, die mit die-

sen Einrichtungen verbundenen Vorteile, insbesondere die den Frauen da-

durch eingeräumten verbesserten Möglichkeiten einer Teilnahme am Erwerbs-

leben, kennenzulernen, so wäre die Vorhaltung von - zunächst u. U. nicht oder

unterdurchschnittlich genutzten Kindergärten - unter Hinweis auf die damit ver-

bundenen dynamischen Allokationswirkungen - durchaus begründbar. Kinder-

gärten würden dann als ein meritorisches Gut betrachtet, dessen gesellschaft-

licher Nutzen von den unterversorgten Bevölkerungsgruppen unterschätzt wird

und das vom Staat daher in einer über die individuelle Nachfrage hinausgehen-

den Menge bereitzustellen wäre.

Ähnlich sind die funktionalen Differenzierungen öffentlicher Leistungen in

anderen Bereichen zu beurteilen. So scheint z. B. die geschlechtspezifische

Differenzierung allgemeiner oder beruflicher Ausbildungsangebote angesichts

der bestehenden geschlechtspezifischen Präferenzunterschiede (z. B. der

unterschiedlichen Nachfrage nach bestimmten Lehrberufen oder Studiengän-

gen) in statischer Sicht berechtigt; in einer dynamischen Perspektive ist eine

solche Differenzierung, u. a. wegen der dadurch hervorgerufenen Verfestigung

geschlechtspezifischer Rollen (und Chancenunterschiede) aber problematisch.

Und auch eine sich an religiösen, kulturellen oder ethnischen Unterschieden

ausrichtende funktionale Differenzierung öffentlicher Leistungen ist zumindest

dann bedenklich, wenn dadurch den Mitgliedern der verschiedenen Bevölke-

rungsgruppen die Chance genommen wird, die Besonderheiten der jeweils

anderen Gruppen kennenzulernen und zu verstehen.
                                                                                                                               

wohner, die aus kulturellen oder religionen Gründen bestimmte Sportarten nicht
ausüben, die für diese Sportarten benötigten Sportstätten nicht vorgehalten wer-
den, ist kaum haltbar, würde die Forderung, solche Sportstätten müßten in glei-
cher Zahl oder gleicher Qualität allen Bürgern zur Verfügung gestellt werden, um
eine Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen, hier also bestimmter Grup-
pen ausländischer Mitbürger zu verhindern, doch die absurde Konsequenz nach
sich ziehen, daß z. B. in Stadtteilen, in denen diese Bevölkerungsgruppen über-
proportional vertreten sind, solche Sportstätten ungenutzt vorgehalten werden
müßten.
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Funktionale Leistungsunterschiede sind somit ähnlich zu beurteilen wie

regionale: Bei gesellschaftspolitisch wenig relevanten Leistungen sind sie

aufgrund der erzielbaren ökonomischen Vorteile (Minimierung von Frustrations-

kosten) zu begrüßen; bei gesellschaftspolitisch relevanten Leistungen kann die

funktionale Differenzierung demgegenüber zu einer Verfestigung der zwischen

den verschiedenen funktionalen Bevölkerungsgruppen bestehenden Präferenz-

unterschiede und ggf. zu einer Polarisierung führen, die die Integrität des Ge-

meinwesens gefährden. Die dadurch entstehenden Kosten können um ein Viel-

faches höher werden als die mit einem Verzicht auf eine funktionale Differen-

zierung verbundenen Frustrationskosten. Für solche Bereiche ist daher eine

funktionale Differenzierung des Leistungsangebots abzulehnen und eine "funk-

tionale Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse" geboten.10

Über solche - letztlich pauschale Regeln - für die (Un-)Zulässigkeit einer

funktionalen Differenzierung öffentlicher und auch privater Leistungen hinaus

lassen sich Einzelheiten zur Art der Politikbereiche, in denen eine funktionale

Differenzierung als unzulässig angesehen wird bzw. zum Grad, ab dem sie als

unzulässig betrachtet werden, nur schwer formulieren. Zum einen erklärt sich

dies aus den - bereits bei regionalen Unterschieden erwähnten - Konflikten

zwischen Allokation und Distribution, deren Lösung - wissenschaftlich nicht

weiter begründbare - Gewichtungen beider Ziele erfordert. Zum anderen ist die

Beseitigung oder Verminderung auch funktionaler Leistungsunterschiede wie-

derum eine Form der Meritorisierung, d. h. einer Politik, die sich explizit nicht

an den Präferenzen der Bevölkerung ausrichtet, sondern ex definitione deren

individuelle Konsumentscheidungen ignoriert.

                                           
10 In den verschiedenen Gesellschaften bzw. Staaten werden die mit einer funktiona-

len Differenzierung bestimmter Leistungen verbundenen Kosten unterschiedlich
hoch veranschlagt; ebenso verändert sich die die Einschätzung dieser Kosten im
Zeitablauf. Dies erklärt, warum das Ausmaß der als gerechtfertigt angesehenen
funktionalen (oder auch regionalen) Versorgungsunterschiede zwischen Staaten
und im Zeitablauf innerhalb von Staaten variiert und solche Versorgungsunter-
schiede c. p. mit zunehmender Wohlfahrt (Saturierung) stärker abgelehnt werden
(und schwerer durchsetzbar sind).
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1.3.3. Die ökonomische Vertretbarkeit der aus der Angebotsdifferenzierung

resultierenden zusätzlichen Produktionskosten

als Voraussetzung föderaler Angebotsstrukturen

Ein dritter, für den Ökonomen besonders gewichtiger Einwand gegen eine

föderative Differenzierung des Leistungsangebots ergibt sich daraus, daß eine

solche regional oder gar lokal differenzierte Bereitstellung im allgemeinen teu-

rer ist als eine landes- oder gar bundesweit einheitliche Bereitstellung: "Föde-

ralismus kostet". Eine dritte, besonders wichtige Bedingung für eine föderative

Differenzierung des staatlichen Leistungsangebots besteht daher in der Forde-

rung, daß der damit verbundene Anstieg der Produktionskosten vertretbar ist,

d. h. kleiner bleibt als der Nutzen, der mit der Angebotsdifferenzierung verbun-

den ist.11 Ob diese Bedingung erfüllt ist, läßt sich feststellen, indem die in Ab-

hängigkeit von der Zahl der bereitstellenden Körperschaften (und damit vom

Zentralisationsgrad der Bereitstellung) anfallenden Kosten und Nutzen mitein-

ander verglichen werden.

1.3.3.1. Die Höhe der Stückkosten

in Abhängigkeit vom Zentralisationsgrad der Bereitstellung

Bei den meisten Gütern nehmen die Stückkosten mit einer Ausweitung der

Produktion zunächst ab, steigen ab einer bestimmten Ausbringungsmenge

(sog. Betriebsoptimum) dann aber wieder an.12 Je nach Art des Produktes bzw.

der bei seiner Erstellung angewandten Technologien, insbesondere je nach der

Bedeutung der Fixkosten an den gesamten Produktionskosten kann dieses

Betriebsoptimum bei ganz unterschiedlichen Ausbringungsmengen liegen. Bei

Gütern, bei denen hohe Fixkosten für die Entwicklung und Erstellung von Pro-

duktionsanlagen erforderlich sind, der Produktionsprozeß aber relativ einfach

organisiert werden kann (bspw. bei Microprozessoren oder bei Printprodukten)

treten hohe Skalenerträge in der Produktion auf, d. h. die Stückkosten nehmen

mit zunehmender Ausbringungsmenge schnell ab. Dagegen treten bei Gütern,

bei denen fast ausschließlich variable Kosten anfallen und der Produktionspro-

zeß mit zunehmender Ausbringungsmenge überproportional kompliziert wird (z.
                                           
11 Die ökonomische Theorie des Föderalismus hat sich mit dieser Sichtweise des

Staats als eines Unternehmens ("The State as A Firm", AUSTER/SILVER 1979)
ausführlich befaßt. Siehe etwa OATES 1977, BIEHL 1987 oder WUST 1981.

12 Zum Verlauf der Stückkosten und den Ursachen eines solchen U-förmigen Ko-
stenverlaufs siehe die Ausführungen in den einschlägigen mikroökonomischen
Lehrbüchern, bspw. bei VARIAN 1989, S. 335ff. oder WÖHE 1990,  S. 529ff.
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B. bei vielen Dienst- und Verwaltungsleistungen) kaum Skalenerträge auf; im

Gegenteil steigen die Stückkosten bei diesen Gütern bereits ab geringen Aus-

bringungsmengen an (sog. diseconomies of scale).

Abbildung 7:

Stückkosten ausgewählter Güter in Abhängigkeit von der Ausbringungsmenge

0

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

max.
Kollektiv-

größe

Stückkosten
der diplomatischen

Vertretung

Stückkosten
eines Personal-

ausweises

10     20     30     40     50     60     70     80     90     100

Stückkosten
(Kosten je 

Kollektivmitglied)

X opt
Pers.-
ausw.

X opt
Park-

erlaubn.

X opt
dipl.

Vertr./
Schulbuch

Stückkosten
eines Schul-

buches

Stückkosten
einer Park-
erlaubnis

Kollektivgröße,
Ausbringungs-
menge, in Mio.

Abbildung 7 zeigt diese Unterschiede im Stückkostenverlauf exemplarisch

für Personalausweise und Schulbücher (als Beispielen von Printprodukten, de-

ren Produktion mit zunehmender Ausbringungsmenge beträchtlich billiger

wird), für die diplomatische Vertretung der Bürger im Ausland (als Beispiel

eines staatlichen Verwaltungsakts, bei dem aufgrund hoher Fixkostenanteile

erhebliche Skalenerträge anfallen)13 sowie für die Erteilung von Parkerlaubnis-

sen in Anwohner-Parkgebieten (als Beispiel eines Verwaltungsakts, bei dem

kaum Größenvorteile genutzt werden können, sondern im Gegenteil die Kosten

                                           
13 Die hohen Fixkosten bei dieser Art staatlicher Verwaltungsleistungen ergeben sich

insbesondere daraus, daß als Voraussetzung für die potentielle Leistungserstel-
lung ein Mindestapparat (diplomatischer Corps, Diensträume im Ausland etc.) vor-
gehalten werden muß, dieser tatsächlich aber nur von einem Bruchteil der Bürger
in Anspruch genommen wird (d. h. die variablen Kosten im Vergleich zu den Fixko-
sten gering sind).
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für den leistungsbeanspruchenden Bürger wie auch für die leistungserstellende

Verwaltung mit steigender Zahl dieser Verwaltungsakte schnell ansteigen).

Unter ausschließlicher Berücksichtigung des Stückkostenverlaufs (d. h.

unter Vernachlässigung von ggf. mit der Ausbringungsmenge einhergehender

Nutzenunterschiede, s. u.) wären die Ausbringungsmengen und damit die

Betriebsgrößen (Kapazitäten) der güterbereitstellenden Einrichtungen dann

jeweils an den Betriebsoptima der verschiedenen Güter auszurichten. Park-

erlaubnisse wären von Verwaltungsbehörden mit geringen Betriebsgrößen aus-

zustellen (bei den in Abbildung 7 zugrunde gelegten Mengen von ca. 2 Mio.

Stück)14; bei dem in Deutschland bestehenden Verwaltungsaufbau entspricht

dies etwa den durchschnittlichen Verwaltungsgrößen der mittleren Verwal-

tungsbehörden (Kreise oder auch Regierungsbezirke). Personalausweise

könnten am billigsten bei einer Ausbringungsmenge von 70 Mio. erstellt wer-

den,15 und bei Schulbüchern und diplomatischen Vertretungen lägen die opti-

malen Ausbringungsmengen sogar (für die Bevölkerungszahl der Bundesre-

publik) jenseits der maximalen Kollektivgröße (so daß die optimale Ausbrin-

gungsmenge für diese Güter der maximalen Ausbringungsmenge von ca. 80

Mio. entspricht).

                                           
14 In Abbildung 7 wird als Größenordnung für die Abszisse bewußt sowohl die Kollek-

tivgröße als auch die Ausbringungsmenge genannt. Eine Gleichsetzung ist nur
unter der vereinfachenden Annahme möglich, das jedes Kollektivmitglied eine Ein-
heit des Gutes in Anspruch nimmt. Bei Gütern, die - wie z. B. die Parkerlaubnis
oder auch das Schulbuch - nur von einem Teil aller Kollektivmitglieder oder/und im
betrachteten Zeitraum mehrmals (oder nicht immer) in Anspruch genommen wer-
den, müßten beide Größenordnungen natürlich durch einen entsprechenden Quo-
tienten vergleichbar gemacht werden. Die Verwaltungswissenschaft hat verschie-
dene Verfahren entwickelt, mit denen solche Quotienten (z. B. für die durchschnitt-
liche Inanspruchnahme eines bestimmten Verwaltungsaktes durch eine Bevölke-
rung, die durch bestimmte demokraphische Merkmale charakterisiert ist) berechnet
werden können.

15 Mit Erstellung ist hier die drucktechnische Produktion gemeint, nicht aber die Aus-
stellung des einzelnen Passes (für die, wie am Beispiel der Ausstellung von Park-
genehmigungen erläutert wurde, wesentlich kleinere Ausbringungsoptima anzu-
nehmen sind). -- Die Gemeinden entrichten an die Bundesdruckerei für die druck-
technische Produktion eines Personalausweises z. Zt. (1995) tatsächlich einen
Preis von 11,90 DM zzgl. MwSt. Die gesamten Aufwendungen für die Austellung
eines Personalausweises belaufen sich hingegen auf ca. 30 DM. Siehe hierzu und
zu der daraus von den Gemeinden abgeleiteten Forderung nach einer Erhöhung
der dem Bürger für die Ausstellung eines Personalausweises abzuverlangenden
Gebühren von derzeit 10,-- auf 25,-- DM o. V.: 25 Mark für einen Personalaus-
weis? In: FAZ vom 23. 2. 1995.
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1.3.3.2. Die Höhe des Güternutzens

in Abhängigkeit vom Zentralisationsgrad der Bereitstellung

Von der Beziehung zwischen der Ausbringungsmenge (und damit der opti-

malen Betriebs- und Kollektivgröße) und der Höhe der Stückkosten strikt zu

unterscheiden ist die Beziehung, die zwischen der Ausbringungsmenge (und

der Kollektivgröße) und der Höhe des gestifteten Nutzens besteht. Bei privaten

Gütern, deren Konsum voll rivalisiert, ist die optimale Kollektivgröße defini-

tionsgemäß gleich 1: Bei Lebensmitteln bspw. ist rein pysikalisch lediglich die

Nutzung durch eine Person möglich, und bei anderen "privaten" Gütern, wie

bspw. bei Kleidungsstücken, bei denen eine gemeinsame Nutzung pysikalisch-

technisch möglich wäre, werden die Nachteile (Kosten) einer gemeinsamen

Nutzung (hygienische Gründe, Transaktionskosten bei der Einigung über "Nut-

zungszeiten" u. ä.) i. a. als so hoch empfunden, daß die exklusive Nutzung

durch eine Person ebenfalls einen sehr viel höheren Nutzen stiftet als die Nut-

zung durch größere Kollektive.

Das Beispiel der Kleidungsstücke zeigt andererseits, daß unter bestimmten

Bedingungen auch eine gemeinsame Nutzung durch mehrere Personen gegen-

über einer exklusiven privaten Nutzung zu keinen oder nur geringen Nutzenein-

bußen führt: Die Öljacke oder die Skischuhe, die nur bei speziellen Anlässen

gebraucht werden, kaum verschleißen und auch kaum modischen Veränderun-

gen unterliegen, können problemlos von mehreren Personen, etwa den Mitglie-

dern einer großen Familie, genutzt werden.

Bei manchen Gütern steigt der Nutzen für den einzelnen sogar mit zuneh-

mender Kollektivgröße an. Das Restaurant bspw. ist ein Gut, in dem man lieber

gemeinsam mit anderen ißt (zumindest solange es nicht überfüllt ist); und auch

bestimmte öffentliche Einrichtungen, wie z. B. Schwimmbäder oder Museen,

werden von vielen Menschen lieber in Gesellschaft anderer besucht. Allerdings

treten ab einer bestimmten Kollektivgröße "Überfüllungskosten" auf, d. h. der

Nutzen für das einzelne Kollektivmitglied geht ab dieser Kollektivgröße zurück.

Hingegen ist das reine öffentliche Gut dadurch charakterisiert, daß der

gestiftete Nutzen überhaupt nicht rivalisiert, d. h. unabhängig von der Zahl der

Kollektivmitglieder ist. Der Wetterdaten ausstrahlende Satellit bspw. stiftet dem

datenabrufenden Empfänger einen Nutzen, dessen Höhe davon unabhängig

ist, ob und wieviele andere Personen diese Daten zugleich in Anspruch neh-

men. Und die diplomatische Vertretung im Ausland stiftet dem Reisenden

unabhängig davon einen Nutzen, daß diese Institution auch anderen Bürger

zur Verfügung steht.
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Allerdings finden sich nur wenige solcher "reinen" öffentlichen Güter, bei

denen der Nutzen vollkommen unabhängig von der Kollektivgröße ist. Häufig

ist der Nutzen nur innerhalb begrenzter Kollektivgrößen nichtrivalisierend, und

er nimmt ab, wenn diese Kollektivgröße überschritten wird. Hauptursache hier-

für sind die sog. Überfüllungskosten, die ab Überschreiten einer "kritischen"

Kollektivgröße einsetzen. So kann z. B. ein öffentlicher Park von 10 oder auch

von 100 Bürgern gleichzeitig genutzt werden, ohne daß der Nutzen des Gutes

rivalisiert und mit der Zahl der Nutzer abnimmt. Steigt die Zahl der Benutzer

aber weiter an, kommt es zu Behinderungen, Lärmbelästigungen und ähnlichen

Beeinträchtigungen, die den Nutzen des Parks verringern (und bei einem

hohen Überfüllungsgrad sogar negativ werden lassen können).16

Eine Sonderform von Überfüllungskosten sind die bereits erwähnten Frustra-

tionskosten, die daraus resultieren, daß die individuellen Präferenzen der Kol-

lektivmitglieder bei vielen öffentlichen Gütern nicht vollständig homogen sind,

und ein zentrales, einheitliches Angebot daher notwendigerweise von den indi-

viduellen Präferenzen abweicht. Im vorliegenden Zusammenhang ist dieser

Umstand deshalb relevant, weil das Ausmaß dieser Abweichungen mit der Kol-

lektivgröße variiert: Je größer das Kollektiv, desto stärker sind tendenziell die

Abweichungen zwischen kollektivem Angebot und individuellen Präferenzen, d.

h. desto höher sind die Frustrationskosten.

Der Zusammenhang ist in Abbildung 8 am Beispiel des bereits erwähnten

Schulbuchs verdeutlicht. Der Stückkostenverlauf dieses Gutes (Abbildung 7)
                                           
16 Unter diesem Gesichtspunkt ist auch fraglich, ob es sich beim Gut "diplomatische

Vertretung im Ausland" tatsächlich um ein reines öffentliches Gut handelt, dessen
Nutzen unabhängig von der Zahl der Einwohner ist, für das dieses Gut bereitge-
stellt wird. Wahrscheinlicher ist, daß auch bei diesem Gut ab einer bestimmten
Kollektivgröße Überfüllungskosten auftreten, etwa dadurch, daß die Konsulate
oder Botschaften von zu vielen hilfesuchenden Touristen aufgesucht werden, die-
se längere Wartezeiten in Kauf nehmen müssen und sich die Botschaftsangestell-
ten ihnen nicht mit der gewünschten Sorgfalt und Intensität widmen.

Das Beispiel zeigt, daß bei der Bestimmung des Rivalitätsgrades von Gütern ge-
nau angegeben werden muß, welche Gutseigenschaft (oder Gutskomponente) be-
trachtet wird. So ist der potentielle Schutz des Bürgers vor staatlicher Willkür des
Gastlandes, den die diplomatischen Vertretungen dem Reisenden vermitteln, in
der Tat ein "Optionsgut", das unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme
einen kollektivgrößenunabhängigen Nutzen stiftet. Hingegen kann der Nutzen an-
derer Gutskomponenten, wie z. B. der Inanspruchnahme tatsächlicher Verwal-
tungsleistungen bei den Botschaften (Ausstellung eines Ersatzpasses), mit zuneh-
mender Größe des Kollektivs (und damit verbundenen zunehmenden Überfül-
lungskosten) abnehmen.
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legt es nahe, möglichst große Auflagen zu verbreiten, bspw. indem möglichst

alle Schüler eines Jahrgangs bundeseinheitlich mit dem gleichen Schulbuch

ausgestattet werden. Eine Einbeziehung des gestifteten Nutzens zeigt jedoch,

daß diese Schlußfolgerung nur für solche Schulbücher richtig ist, für die inner-

halb des größeren Kollektivs (etwa des Bundesgebietes) homogene Präferen-

zen bestehen. Für Schulbücher, bei denen die Präferenzen heterogen sind

(etwa: zur Landeskunde) und der gestiftete Nutzen mit zunehmender Größe

des Bereitstellungskollektivs abnimmt, kann es hingegen sinnvoll sein, die bei

kleineren Auflagen (mit jeweils angepaßten Lehrinhalten) anfallenden höheren

Stückkosten in Kauf zu nehmen.17

Abbildung 8:

Der Nutzen ausgewählter Güter in Abhängigkeit von der Ausbringungsmenge
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17 Für die Schulbuchverlage bedeutet die kleinere Auflage regional oder funktional

differenzierter Ausgaben eine Verschlechterung ihrer Ertragslage. So beklagte
bspw. unlängst der Klett-Verlag, er müsse sein Auskommen jetzt bei Auflagen von
5.000 bis 8.000 Exemplaren finden, während früher auch mal 100.000 Stück
hätten gedruckt werden können. "Seien in Geographie und Geschichte EInheitslö-
sungen schon immer verpönt gewesen, so sorgten nun unterschiedliche didakti-
sche Ansätze der Lehrplanreformer in den Ländern auch in anderen Fächern für
eher unerwünschte Vielfalt. In Nordhein-Westfalen ... könne z. B. nicht das gleiche
Englischbuch wie in Süddeutschland verkauft werden und in den neuen Bundes-
ländern nicht das gleiche Mathematikbuch wie im Westen." Siehe o. V.: "Die Flut
der Regionalausgaben belastet die Schulbuchverlage", in: FAZ vom 5. 10. 1995.
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1.4. Die Clubgütertheorie als Verfahren zur Bestimmung

optimaler föderaler Angebotsstrukturen

1.4.1. Optimale Clubgröße bei gegebener Clubgutmenge

Formal läßt sich die Abwägung zwischen skalenbedingten Nachteilen kleiner

Ausbringungsmengen und überfüllungs- bzw. frustrationskostenbedingten Nach-

teilen großer Ausbringungsmengen unter Rückgriff auf die ökonomische Theo-

rie der Clubgüter verdeutlichen, die hier nur in ihren Grundzügen erläutert wer-

den kann. Clubgüter im engen Sinne sind solche Güter, die - anders als rein

private Güter - von einem Kollektiv begrenzter Größe (eben einem Club) ohne

Konsumrivalitäten genutzt werden können, andererseits aber - anders als rein

öffentliche Güter - keine perfekte Nichtrivalität aufweisen, sondern einen

abnehmenden Nutzen stiften, sobald der Club eine bestimmte Mitgliederzahl

überschreitet (Überfüllungskosten) oder die Präferenzen der Clubmitglieder zu

heterogen werden (Frustrationskosten). Man kann unter Clubgütern aber auch

in einem weiten Sinne sämtliche Güter verstehen, die von einem Kollektiv der

Größe 1 ≤ X ≤ ∞ genutzt werden können. In diesem weiten Sinn umfassen

Clubgüter dann sowohl das reine private Gut, bei dem die "Clubgröße" eine

einzige Person umfaßt, als auch das reine öffentliche Gut, für das eine sehr

große, im Extrem die gesamte Weltbevölkerung umfassende Clubgröße opti-

mal ist. -- Zwischen diesen beiden Extremformen sind alle Clubgüter angesie-

delt, deren Konsum innerhalb von Clubs der Größe  1 < X < ∞  nicht rivalisiert.

Die genauen Abhängigkeiten zwischen dem durch das Clubgut gestifteten

Nutzen pro Clubmitglied und der Clubgröße, d. h. der Zahl der Clubmitglieder,

kann jeweils nur für ein Clubgut gegebener Größe und Ausstattung bestimmt

werden, also beispielsweise für ein Erholungsgebiet bestimmter flächenmäßi-

ger Größe, für ein Theater mit einer bestimmten Zahl von Sitzplätzen oder für

ein Schwimmbad mit einem Schwimmbecken und einer Liegefläche bestimmter

Abmessungen.1

                                           
1 Für die genaue Definition der Clubgütermenge sind natürlich weitere Merkmale zu

präzisieren. Bspw. ist bei einem Erholungsgebiet neben der flächenmäßigen Aus-
dehnung die verkehrsmäßige Erschließung, z.B. durch die Zahl vorhandener Park-
plätze, die Anbindung an den öffentlichen Personenverkehr, ggf. auch die Ausstat-
tung mit Restaurationsbetrieben, mit Grillplätzen und Unterstellmöglichkeiten etc.
festzulegen. Bei Schwimmbädern muß die genaue Ausstattung definiert werden,
indem neben der Größe der Schwimmbecken und der Liegeflächen die Zahl von
Umkleidekabinen, Duschen, Bademeistern, Kassenhäuschen etc. festgelegt wird.
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In Abbildung 9 sind die Gesamtkosten pro Clubmitglied und der Gesamtnutzen

pro Clubmitglied eingezeichnet, die sich bei einem solchen Clubgut bestimmter

Ausdehnung oder Ausstattung in Abhängigkeit von der Clubgröße s ergeben.

Bei einem Schwimmbad der Größe X* (z. B. mit einem Schwimmbecken von 50

m x 10 m und einer Liegewiese von 2000 qm) könnte mit Kosten c in Höhe von

etwa 100.000 DM pro Jahr (Betriebskosten und Abschreibung) gerechnet wer-

den. Eine Einzelperson wird im allgemeinen kaum in der Lage oder bereit sein,

einen solchen Betrag aufzubringen. Wird das Gut hingegen gemeinschaftlich

von den 10 Personen einer Wohnanlage genutzt (und finanziert), entfallen auf

jedes Clubmitglied nur noch 10.000 DM; bei einem Club von 100 Mitgliedern

sind es noch 1.000 DM; und bei 1.000 Mitgliedern nur noch 100 DM/Jahr. Um-

gekehrt vermindert sich allerdings der Nutzen U der Anlage für jedes Clubmit-

glied mit steigender Clubgröße: Zwar mag bei kleiner Mitgliedzahl zunächst

noch vollständige Nichtrivalität vorliegen, so daß der Nutzen mit steigender

Clubgröße noch konstant bleibt (oder wegen der Annehmlichkeiten der Gesel-

ligkeit und der Vorzüge gesellschaftlicher Kontakte sogar noch ansteigt), ab

einer bestimmten Clubgröße setzen jedoch Überfüllungskosten in Form von

räumlicher Enge, Wartezeiten, Lärm etc. ein, die den Nutzen des Gutes schmä-

lern und irgendwann sogar auf Null zurückführen oder gar negativ werden las-

sen.

Stellt man Nutzen- und Kostenverlauf eines Clubgutes einander gegenüber,

läßt sich dessen optimale Clubgröße ermitteln. Sie liegt dort, wo die Differenz

aus Nutzen und Kosten am größten ist, d. h. - in der graphischen Darstellung

von Abbildung 9 - wo beide Kurven den größten Abstand voneinander aufwei-

sen. Solange die Clubgröße hinter diesem Optimum zurückbleibt, führt eine

Erhöhung der Mitgliederzahl infolge der damit verbundenen Kostensenkung zu

Vorteilen, die über die mit der Clubgrößenausweitung verbundenen Nutzenmin-

derung hinausgehen. Wird die Clubgröße hingegen über das Optimum hinaus

erhöht, so führt dies zu Nutzeneinschränkungen, die höher sind als die dadurch

erreichte Reduzierung der Kosten pro Mitglied. Wenn die größenabhängigen

Kosten- und Nutzenverläufe von Schwimmbädern empirisch feststellbar sind,

kann mit diesem Verfahren die optimale Clubgröße ermittelt werden.
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Abbildung 9:

Optimale Kollektivgröße (Clubmitgliederzahl)

für ein Schwimmbad vorgegebener Größe bzw. Ausstattung
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Bei vorgegebener Größe des zu versorgenden Gesamtkollektivs läßt sich

dann auch die Zahl der Aufgabenträger bestimmen, die gebildet werden müs-

sen, um solch optimale Clubgrößen zu erhalten. Unter der Annahme homoge-

ner Präferenzen für Schwimmbäder der definierten Größe (und unter Vernach-

lässigung unterschiedlicher Besiedlungsdichte und unterschiedlich hoher We-

gekosten) würde die in Abbildung 9 ermittelte optimale Clubgröße (in Höhe von

4.000) also z. B. die Bildung von 20.000 "Clubs" erfordern, um die gesamte

Bevölkerung der Bundesrepublik (80 Mio.) optimal mit dem Clubgut Schwimm-

bad zu versorgen. In der ursprünglichen föderalismustheoretischen Terminolo-

gie wäre also eine Bereitstellung durch dezentrale Aufgabenträger zu befürwor-

ten, die von ihrer Ausdehnung etwa den bestehenden Gemeinden entspricht.2

                                           
2 In der Bundesrepublik (alte und neue Länder) gibt es derzeit 15.469 Gemeinden.
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Abbildung 10:

Optimale Kollektivgröße (Clubmitgliederzahl)

für einen Flughafen vorgegebener Größe bzw. Ausstattung
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Bei Gütern mit hohen Skalenerträgen und/oder geringen Überfüllungs- und

Frustrationskosten wäre die optimale Clubgröße höher; die Zahl der für eine

flächendeckende Versorgung erforderlichen Clubs wäre entsprechend gerin-

ger. Flughäfen z. B. dürften beim derzeitigen Stand der Technik hohe Skalen-

erträge aufweisen (Abbildung 10). Zugleich gibt es bezüglich dieses Gutes

keine oder allenfalls geringe Präferenzunterschiede, so daß ein wenig differen-

ziertes Leistungsangebot kaum Frustrationskosten hervorriefe. Es ist daher

nicht unwahrscheinlich, (wie in Abbildung 10) von einem Kosten- und Nutzen-

verlauf auszugehen, bei dem die Clubgröße ihr Optimum bei einer sehr hohen

Ausbringungsmenge bzw. Einwohnerzahl aufweist: Bei den dort unterstellten

Annahmen ergibt sich für dieses Gut z. B. eine optimale Clubgröße von 5 Mio

Einwohnern. Für eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung Deutsch-

lands würden dann also (regional unterschiedliche Bevölkerungs- bzw. Flug-

dichten wiederum vernachlässigend) 14 Aufgabenträger benötigt. Deren regio-

nale Ausdehnung entspräche damit in etwa der durchschnittlichen Ausdehnung

der in der Bundesrepublik bestehenden (16) Bundesländer.3

                                           
3 Der Vollständigkeit halber ist in Abbildung 10 auch nochmals der Nutzen- und

Kostenverlauf eines reinen öffentlichen Gutes eingezeichnet, man könnte z. B. an
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Bei anderen Clubgütern (etwa bei Club- und Fach-Zeitschriften oder den

oben diskutierten Lehrbüchern) ergeben sich die Nutzeneinbußen nicht aus

physischen Überfüllungskosten, sondern daraus, daß mit zunehmender Club-

größe die Mitglieder zunehmend unterschiedliche Interessen aufweisen - also

z. B. der Abonnentenkreis einer ökonomischen Fachzeitschrift nicht nur aus

Lesern besteht, die an der Theorie der öffentlichen Güter interessiert sind,

sondern auch Leser enthält, die an verwaltungswirtschaftlichen oder sogar an

agrarwirtschaftlichen Fragen interessiert sind. Mit zunehmender Clubgröße

wird der Nutzen des Clubgutes dann nicht durch steigende Überfüllungskosten,

sondern durch steigende Frustrationskosten eingeschränkt, die sich aus dem

höheren Anteil nicht interessierender Beiträge ergeben. Die Präferenzen wer-

den mit zunehmender Clubgröße dann notwendigerweise immer heterogener,

ab einer bestimmten Größe wird für jeden Abonnenten der Anteil der ihn inter-

essierenden Aufsätze zu gering, d. h. der Nutzen dieses Clubgutes geht gegen

Null. Die optimale Clubgröße hängt dabei im wesentlichen von den Inhalten der

verbreiteten Information ab bzw. davon, inwieweit diese Inhalte regional oder

funktional spezifisch sind und somit bei einer Ausweitung der Clubgröße für die

Clubmitglieder an Relevanz verlieren, d. h. Frustrationskosten erzeugen. So

weist beispielsweise ein Schulbuch zur Mathematik ein höheres Cluboptimum

auf als ein Schulbuch zur Landeskunde, weil beim geringeren regionalen

Bezug mathematischer Lehrinhalte ein mit der Kollektivgröße weniger starkes

Abfallen des Nutzens unterstellt werden kann als beim hohen Regionalbezug

landeskundlicher Lehrinhalte  (Abbildung 11).

                                                                                                                               
einen Wetterbeobachtungssatelliten denken, bei dem auch bei unendlicher Club-
größe keine Überfüllungskosten, Frustrationskosten oder sonstigen Nutzenschmä-
lerungen eintreten. Es bestätigt sich, daß für diesen Spezialfall die Ausweitung der
Clubgröße auf unendlich viele Mitglieder anzustreben ist, da dadurch die Kosten
pro Klubmitglied minimiert werden können, ohne daß der Nutzen pro Klubmitglied
geringer wird.
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Abbildung 11:

Optimale Kollektivgrößen (Clubmitgliederzahlen)

für Schulbücher unterschiedlichen Inhalts
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1.4.2. Simultane Optimierung von Clubgröße und Clubgutmenge

Während die geschilderte Betrachtungsweise von einer konstanten Clubgut-

menge (also z. B. einem Schwimmbad bestimmter Größe) ausgeht und die für

diese Clubgutmenge optimale Clubgröße (der Mitgliederzahl) zu bestimmen

versucht, ist es bei vielen Gütern möglich, auch die  Clubgutmenge zu variie-

ren. Beispielsweise brauchen Schwimmbäder nicht in der oben definierten Wei-

se mit 1 Schwimmbecken der Größe 50 m x 10 und einer Liegewiese von 2000

qm Größe ausgestattet zu sein ("Typ I"), sondern könnten z. B. über 3

Schwimmbecken a 50 m x 10 m und eine Liegewiese von 5000 qm verfügen

(Typ II). In diesem Fall hängt die Versorgung mit dem Clubgut nicht (nur) von

der Wahl der Clubgröße bei vorgegebener Clubgutmenge ab, sondern auch

von der Wahl der bei unterschiedlichen Clubgrößen gewählten Clubgutmen-

gen. Es stellt sich dann bspw. die Frage, ob die Bedürfnisse der Einwohner

einer Gemeinde, zu schwimmen, durch 10 Schwimmbäder des Typs I befriedigt
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werden sollten oder z. B. durch 3 Schwimmbäder des Typs II (oder auch durch

1 Schwimmbad eines Typs III, das über 10 oder 20 Schwimmbecken verfügt).

Es ist dann eine mehrstufige Vorgehensweise erforderlich, um zum einen die

optimalen Clubgutmengen (für verschiedene Clubgrößen) und zum anderen die

optimalen Clubgrößen (für verschiedene Clubgutmengen) zu bestimmen und

aus diesen Optima schließlich das optimum optimorum (die günstigste Club-

größe für die günstigste Clubgutmenge) herzuleiten. Abbildung 12 beschreibt

diese Vorgehensweise graphisch.4 Im ersten Quadranten werden zunächst die

optimalen Clubgutmengen für die verschiedenen Clubgrößen bestimmt (in

Abbildung 12 werden exemplarisch nur die beiden Clubgrößen X1 und X* be-

trachtet). Sie ergeben sich aus dem Vergleich des Nutzens U(X,s), den das

Clubgut in Abhängigkeit von der Clubgutmenge X und der Clubgröße s stiftet,

und den - von den gleichen Faktoren abhängigen - Kosten des Clubgutes

C(X,s). Bei den im ersten Quadranten von Abbildung 12 angenommenen Funk-

tionsverläufen ergeben sich dann bspw. die optimalen Clubgutmengen X1 und

X*.

Optimale Clubgutmengen (für gegebene Clubgrößen) erfüllen die sog.

"Bereitstellungsbedingung"

UX  CX
GRSX,y = ---  =   --- = GRTX,y, (Gleichung 1)

Uy    s

nach der die Grenzrate der Substitution GRS mit der Grenzrate der Transfor-

mation GRT übereinstimmt (UX, Uy, Us und CX bezeichnen dabei die partiellen

Ableitungen von U und C). Mit anderen Worten: Im Optimum muß die GRS

zwischen dem Clubgut X und einem privaten Gut y (das als Numeraire fungiert)

für das Clubmitglied (bzw.: bei homogenen Präferenzen: für alle Clubmitglie-

der) gleich der GRT sein.

Wird Gleichung 1 mit der Zahl der Clubmitglieder s multipliziert, ergibt sich

sGRSX,y = CX (Gleichung 2),

d. h. die sog. Samuelsonsche Bedingung, nach der die Summe der marginalen

individuellen Zahlungsbereitschaften für eine zusätzliche Einheit eines reinen

                                           
4  Vgl. CORNES/SANDLER 1986, zusammenfassend auch MUNDUCH/NITSCHKE

1988, deren Darstellungsweise und Notation wir im folgenden übernehmen.
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öffentlichen Gutes gleich den Grenzkosten seiner Bereitstellung sind,5 gilt auch

für Clubgüter.6

Abbildung 12:

Die Bestimmung der optimalen Clubgröße (s) bei vorgegebener Clubgutmenge (x),

der optimalen Clubgutmenge bei unterschiedlicher Clubgröße

und des Gesamtoptimums bei Variation von Clubgröße und Clubgutmenge
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Quelle: MUNDUCH/NITSCHKE 1988, S. 319

Verbindet man alle Kombinationen von X und s, bei denen die Clubgutmen-

gen optimal sind (die die Bereitstellungsbedingung erfüllen), erhält man die im

4. Quadranten von Abbildung 12 eingezeichnete Funktion X(s).

                                           
5 Vgl. ausführlicher hierzu z. B. SOHMEN 1992, S. 30ff.; ARNOLD 1992, S. 18ff.

6 Dies bestätigt die erwähnte Auffassung, reine öffentliche Güter als speziellen Typ
von Clubgütern zu betrachten.
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Anschließend wird im zweiten Quadranten - analog zur der von uns in den

Abbildungen 9 - 11 erläuterten Vorgehensweise, allerdings in gespiegelter Dar-

stellung - die optimale Clubgröße für die verschiedenen optimalen Clubgutmen-

gen ermittelt. Der Nutzen U eines repräsentativen Clubmitglieds wird dabei

nach der Gleichung

U = U (y,X,s) (Gleichung 3)

bestimmt, wobei y wieder das als Numeraire dienende private Gut, X wieder die

Clubgutmenge und s wieder die Clubgröße darstellt. Bei den in Abbildung 12

zugrunde gelegten Funktionsverläufen ist für X1 die Clubgröße s1 und für X*

die Clubgröße s* optimal.

Diese für die verschiedenen Clubgutmengen optimalen Clubgrößen erfüllen die

sog. "Mitgliedschaftsbedingung"

Us - C(X)

GRSs,y =  -------  = ------- =  GRTs,y (Gleichung 4)
Uy    s

nach der die Anzahl der Clubmitglieder im Optimum so gewählt ist, daß bei

einer Aufnahme weiterer Mitglieder die erreichbare Kostenreduzierung (pro Mit-

glied) geringer ausfiele als die damit verbundenen Nutzeneinbußen (infolge

von Überfüllungs- oder Frustrationskosten), während andererseits eine Verrin-

gerung der Mitgliederzahl eine Nutzensteigerung (infolge verminderter Überfül-

lungs- oder Frustrationskosten) nach sich zöge, die die damit verbundene Ko-

stenerhöhung (pro Mitglied) nicht ausgleichen könnte.

Das optimum optimorum läßt sich abschließend im vierten Quadranten als die-

jenige Clubgutmengen-/Clubgrößen-Kombination bestimmen, die sowohl die

Bereitstellungsbedingung wie auch die Mitgliedschaftsbedingung erfüllt. Rech-

nerisch ergibt sich dieses optimum optimorum also als Kombination derjenigen

Datenpaare von X und s, die sowohl Gleichung 1 als auch Gleichung 4 erfüllen;

graphisch ergibt es sich als Schnittpunkt der beiden Funktionen X(s) und s(X),

im vierten Quadranten von Abbildung 12 also als Wertepaar X* und s*.7

                                           
7 Dieses Grundmodell der Clubgüterbereitstellung läßt sich in vielfacher Form erwei-

tern und an die Realität anpassen. Verändert werden kann z. B. die Annahme,
daß alle Clubmitglieder das Clubgut gleich intensiv nutzen; auch die Prämisse, alle
Clubmitglieder verfügten bezüglich des Clubgutes über homogene Präferenzen,
läßt sich variieren (vgl. CORNES/SANDLER 1986). Des weiteren kann der Einfluß
fehlender Ausschließbarkeit bzw. unterschiedlicher Ausschlußkosten (KAMIEN u.
a. 1973) in das Modell eingeführt werden. Und schließlich kann anstelle einer aus
Sicht der Clubmitglieder optimalen Bereitstellung des Clubgutes eine aus Sicht der
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1.5. Eine modifizierte Bestimmung

optimaler föderativer Strukturen unter Berücksichtigung von

Fühlungsvorteilen und Transaktionskosten

Man könnte anhand dieser Vorgehensweise nun für sämtliche Leistungen

die jeweils optimalen Clubgröße-/Clubmengenkombinationen bestimmen. Jeder

Club wäre dann für die Erfüllung einer einzelnen, eng definierten Leistung zu-

ständig und könnte diese optimal, mit dem bestmöglichen Nutzen-Kosten-Ver-

hältnis bereitstellen.

Eine solche multiföderale Aufgabenträgerabgrenzung erweist sich allerdings

nicht notwendigerweise als optimal, wenn man zwei bisher ausgeklammerte

Einflußgrößen in die Betrachtung einbezieht. Die erste besteht darin, daß be-

stimmte öffentliche Leistungen, die von ihrer Art her einander ähneln, Füh-

lungsvorteile (economies of scope) aufweisen, durch die eine gleichzeitige

Bereitstellung mehrerer Leistungen durch ein und denselben Aufgabenträger

geringere Stückkosten verursacht als die getrennte Bereitstellung der Leistun-

gen durch mehrere Aufgabenträger.8 9 Beispielsweise kann ein Unternehmen,

das gleichzeitig Parkanlagen und Friedhöfe pflegt, diese Güter im allgemeinen

billiger bereitstellen als zwei Unternehmen, die je nur eines der Güter getrennt

bereitstellt, z. B. weil bestimmte Betriebseinrichtungen (Büroräume, Büroaus-

stattung) nicht im Nutzen rivalisieren oder sprungfixe Kostenverläufe oder hohe

Skalenerträge aufweisen. Produktionen, die eine etwas breitere "Produktpalet-

te" ("Scopes") enthalten, lassen sich daher im allgemeinen zu geringeren

Stückkosten erstellen als sehr eng abgegrenzte Produktionen.10 Dies gilt auch

für die Aufgabenkataloge von Gebietskörperschaften und anderer öffentlicher

Aufgabenträger.

                                                                                                                               
Gesamtwirtschaft (d. h. der im Club befindlichen und der (noch) aus dem Club
ausgeschlossenen Personen) optimale Bereitstellung angestrebt werden ("total
economy models", OAKLAND 1972).

8 Zum Begriff, den Ursachen und den Nutzungsmöglichkeiten von Fühlungsvorteilen
siehe ARNOLD 1985.

9 Solche Fühlungsvorteile können natürlich in die Berechnung der bei unterschiedli-
chen Ausbringungsmengen anfallenden Produktionskosten unmittelbar miteinbe-
zogen werden (implizit so bspw. PEFFEKOVEN 1980). Die hier gewählte Darstel-
lung ist im vorliegenden Zusammenhang aber vorzuziehen, da sie die verschiede-
nen, z. T. gegenläufigen Determinanten des (De-)Zentralisationsgrades der Aufga-
benerfüllung separat ausweist.

10 Vgl hierzu ausführlich BRUECKNER/LEE 1991.
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Hinzu kommt, daß eine multiföderale Abgrenzung zu einer großen Zahl von

Aufgabenträgern führt, die jeweils unterschiedliche inhaltliche Zuständigkeiten

haben, regional unterschiedlich abgegrenzt sind, sich personal bzw. bezüglich

des zu versorgenden Kollektivs jeweils unterschiedlich zusammensetzen und

jeweils eigene Entscheidungsregeln und -instrumente benötigen. Eine multifö-

derale Erfüllung kommunaler Aufgaben beispielsweise würde bedeuten, daß

wir in Zukunft nicht mehr Mitglieder einer Gemeinde sind, die eine Vielzahl

kommunaler Leistungen erbringen, über die wir "im Paket" abstimmen, sondern

daß wir als Mitglieder eines Schwimmbad-Clubs, eines Parkanlagen-Clubs,

eines Gewerbeaufsicht-Clubs etc. jeweils getrennt über Art und Umfang der

Einzelleistungen (und deren Finanzierung) abstimmen müßten. Dies wäre so-

wohl für die einzelnen Bürger als auch für den Staat (als der Summe der ver-

schiedenen Clubs) mit unvertretbaren Informations-, Abstimmungs- und Kon-

trollkosten verbunden.

Es muß daher davon ausgegangen werden, daß eine hohe Zahl regional

oder funktional abgegrenzter Aufgabenträger zwar eine Optimierung der Club-

größe ermöglicht, andererseits aber den Verzicht auf Fühlungsvorteile bei

sachlich verwandten Aufgaben und übermäßige Transaktionskosten verur-

sacht. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ist die Multiföderation keines-

falls die gesamtwirtschaftlich optimale Lösung, sondern nur das gedankliche

Modell der maximal möglichen regionalen und/oder sachlichen Differenzierung

staatlicher Aufgabenträger.

Graphisch läßt sich dies durch eine Gegenüberstellung der mit zunehmen-

der Differenzierung erzielbaren Vorteile (Kostenminderungen) und der mit zu-

nehmender Differenzierung anfallenden Nachteile (Kostensteigerungen) ver-

deutlichen (siehe Abbildung 13). Da mit engerer Zuständigkeitsabgrenzung und

der damit einher gehenden zunehmenden Zahl von Clubs die Clubgröße bes-

ser optimiert werden kann, steigt auch der daraus resultierende Nutzen mit

zunehmender Zahl föderaler Aufgabenträger(ebenen). Drückt man diesen Fak-

tor umgekehrt als Kosten (nicht optimierter Clubgröße) aus, so steigen diese

mit abnehmender Zahl föderaler Aufgabenträger(ebenen). Dabei kann unter-

stellt werden, daß der Kostenanstieg progressiv ist: Bei einer großen Zahl

föderaler Aufgabenträger(ebenen) bedeutet deren Reduzierung zunächst ein

vergleichsweise geringes Abweichen von der optimalen Clubgröße; wird die

Zahl der Aufgabenträger hingegen weiter vermindert (bis zum Grenzfall des

Zentralstaates), so steigen die Kosten infolge suboptimaler Clubgröße überpro-

portional an. Der Verlauf der entsprechenden Kurve in Abbildung 13 verdeut-

licht den Zusammenhang.
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Abbildung 13:

Der optimale Zentralisationsgrad einer Föderation

als Minimum aller vom Zentralisationgrad abhängigen Kostenarten

K1:
Zentralisa-
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Abbildung 13 enthält zugleich aber auch die Kosten nicht genutzter Füh-

lungsvorteile und die mit der Dezentralität verbundenen Transaktionskosten,

die beide mit zunehmender Zahl föderaler Aufgabenträger(-ebenen) ansteigen.

Auch hier ist ein zunächst geringerer, mit zunehmender Annäherung an die

Multiföderation dann aber überproportionaler Anstieg zu erwarten (u. a. bereits

aufgrund der Gesetze der Kombinatorik, aufgrund derer die Kommunikations-

kanäle zwischen den Aufgabenträgern mit zunehmender Zahl der Aufgabenträ-

ger multiplikativ ansteigen).11

Summiert man beide Arten zentralisationsabhängiger Kosten, erhält man

eine Gesamtkostenkurve, die unter den getroffenen Annahmen einen U-förmi-

gen Verlauf aufweist. Ihr Minimum zeigt die unter Berücksichtigung aller rele-

vanten Kostenarten optimale Zahl öffentlicher Aufgabenträger und -trägerebe-

nen. In Abbildung 13 werden bspw. vier föderale Ebenen und 30.000 Aufga-

benträger ermittelt, wobei letztere Zahl von den Aufgabenbündeln abhängt, die

jeder der föderalen Ebenen zugewiesen werden.

                                           
11 Vgl. SCHARPF 1993.
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1.6. Die Beurteilung der föderalen Struktur

der deutschen Gebietskörperschaften

im Lichte der angestellten föderalismustheoretischen Überlegungen

Inwieweit die materiellen föderativen Strukturen von Staaten den dargestell-

ten theoretischen Optimallösungen entsprechen, kann angesichts der Proble-

me, die bei der Operationalisierung und Messung der hiebei relevanten Fakto-

ren auftreten, nicht exakt beantwortet werden. Wie jedes Modell hat jedoch

auch das Optimalmodell der Clubgütertheorie didaktische Verdienste: Es be-

schreibt die prinzipiellen ökonomischen Vorteile des Föderalismus, seine Gren-

zen sowie die für die Ableitung materieller Lösungen benötigten Informationen

und die dabei anzuwendende Vorgehensweise. Zudem erlaubt es eine struktu-

rierte Prüfung der Frage, inwieweit materiell anzutreffende föderale Strukturen

zumindest annähernd mit den modelltheoretisch entwickelten Normvorstellun-

gen übereinstimmen.

Nimmt man eine solche Prüfung für die Bundesrepublik vor (wobei wir uns

an dieser Stelle mit einer groben Betrachtung begnügen können), so bedarf es

zunächst der Beschreibung dieser Strukturen. Sie sind gekennzeichnet durch

einen dreistufigen föderativen Aufbau mit einer obersten, zentralen Ebene,

einer mittleren regionalen Ebene und einer unteren kommunalen Ebene (Ab-

bildung 14) - wobei die oberste Ebene aus einer einzigen Gebietskörperschaft,

dem Bund, besteht, die mittlere Ebene aus 16 (11 alten und 5 neuen) Bundes-

ländern und die untere Ebene aus 15.560 Gemeinden, davon 8.596 Gemein-

den in den alten und 6.964 Gemeinden in den neuen Bundesländern.12

                                           
12 Es ist zu berücksichtigen ist, daß innerhalb der kommunalen Ebene zwischen Auf-

gaben der Kreise und kreisfreien Städten einerseits und Aufgaben der Landkreise
andererseits unterschieden wird. Erstere Gruppe umfaßt 237 Landkreise in den
alten und 189 Landkreise in den neuen Ländern sowie 91 kreisfreie Städte (sämt-
lich in den alten Ländern gelegen); letztere umfaßt 8.505 kreisangehörige Gemein-
den. Verwaltungsökonomisch (nicht staatsrechtlich) wäre es daher gerechtfertigt,
von einem vierstufigen Verwaltungsaufbau zu sprechen. Da Art und Zahl solcher
Verbände sich in den einzelnen Ländern beträchtlich voneinander unterscheiden
und staatsrechtlich die Gemeindeverbände der Gemeindeebene zugeordnet wer-
den, wird an dieser Stelle auf eine solche weitergehende Differenzierung verzich-
tet.
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Abbildung 14:

Der föderative Aufbau der deutschen Gebietskörperschaften
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Die genauere Betrachtung dieser Struktur zeigt einige Besonderheiten, die

sich nur schwer mit den angestellten modelltheoretischen Überlegungen in Ein-

klang bringen lassen:

- Das Gebiet der ehemaligen DDR ist mit 16 Mio. Einwohnern (einschließlich

Gesamt-Berlin) in sechs Bundesländer unterteilt (die damit im Durchschnitt

2,7 Mio Einwohner haben), während das Gebiet der (alten) Bundesrepublik

mit 63 Mio Einwohnern (ohne West-Berlin) in 10 Länder unterteilt ist (also im

Durchschnitt 6,3 Mio. Einwohner umfaßt).

- Noch gravierender sind die Unterschiede auf der kommunalen Ebene: Hier

bestehen die Gemeinden in den neuen Bundesländern aus durchschnittlich

23.000 Einwohnern, während die Gemeinden in den alten Ländern durch-

schnittlich über 70.000 Einwohner umfassen.

- Starke Unterschiede bestehen auch bezüglich der Einwohnerzahl der einzel-

nen Länder: Diese schwankt zwischen 660 Tsd. (Bremen) bzw. 1 Mio. (Saar-

land) einerseits und 16 Mio. (NW) bzw. 11 Mio. (Bayern) andererseits.

- Schließlich zeigen sich auch hinsichtlich der Fläche gravierende Unterschie-

de: Hier weist Bremen mit 404 qkm nur etwa 0,6 % und Hamburg mit 755

qkm nur etwa 1 % der Fläche Bayerns auf, dem mit 70.553 qkm flächenmä-

ßig größten Bundesland.

Diese Beispiele weisen darauf hin, daß die materiellen föderalen Strukturen

in der Bundesrepublik - wie im übrigen in allen gewachsenen Föderalstaaten -

nur zum Teil, möglicherweise sogar nur zum geringen Teil, von den referierten

ökonomischen Kritererien geleitet worden sind, wie sie insbesondere von der

ökonomischen Theorie des Föderalismus und der Clubtheorie entwickelt wur-

den. Die von der Fläche und Einwohnerzahl sehr unterschiedliche Größe der

deutschen Bundesländer beispielsweise (vgl. Abbildung 15) erklärt sich weitge-

hend aus historischen Faktoren, insbesondere aus den militärstrategischen

und -geographischen Überlegungen, die die Alliierten nach dem Ende des

Zweiten Weltkrieges bezüglich der Neugliederung des Bundesgebietes ange-

stellt haben.13 Um so instruktiver ist der Vergleich solcher historisch gewach-

sener (angesichts der teilweise drastischen ökonomischen Unzulänglichkeiten

ist man geneigt zu sagen: historisch überkommener und überholter) föderativen

Strukturen mit normative entwickelten Leitbildern, die aus primär ökonomischen

Überlegungen abgeleitet sind. Dabei ist auch der bisweilen erhobene Vorwurf

vorgeblicher "Föderalisten" zurückzuweisen, bei einem solchen ökonomischen

                                           
13 Siehe hierzu etwa DÜWELL 1981 oder ESCHENBURG/BENZ 1983.
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Ansatz würden "landsmannschaftliche" Eigenheiten und regionale Besonder-

heiten außer acht gelassen.14 Wie die referierten Modelle gezeigt haben, ist

die ökonomische Theorie im Gegenteil bestens in der Lage, solche Besonder-

heiten als regionale Präferenzunterschiede und Frustrationskosten zu berück-

sichtigen und die hieraus resultierenden Folgerungen für den optimalen (De-)

Zentralisationsgrad des Staatsaufbaus zu ziehen.

Abbildung 15:

Die regionale Gliederung der deutschen Bundesländer

                                           
14 In diesem Sinne etwa BOHLEY 1992.
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Nicht zuletzt aufgrund der stärkeren Anerkennung solcher ökonomischer

Argumente sind in der Vergangenheit verschiedene Schritte in Richtung einer

sinnvolleren regionalen Abgrenzung der Gebietskörperschaften gemacht wor-

den (etwa die kommunale Gebietsreform in den siebziger Jahren)15 und die

Chancen für weitere erforderliche Maßnahmen (etwa die vordringliche kommu-

nale Gebietsreform in den neuen Bundesländern)16 gestiegen. Gleichwohl

bestehen weiterhin starke politische Vorbehalte insbesondere gegenüber einer

Länderneugliederung, obwohl die ökonomischen Nachteile der bestehenden,

unzweckmäßigen Abgrenzung immer deutlicher werden17 und deren Mängel

sich auch auf andere, von der Ländergliederung abhängige föderale Strukturen

anderer Aufgabenträger (etwa der Landeszentralbanken, der gesetzlichen

Krankenversicherungen  oder - wie in Abschnitt 3 deutlich gemacht wird - auch

der Landesrundfunkanstalten) fortpflanzen.

                                           
15 Siehe zusammenfassend STÜER 1980; einen guten Überblick über die bei der

Neugliederung berücksichtigten ökonomischen Faktoren und Verfahren vermitteln
die vom Innenminister NW vorgelegten "Vorschläge zur Neugliederung der Ge-
meinden und Kreise" der nordrhein-westfälischen Neugliederungsräume; siehe
z. B. INNENMINISTER NW 1972, ders. 1974.

16 Zur kommunalen Neugliederung in den neuen Ländern siehe SCHMIDT-EICH-
STAEDT 1992 und RÖPER 1994.

17 Siehe hierzu HANSMEYER/KOPS 1990, zur aktuellen Diskussion der Länderneu-
gliederungsfrage siehe z. B. HERDEGEN 1992 oder WEGNER 1992.
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2. Vorteile und Grenzen
einer föderalen Rundfunkordnung

Die Bestimmung der Möglichkeiten und Grenzen einer föderalen Rundfunk-

ordnung fällt nach der allgemeinen Begründung eines föderalen Staatsaufbaus

insofern leicht, als die dort entwickelten abstrakten Überlegungen nurmehr auf

das Gut Rundfunk, also auf Radio- und Fernsehsendungen, übertragen zu wer-

den brauchen. Ausgangspunkt der Betrachtung ist hierbei - analog zur theoreti-

schen Vorgehensweise - die Frage, ob die Präferenzen der Bevölkerung, bzw.

jetzt genauer: der Zuhörer von Radiosendungen und der Zuschauer von Fern-

sehsendungen, regional oder funktional variieren. Hierbei werden wir uns nach

einer kurzen Darstellung der nicht-ökonomischen Vorteile einer föderalen

Rundfunkordnung (Abschnitt 2.2.) zunächst mit möglichen regionalen Variatio-

nen und daraus resultierenden Konsequenzen für die Rundfunkordnung befas-

sen (Abschnitt 2.3.); anschließend werden mögliche funktionale Unterschiede,

hier im Sinne einer sachlichen Differenzierung von Rundfunksendungen nach

ihrem Zweck oder Inhalt und der damit verbundenen Frage nach Ein- versus

Mehrsparten- bzw. Vollprogrammsendern, behandelt (Abschnitt 2.4.). Abschlie-

ßend wird die sich durch die Kombination einer regionalen und funktionalen

Differenzierung des Rundfunkangebots ergebende rationale Grundstruktur

einer föderativen Rundfunkordnung  skizziert (Abschnitt 2.5.).

2.1. Die Anpassbarkeit des Rundfunkangebots an regional oder funktional

unterschiedliche Rundfunkpräferenzen als ökonomischer Hauptvorteil

einer föderalen Rundfunkordnung

Wie verschiedene Umfragen zeigen, bestehen regionale Präferenzunter-

schiede bezüglich des Rundfunks in der Bundesrepublik in einem überra-

schend hohen Ausmaß. Bei einer Infas-Umfrage aus dem Jahr 1985, in der

nach dem "Nutzenentgang" nicht empfangbarer Radiosendungen gefragt wur-

de, zeigte sich z. B. deutlich, daß die Wertschätzung gegenüber dem Medium

Radio nach Bundesländern erheblich variiert: So fiel ein Verzicht auf dieses

Medium 38 % der Befragten in Baden-Württemberg "überhaupt nicht schwer",

in den Stadtstaaten aber nur 18 % und in NW nur 19 % der Befragten. Die

Wertschätzung des Radios (beim Fernsehen zeigten sich sehr ähnliche Ergeb-

nisse) war in diesen Bundesländern - vereinfacht ausgedrückt - also mehr als

doppelt so hoch wie in Baden-Württemberg.
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Erhebliche regionale Unterschiede zeigten sich aber auch bei der Frage

nach dem Vertrauen in die Institution "Rundfunk". Während z. B. in den Stadt-

staaten nur 51 % der Befragten "Vertrauen" in den Rundfunk setzten, vertraten

in NW und Bayern 76 % und in Baden-Württemberg sogar 80 % die Auffas-

sung, diesem Medium vertrauen zu können In Tabelle 2 sind die Ergebnisse

aufgeführt.

Tabelle 2:

Unterschiedliche Wertschätzung von und unterschiedliches Vertrauen in

Radio und Fernsehen

Bewertung verschiedener Kultur- und Freizeitinstitutionen

Im folgenden nenne ich Ihnen einige öffentliche Einrichtungen 

und Sie sagen mir dann bitte zu jeder davon, ob Sie es sehr bedauern

würden, wenn es diese Einrichtung nicht mehr geben würde:

Einrich- SCHL-, HH, HB, NRW HES. RH-PF + BADEN- BAY

tung NIE.S. SAAR WÜRT.

29

36

Quelle: EMNID-Informationen, Nr. 4/1983

Radio

Fernsehen

Einrich- SCHL-, HH, HB, NRW HES. RH-PF + BADEN- BAY

tung NIE.S. BERL. SAAR WÜRT.

Vertrauen in öffentliche Institutionen: Rundfunk

Vertrauen
kein Vertrauen
keine Angabe

Quelle: EMNID-Informationen, Nr. 5/1984

74
22
4

51
33
16

76
22
2

73
24
3

75
23
3

80
15
5

76
21
3

BERL.

3818 1922 31 22

24 22 21 432530

Eine genauere Erfragung der marginalen Zahlungsbereitschaft nach dem

Gut Rundfunk würde daher vermutlich eine ähnliche, nach Bundesländern

unterschiedliche Verteilung zum Ausdruck bringen, wie sie in Abbildung 2

bereits allgemein beschrieben wurde. Der mögliche Verlauf ist in Abbildung 16

auf der Basis der oben referierten Umfragedaten dargestellt.
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Abbildung 16:

Mögliche regionale Unterschiede der marginalen Zahlungsbereitschaft

für Rundfunk

Analog unserer allgemeinen Argumentation wären diese Unterschiede wie-

der Anlaß für eine föderative Gliederung des Rundfunks, bei dem innerhalb der

einzelnen Regionen ein je nach Wertschätzung des Mediums unterschiedlicher

Umfang von Rundfunksendungen bereitgestellt werden könnte und damit die

Frustrationskosten eines (im Vergleich zum Einheitspreis) in einzelnen Regio-

nen zu hohen, in anderen Regionen zu geringen Angebots beseitigt würden.

2.2. Sonstige Vorteile einer föderalen Rundfunkordnung

Abgesehen von diesen ökonomischen Vorteilen wird die föderative Rund-

funkordnung auch aus einer Reihe "nicht-ökonomischer" Gründe als vorteilhaft

angesehen (wobei diese bei einem weiten Verständnis allerdings durchaus

auch als Nutzen und Kosten, d. h. als ökonomische Merkmale verstanden wer-

den können). Hervorgehoben wird auch hier - wie beim Föderalismus allgemein

- die mit einer föderativen Differenzierung des Rundfunkangebots verbundene

Gewaltenteilung (hier: des Mediums Rundfunk): Mehrere dezentrale, voneinan-

der unabhängige Rundfunkanbieter verbreiten ein pluralistisches Meinungsbild,

erlauben dem Bürger, sich aus mehreren Quellen und ggf. aus unterschiedli-

chen Sichtweisen zu informieren und stellen damit auch eine Möglichkeit dar,
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den Wahrheitsgehalt und die Ausgewogenheit der Rundfunkinhalte beurteilen

zu können. Bei der zentralen Bedeutung, die die Medien im allgemeinen und

der Rundfunk im besonderen für die (politische) Meinungsbildung besitzen, ist

dies ein wichtiger Vorzug gegenüber einem zentralen, monopolistischen Rund-

funkangebot.

Eine Vielzahl von Anbietern kann auch die Gefahr staatlicher Intervention

mindern. Wie die Erfahrungen, etwa im Nationalsozialismus oder in den

kommunistischen Diktaturen, zeigen, versucht der Staat mit Hilfe der Medien,

die politische Meinung zu beeinflussen, um (in der Demokratie) Mehrheiten für

die von ihm verfolgten Ziele zu schaffen oder (in der Diktatur) den Widerstand

der Bevölkerung gegen den autoritären Staat zu verringern. In einem föderati-

ven, aus mehreren Anbietern bestehenden Rundfunksystem sind solche Ver-

suche schwerer durchzusetzen als in einem zentralen System, in dem der Staat

lediglich einen Anbieter unter Kontrolle bekommen muß.

In Deutschland hat man sich angesichts des Mißbrauchs des Rundfunks im

Dritten Reich und unter dem Druck der Allierten dazu entschlossen, den öffent-

lich-rechtlichen Rundfunk föderativ auszugestalten, indem (fast) in jedem Bun-

desland eine unabhängige Landesrundfunkanstalt aufgebaut wurde.1 Dabei

wurde explizit vereinbart, daß die einzelnen Landesrundfunkanstalten nicht nur

für die Information und Beurteilung des Geschehens innerhalb ihrer Sendege-

biete zuständig sein sollten, sondern auch für die Berichterstattung und Kom-

mentierung nationaler Belange. Dies schuf die Voraussetzung dafür, daß der

Bürger sich über nationale, z. B. bundespolitische Belange, pluralistisch infor-

mieren kann, indem er sich aus der unterschiedlichen regionalen, ggf. auch po-

litischen Sicht der einzelnen Bundesländer bzw. der in ihnen angesiedelten

Landesrundfunkanstalten unterrichtet. Eine Beeinflussung des Rundfunks

durch die Regierungen des Zentralstaats oder der Länder wird dadurch zumin-

dest erschwert.2

Wie der Föderalismus allgemein beinhaltet der föderative Rundfunk zudem

den Vorteil, zur Integration des Gemeinwesens beitragen zu können. Für die

gedankliche Auseinandersetzung mit den Meinungen und Interessenstand-

punkten der verschiedenen Bevölkerungsgruppen ethnischer, sozialer, kulturel-

ler oder regionaler Art spielt der Rundfunk eine wichtige Rolle. Er trägt dazu
                                           
1 Siehe z. B. GRÄTZ 1993, zum Aufbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in

Deutschland im einzelnen auch Abschnitt 3.

2 Siehe zu dieser Zielsetzung des Rundfunks z. B. RONNEBERGER 1976, ders.
1986, auch  KLEINSTEUBER 1982.
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bei, daß die verschiedenen Standpunkte ausgetauscht und "ausdiskutiert" und

Interessengegensätze deutlich gemacht und ausgeglichen werden. Dies ver-

mindert die Gefahr der Polarisierung, der Separation und des Extremismus, die

den Bestand und die Integration von Gemeinwesen gefährden.

2.3. Regionale Differenzierung des Rundfunkangebots

2.3.1. Voraussetzungen einer regionalen Differenzierung

des Rundfunkangebots

2.3.1.1. Technische Differenzierbarkeit des Rundfunkangebots

Allerdings ist wiederum zu prüfen, ob die allgemeinen Voraussetzungen für

eine solche "Föderalisierung" des Angebotes beim Gut Rundfunk gegeben

sind. Als erste dieser Voraussetzungen war im theoretischen Teil die Möglich-

keit einer räumlichen Differenzierbarkeit des Angebots genannt worden. Grund-

sätzlich kann diese Bedingung für den Rundfunk als erfüllt angesehen werden,

wenngleich hier eine nach dem Verbreitungsverfahren und nach dem ange-

wandten Ausschlußverfahren differenzierte Einschätzung erforderlich ist. Nach

dem Verbreitungsverfahren ist zwischen 1. einer terrestrischen Aussstrahlung,

2. einer Ausstrahlung über Satellit und 3. einer Verbreitung über Kabelnetze zu

unterscheiden. Hinsichtlich des Ausschlußverfahrens ist zwischen 1. einem

technischen Ausschluß (über Dekoder), 2. einem institutionellen Ausschluß

(über eine hoheitliche Kontrolle der Empfangsberechtigung und ggf. die hoheit-

liche Sanktionierung des unberechtigten Empfangs) und 3. einem Verzicht auf

jeglichen Ausschluß (wie bei den privaten werbefinanzierten Anbietern) zu

unterscheiden.

Kombiniert man die beiden Merkmale, erhält man die in Abbildung 16 darge-

stellte Typologie von 9 Bereitstellungsformen, die hinsichtlich ihrer lokalen bzw.

regionalen Differenzierung wie folgt zu beurteilen sind:

1-3: Bei einer Verbreitung über Kabel kann der Verbreiter selbst entscheiden,

in welche Kabelnetze sein Programm eingespeist wird; dadurch kann er u.

a. auch die regionale Verbreitung steuern, und zwar unabhängig davon,

ob er die Nutzung durch einen technischen Ausschluß (per Verkodung des

Programms) begrenzt (Fall 1), ob er den Ausschluß durch Kontroll- und

Sanktionsmaßnahmen des Staates oder anderer Hoheitsträger vornimmt

(Form 2) oder ob er auf jeglichen Ausschluß verzichtet (Form 3).
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4-6: Bei einer terrestrischen Verbreitung (Ausstrahlung über Bodenstationen

und Empfang über Hausantenne, Fall 4) ist eine regionale Steuerung des

Angebots grundsätzlich möglich, da die Sendegebiete durch die Positio-

nierung des Senders und durch die Stärke der Sendeimpulse regional ab-

gegrenzt werden können. Allerdings sind gewisse "Streuverluste" (ökono-

misch: spill-overs) unvermeidbar, da auch Haushalte, die knapp außerhalb

eines Sendegebiets liegen, die terrestrisch ausgestrahlten Rundfunkpro-

gramme empfangen können.3 Dies kann allerdings beim technischen Aus-

schluß per Dekoder verhindert werden (Fall 4), da hierbei eine exakte

Kontrolle und Steuerung der Inanspruchnahme (auch regional) möglich ist

(bspw. indem die Dekoder nur an Personen innerhalb eines Staats, eines

Bundeslandes, einer Gemeinde oder eines sonstigen Territoriums abgege-

ben werden). -- Bei einer hoheitlichen Kontrolle (Fall 5) ist die Vermeidung

nicht-legitimierter Nutzung (hier: in bestimmten Regionen) schwierig (bzw.

teuer), so daß die mit einer terrestrischen Verbreitung verbundenen

"Streuverluste" in Form räumlicher spill-overs auch durch den Ausschluß

kaum vermieden werden können - es sei denn, man sei bereit, ein sehr

enges hoheitliches Kontrollsystem aufzubauen (was in der Bundesrepublik

an datenschutzrechtlichen und wohl auch gesellschaftspolitischen Vorbe-

halten scheitern würde). -- Die gleichen (oder je nach der Wirksamkeit

eines hoheitlichen Ausschlusses höheren) regionalen "Streuverluste" bzw.

spill-overs ergeben sich natürlich dann, wenn auf Ausschlußmaßnahmen

vollständig verzichtet wird (Fall 6).

                                           
3 Diese Empfangbarkeit von Rundfunk durch Haushalte, die außerhalb des Sende-

gebiets gelegen sind, muß in Kauf genommen werden, um allen Haushalten inner-
halb des Sendegebiets (also auch derjenigen, die an den Grenzen dieses Gebiets
gelegen sind), eine ausreichende Programmqualität zu gewährleisten. Eine exakt
auf das Sendegebiet begrenzte Ausstrahlung ist dabei wegen der Abhängigkeit
der Sendequalität von der Wetterlage, wegen des Einflusses geographischer Fak-
toren (Berge) und wegen der i. a. nicht kreisförmigen politisch-administrativen
Form der Sendegebiete nicht möglich.
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Abbildung 17:

Die regionale Differenzierbarkeit des Rundfunkangebots

für unterschiedliche Verbreitungs- und Ausschlußformen

terrestrisch per Satellitper Kabel
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7-9: Bei einer Verbreitung über Satellit ist eine regionale oder gar lokale

Begrenzung des Sendegebiets wegen der großen Reichweite ("footprints")

der Satellitensignale nicht möglich. Wie Abbildung 18 zeigt, ist bspw. der

Astra-Satellit, über den die größten privaten Fernsehanbieter (wie seit

kurzem auch ARD, ZDF sowie die meisten Dritten Programme der ARD)

ihre Programme ausstrahlen, bereits mit einer 60 cm-Parabolantenne in

nahezu allen europäischen Ländern zu empfangen.4 Eine Begrenzung der

                                           
4 Die Reichweite erhöht sich mit dem Durchmesser der verwendeten Antennen. Bei

einer 80 cm-Antenne erweitert sich, wie Abbildung 17 zeigt, das Verbreitungsge-
biet nochmals erheblich (nach Süden dann z. B. bis Sardinien und Südspanien).
Und mit einer sehr leistungsfähigen Empfangsanlage können die Astra-Program-
me sogar auf den Kanarischen Inseln empfangen werden. Bspw. empfängt der
"SAT CLUB CANARIAS auf Teneriffa mit einer 6-Meter-Schüssel die Programme
von Astra  - und sendet sie dann wieder aus, um den dort lebenden Deutschen
den Empfang mit kleinen Parabol-Antennen zu ermöglichen. Für diesen "Mehr-
wertdienst" waren 1993 ca. 1400 Haushalte bereit, die vom SAT CLUB CANARIAS
verlangte Jahresgebühr von 150 DM zu zahlen (vgl. TV-Movie Nr. 2/1994). -- Zu
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Ausstrahlung auf einzelne Staaten oder gar auf Regionen ist dadurch

technisch nicht möglich, so daß dieser Verbreitungsweg für regionale und

lokale Hörfunk- und Fernsehsendungen ausscheidet, sofern kein Aus-

schluß beim Empfänger vorgenommen wird (Fall 9). -- Hingegen ist die

exakte regionale Abgrenzung der Verbreitungsgebiete auch bei der Satel-

litenübertragung problemlos möglich, wenn der Anbieter sich technischer

Ausschlußverfahren bedient, etwa der Decodergeräte, die PREMIERE, der

einzige deutsche Pay-TV-Sender, für die Entschlüsselung seiner (über

Astra und Kopernikus verbreiteten) Programme einsetzt (Fall 7). -- Hoheit-

liche Ausschlußverfahren stoßen hingegen wieder auf die bereits erwähn-

ten datenschutzrechtlichen und gesellschaftspolitischen Vorbehalte. Hinzu

kommen bei grenzüberschreitenden Programmübertragungen Unterschie-

de und Unsicherheiten der Gesetzeslage und Schwierigkeiten der Durch-

setzung von Rechtsansprüchen, zumal hier auch Länder tangiert werden,

die nicht der EU angehören, d. h. wo auch eine Harmonisierung des EG-

Rechts keine Lösung brächte. Bei der Satellitenübertragung ist der Nutzer-

kreis von Rundfunk daher mit institutionell/hoheitlichen Ausschlußverfah-

ren regional ebensowenig begrenzbar wie dann, wenn auf Ausschlußver-

fahren vollständig verzichtet wird (Fall 8).

Von diesen Ausnahmen abgesehen, kann heute aber insgesamt von einer

ausreichenden technischen Differenzierbarkeit des Rundfunkangebotes sowohl

auf der regionalen wie auch auf der lokalen Ebene ausgegangen werden. Die-

se technischen Möglichkeiten dürften sich mit der Einführung des Digitalen

Rundfunks überdies noch erhöhen, da dieser eine regional präzisere Ausstrah-

lung erlauben wird.5 Sie dürften sich zudem mit der Ausweitung von Pay-TV-

Angeboten (und der damit einhergehenden Verbreitung technischer Dekoder-

Einrichtungen) verbessern.

                                                                                                                               
den Footprints weiterer wichtiger Fernsehsatelliten in Europa siehe HANS-
BREDOW-INSTITUT 1994; zu den technischen Grundlagen und Problemen des
Satellitenrundfunks vgl. auch LEPPER/HEYER 1991. -- Die mit der grenzüber-
schreitenden Austrahlung von Satellitenrundfunk verbundenen medienpolitischen
und -rechtlichen Probleme werden bspw. diskutiert in MESTMÄCKER 1988,
EBERLE/GERSDORF 1993, GEPPERT 1993, INSTITUT FÜR EUROPÄISCHES
MEDIENRECHT 1993, ASTHEIMER/MOOSMAYER 1994, GORNIG 1994, SIE-
BENHAAR 1994.

5 Siehe im einzelnen hierzu bspw. MÜLLER-RÖMER 1994a, ders. 1994b, ders.
1994c.
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Abbildung 18:

Fehlende regionale Differenzierbarkeit des Rundfunkangebots

bei Verbreitung über Satellit

Quelle: Die Welt vom 18. 8. 1993

2.3.1.2. Gesellschaftspolitische Akzeptanz regionaler Angebotsunterschiede

Als weitere Bedingung für die regionale Differenzierung des Angebots öffent-

licher Leistungen wurde deren gesamtstaatliche bzw. gesellschaftspolitische

Akzeptanz erwähnt. Bezogen auf Rundfunkgüter stellt sich somit die Frage, wie

regionale Unterschiede in der qualitativen oder quantitativen Versorgung mit

Rundfunksendungen gesellschaftspolitisch zu beurteilen sind.
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Vergegenwärtigt man sich die mit einer Anpassung an (auch regionale) Prä-

ferenzunterschiede verbundenen ökonomischen Vorteile (Abschnitt 1.1.), so

spricht zunächst nichts dafür, warum nicht auch Rundfunk regional differenziert

bereitgestellt werden sollte. In Regionen, in denen die Präferenzen für be-

stimmte Rundfunkinhalte, etwa für die Sportberichterstattung, für die verschie-

denen Unterhaltungsgenres (leichte Unterhaltungsmusik, Spielshows, Quiz,

Familienserien etc.) oder für politische Magazine, besonders ausgeprägt sind,

sollte dieses Rundfunkangebot vielfältiger und umfangreicher sein als in Regio-

nen, in denen die Bürger solchen Sendungen wenig abgewinnen können (und

stattdessen lieber andere Sendungen verfolgen oder den Rundfunk insgesamt

im Vergleich zu anderen Aktivitäten weniger wertschätzen).

Andererseits dürfte unstrittig sein, daß es sich bei einigen Rundfunkinhalten,

etwa der aktuellen Berichterstattung, bei Magazinen zur politischen Meinungs-

bildung oder bei kulturell wertvollen Sendungen, um gesellschaftspolitisch

wichtige Güter handelt, die jedem Einwohner des Staates, unabhängig von sei-

nem Wohnort, zugänglich sein sollten - ähnlich wie z. B. wichtige Bildungsein-

richtungen (Schulen, Universitäten), Gesundheitseinrichtungen und -dienste

(Ärzte, Krankenhäuser) und wichtige Infrastruktureinrichtungen (Autobahnen,

Sportstätten) allen Bürgern, unabhängig von ihrem Wohnsitz, in zumutbarer

Entfernung zugänglich sein müssen. Regionale Versorgungsunterschiede bei

solchen "elementaren" Rundfunkinhalten sind daher abzulehnen, ihre regional

gleichmäßige Bereitstellung ist vom Staat zu gewährleisten. Es ist daher

folgerichtig, daß diese Verpflichtung auch in der Verfassung Deutschlands

verankert worden ist (im Verfassungsgebot der Meinungs- und Pressefreiheit,

nach dem jeder das Recht hat, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu

äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen

ungehindert zu unterrichten (Art. 5 (1) Satz 1 GG) und dem Gebot einheitlicher

bzw. gleichwertiger Lebensverhältnisse,6 das den Staat verpflichtet, Versor-

gungsunterschiede zu vermeiden, die bestimmte Bevölkerungsgruppen über-

mäßig benachteiligen oder begünstigen und damit die Integration und Stabilität

des Gemeinwesens gefährden würden).

Als rundfunkspezifische Variante dieses Einheitlichkeitsgebotes erklärt und

rechtfertigt sich der sog. "Grundversorgungsauftrag", den das Bundesverfas-

sungsgericht in mehreren "Rundfunkurteilen" entwickelt hat.7 Dieser besagt,

                                           
6 Siehe Abschnitt 1.3.2.

7 Die wichtigsten Inhalte der verschiedenen Rundfunkurteile werden knapp be-
schrieben bei SEIDEL/LIBERTUS 1993, zur ausführlicheren Darstellung vgl. z. B.
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daß die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik ver-

pflichtet sind, ihr Programm flächendeckend zu verbreiten (regionale Variante)

und sich innerhalb dieses Programms alle wichtigen Bereiche des politischen,

gesellschaftlichen und kulturellen Lebens pluralistisch widerspiegeln müssen

(funktionale Variante, siehe unten, Abschnitt 2.4.2.3.). Dazu gehört auch der

als politisch wichtig empfundene Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks,

gesamtstaatliche Probleme ins Bewußtsein zu rücken, ein gesamtstaatliches

Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln und ein nach außen positives Er-

scheinungsbild zu vermitteln (sog. "Integrationsrundfunk").8

Allerdings wurde dieser Grundversorgungsauftrag unter technischen Bedin-

gungen entwickelt, in denen Rundfunk ausschließlich terrestrisch verbreitet

werden konnte und damit nur eine begrenzte Zahl von Rundfunkangebietern

existieren konnten. Die durch neue Verbreitungsformen, wie die Satellitenaus-

strahlung oder die Verbreitung im Kabel, ermöglichte Vielfalt des Rundfunkan-

gebots9 und die (u. a. aus diesen technischen Veränderungen erklärbare) Zu-

lassung privater Anbieter hat dazu geführt, daß mittlerweile von mehr als 80

Prozent aller Haushalte außer den flächendeckend ausstrahlenden öffentlich-

rechtlichen Anbietern auch ein oder mehrere private Anbieter empfangen wer-

den können. Und mit der weiteren Verkabelung von Regionen, der Verbreitung

von Satellitenempfangsgeräten, der Entwicklung neuer Übertragungsverfahren

(DAB) und -wege (digitale Telephonübertragung) und dem Auftreten weiterer

Anbieter wird in absehbarer Zeit der Grundversorgungsauftrag in seiner regio-

nalen Variante auch von den privaten Anbietern erfüllt werden können.10

                                                                                                                               
SELL 1992, SCHEBLE 1994 (mit ausführlichen Literaturhinweisen); speziell zum
9. Rundfunkurteil LILIENTHAL 1994, KRESSE/KENNEL 1994. Zum Begriff der
Grundversorgung siehe BERG 1987, RICKER 1988 (und die Repliken darauf
durch HERRMANN 1989 und LIBERTUS 1989), LIBERTUS 1991, LIBERTUS
1992.

8 Inwieweit diese "Integrationsfunktion" des Rundfunks angesichts der "Regionalisie-
rungstendenzen", die sich heute in vielen Politikbereichen zeigen, noch erstre-
benswert ist oder - umgekehrt betrachtet - sogar an Bedeutung gewinnt, mag hier
offen bleiben. Bezogen auf die erforderliche und noch weitgehend ausstehende
Integration zwischen der alten Bundesrepublik und der ehemaligen DDR ist sie
aber wohl eindeutig zu bejahen.

9 Siehe KIEFER/RÜHL 1991, MEYRAT 1991,  BURMEISTER 1992, HANSMEYER
u. a. 1994, MÜLLER-RÖMER 1994b; speziell zur Verbreitung des Satellitenfernse-
hens AHRENS 1993, speziell zur Verbreitung von Kabelnetzen KAISER 1991.

10 So bereits GEIGER 1977 oder KLEIN 1975, KLEIN 1979; kritisch STOCK 1981.
Siehe zur Problematik auch HOFFMANN-RIEM 1984.
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In seiner funktional-thematischen Variante bleibt der Grundversorgungsauf-

trag der öffentlich-rechtlichen Anbieter dennoch gültig, falls die Auffassung ver-

treten wird, (auch ein flächendeckend empfangbarer) privater Rundfunk sei

nicht in der Lage, die gesellschaftspolitisch wünschenswerten Programminhalte

bereitzustellen.11 Teilt man diesen Standpunkt, hat dies auch Rückwirkungen

auf die regionale Variante des Grundversorgungsauftrages: Werden bestimmte

Programminhalte von den Privaten nicht (ausreichend) bereitgestellt, bleibt

auch bei einer flächendeckenden Empfangbarkeit der privaten Anbieter die

regionale Grundversorgung durch die öffentlich-rechtlichen Anbieter erforderlich,

um die thematischen Versorgungslücken des privaten Rundfunks in allen Regio-

nen des Landes durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausfüllen zu können.

Für die gesellschaftspolitische Beurteilung eines regional differenzierten

Rundfunkangebotes ergibt sich zudem ein spezieller Gesichtspunkt, wenn man

die Auffassung vertritt, regionale Rundfunkinhalte, bspw. Berichte über lokale

Lebensweisen oder Kulturleistungen oder Sendungen, die lokale Sprachen und

Dialekte oder lokales Liedgut verbreiten, seien Güter, deren gesellschaftlicher

Wert unterschätzt werde.12 In der finanzwissenschaftlichen Sichtweise stellt

sich also wiederum die Frage, ob der Rundfunk ein (de-)meritorisches Gut dar-

stellt, bei dem eine kollektive Bereitstellung oder eine Regulierung der privaten

Bereitstellung wegen des Auseinanderfallens der geäußerten individuellen Prä-

ferenzen und der "richtigeren" gesellschaftlichen Präferenzen (hier: nach

Rundfunk mit lokalen und regionalen Inhalten) berechtigt ist.

Diese Frage kann nur differenziert für die verschiedenen Rundfunkinhalte

beantwortet werden, im vorliegenden Zusammenhang also für Rundfunksen-

dungen mit einem unterschiedlich hohen Regionalbezug13 (vgl. Abbildung 18).

Man könnte bspw. die Auffassung vertreten, daß kommunalpolitische Nachrich-

ten, Berichte über lokale Kulturereignisse oder Sprachsendungen in lokalem

oder regionalem Dialekt meritorische Güter darstellen, deren Nutzen von den

Rundfunkkonsumenten nicht ausreichend gewürdigt wird (und die deshalb über

das individuell gewünschte Maß hinaus ausgestrahlt werden sollten).14 In der

                                           
11 Zum Integrationsrundfunk ausführlich STOCK 1981, vgl. auch Abschnitt 2.4.1.2.

12 Zur "Region als publizistische Aufgabe" siehe bspw. die gleichlautende Schrift von
TEICHERT 1982; speziell für den Hörfunk auch WEISS/WERNER 1993.

13 Zum Begriff des Regionalbezugs siehe ausführlicher Abschnitt 2.3.1.3.4.

14 So heißt es bspw. in einer "Stellungnahme zum Europäischen Fernsehen aus der
Sicht der Nutzer" (abgedruckt in "Rundfunk und Fernsehen, Heft 2/1994, S. 260):
"Regierungen sollten den wichtigen Beitrag des Fernsehens zur Steigerung der



2. Vorteile und Grenzen einer föderalen Rundfunkordnung 61

Tat wird die Verbreitung von Rundfunk mit lokalen und regionalen Inhalten als

wichtiger Bestandteil des Programmauftrags der öffentlich-rechtlichen Rund-

funkanstalten angesehen: Diese Aufgabe findet sich in unterschiedlicher Termi-

nologie in den Satzungen der meisten Landesrundfunkanstalten. Und aus

europäischer Sicht könnte dann auch die Verbreitung von Rundfunk mit natio-

nalen Inhalten als ein - im Vergleich zu internationalen oder regionslosen Pro-

grammen - meritorisches Gut betrachtet werden.15

Umgekehrt wäre es dann auch konsequent, Sendungen mit geringem oder

ohne Regionalbezug als "demeritorische", d. h. als vom einzelnen Rundfunk-

konsumenten in ihrem Nutzen überschätzte Güter anzusehen -  beispielsweise

weil sie nicht zu seiner regionalen Identitätsbildung beitragen oder eine Welt

ohne (regionale) Bezüge vorspiegeln.16 "Artifizielle" Sendungen, bei denen der

Ort der Handlung nicht deutlich wird oder beliebig ausgetauscht werden kann,

wie bestimmte amerikanische Unterhaltungssendungen, seien deshalb demeri-

torische Rundfunkgüter, deren Bereitstellung durch regulative Maßnahmen ver-

hindert oder erschwert werden müsse.

                                                                                                                               
Lebensqualität, zur freien Meinungsäußerung sowie der Vermittlung und Werbung
für regionale und nationale Kulturkreise anerkennen. Zu diesem Zweck sollten sie
sich der Notwendigkeit, der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des öffent-
lich-rechtlichen Fernsehens bewußt sein..."

15 Genau diese Argumentation wird für die Begründung einer europäischen Filmför-
derung herangezogen. Bspw. heißt es in einem Grünbuch der EG-Kommission
(KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 1994, S. 256): "Kino-
produktionen und Fernsehprogramme sind nicht mit anderen Produkten gleich-
zusetzen: Sie sind vorrangige Instrumente zur Vermittlung von Kultur und geben
Zeugnis von den Traditionen und der Identität der europäischen Völker; daher soll-
ten sie gefördert werden." Vgl. zur Auseinandersetzung mit dieser These siehe
bspw. GELLNER 1989 oder KRUSE 1994.

16 Mit Bezug zur Literatur hat bspw. BÖLL (1977, S. 49ff, zitiert nach TEICHERT
1982, S. 13) einen fehlenden Regionalbezug beklagt: "... Wirklichkeit ist dieses
Nicht-wohnen-können der Deutschen, wie es einem nicht nur aus der Nachkriegs-
literatur entgegenkommt, denn statistisch wohnen ja zwar alle irgendwo, irgendwie
(sogar die Vagabunden sind registriert), aber wie es scheint, immer auf dem
Sprung irgendwohin. Nirgendwo wird Nachbarschaft als etwas Dauerhaftes, Ver-
trauenerweckendes geschildert. ... Unsere Literatur hat keine Orte. Die ungeheure
oft mühselige Anstrengung der Nachkriegsliteratur hat ja darin bestanden, Orte
und Nachbarschaft wiederzufinden ... Wie ich Spott über Heimat für dumm halte,
so halte ich es für provinzlerisch, Provinzialismus zu verachten. Es sieht ganz so
aus, als wäre der Provinzialismus für eine gute Weile unsere einzige Möglichkeit,
vertrautes Gelände zu schaffen, Nachbarschaft zu bilden, wohnen zu können."
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Abbildung 19:
Meritorische, nicht-meritorische und demeritorische Rundfunkgüter

mit unterschiedlichem Regionalbezug
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Aus einer solchen Einstufung als meritorischem oder demeritorischem Rund-

funkgut wären dann die bereits allgemein beschriebenen wirtschaftspolitischen

Konsequenzen zu ziehen (siehe Abbildung 19, Sp. 3): Rundfunkgüter mit hohem

Regionalbezug wären vom Staat (bzw. bei der in Deutschland gewählten Bereit-

stellung, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk) in einem über die Wünsche der

Rundfunkteilnehmer hinausgehenden Umfang auszustrahlen oder (etwa durch die

staatliche Filmförderung) zu subventionieren, so daß sie auch im privaten Rund-

funk (i. a. nach ihrer Ausstrahlung in den Kinos) über das vom Zuschauer gewollte

Maß hinaus vertreten wären. Rundfunkgüter ohne Regionalbezug wären von den

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in einem geringeren Umfang bereitzustel-

len als von den Rundfunkteilnehmern gewünscht; zudem wäre das entsprechende

Angebot der privaten Anbieter durch regulative Auflagen einzuschränken.



2. Vorteile und Grenzen einer föderalen Rundfunkordnung 63

Die Übertragung des (De-)Meritorisierungsarguments auf die Förderungs-

würdigkeit bzw. Beschränkungsbedürftigkeit von Rundfunksendungen mit un-

terschiedlichem Regionalbezug verdeutlicht andererseits die oben bereits all-

gemein gegenüber diesem Konzept vorgebrachten Vorbehalte: Sie erweitert

den Katalog öffentlicher Aufgaben mit den damit verbundenen Tendenzen der

Bürokratisierung, der Ausweitung des Staatssektors (und des Steuerzugriffs),

und sie erhöht die Regulierungsintensität im privaten Sektor mit der Gefahr dis-

kretionärer, intransparenter und demokratisch nicht legitimierter staatlicher/kol-

lektiver Eingriffe in privatwirtschaftliche Bereitstellungsentscheidungen.17Regio-

nale Versorgungsunterschiede mit Rundfunksendungen unterschiedlichen Re-

gionalbezugs sollten deshalb grundsätzlich vom Staat als Ausdruck entspre-

chender Präferenzunterschiede toleriert werden. Nur in wenigen Ausnahmen

dürfte es gerechtfertigt sein, bei der Programmpolitik der öffentlich-rechtlichen

Rundfunkanstalten aus (de-)meritorischen Gründen Sendungen wegen ihres

unterschiedlichen Regionalbezugs zu fördern oder zu begrenzen; ebenso sollte

eine auf den Regionalbezug von Sendungen abstellende Regulierung des Pro-

gramms der privaten Rundfunkanstalten die große Ausnahme sein.18

Regionale Versorgungsunterschiede mit Rundfunk sind daher insgesamt wie

folgt zu beurteilen:

- Bei vielen Rundfunkinhalten, etwa bei Unterhaltungssendungen, ist gegen

lokale und regionale Besonderheiten nichts einzuwenden. Falls hier die re-

gionale Differenzierung des Angebots zu einer höheren Zuschauerzufrieden-

heit führt, wäre sie gesellschaftspolitisch nicht zu beanstanden.

- Bei gesellschaftspolitisch oder für die politische Integration des Gemeinwe-

sens wichtigen Rundfunkinhalten ist eine regionale oder lokale Differenzie-
                                           
17 Bezeichnend für die mit dem Meritorisierungskonzept verbundenen Gefahren der

staatlichen (Über-)Regulierung sind die in den Fußnoten 14 und 15 zitierten Quel-
len. Die Fähigkeit des (Rundfunk-)Konsumenten, selbst über Programminhalte und
-qualitäten befinden zu können, wird dort mit großer Selbstverständlichkeit ver-
neint. Entsprechend umfangreich (und teuer) wird das vorgeschlagene Regulie-
rungsintrumentarium; entsprechend gering bleibt der Einfluß des Einzelnen, über
individuelle Wahlakte auf die Programminhalte einwirken zu können. Die die im
allgemeinen Teil (Abschnitt 1.3.2.) beschriebenen Befürchtungen gegenüber einer
(überzogenen) Anwendung des Meritorisierungskonzepts als Rechtfertigung für
staatliche Regulierungsmaßnahmen werden damit nachhaltig bestätigt.

18 Ob die Ausstrahlung von Sendungen mit regionalen Inhalten, die den privaten An-
bietern von den Landesmedienanstalten auferlegt ist (im Rahmen der sog. Regio-
nalfenster) mit der Meritorisierungsnotwendigkeit regionalbezogener Rundfunkin-
halte gerechtfertigt werden kann, wird bspw. verschiedentlich in Frage gestellt.
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rung des Angebotes abzulehnen und stattdessen ein gesamtstaatlich ein-

heitliches Angebot wünschenswert. Beim dualen Rundfunksystem der Bun-

desrepublik ist die Wahrnehmung einer solchen Integrationsfunktion vorran-

gig Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten; wird sie von die-

sen wahrgenommen, kann auf eine - theoretisch denkbare - staatliche Regu-

lierung oder Subventionierung regionalbezogener privater Rundfunkange-

bote verzichtet werden.

- Bei einigen wenigen Rundfunkinhalten, bspw. bei politischen und kulturellen

Inhalten, ist eine Meritorisierung regionaler oder lokaler Bezüge positiv zu

bewerten und gesellschaftspolitisch förderungswürdig. Als Beispiele können

politische Sendungen zu landes- und kommunalpolitischen Themen oder

kulturelle Sendungen zur Förderung des lokalen Brauchtums, landsmann-

schaftlicher Eigenheiten oder sprachlicher Dialekte genannt werden. Auch

deren Bereitstellung ist in der dualen Rundfunkordnung der Bundesrepublik

vorrangig, wenn nicht ausschließlich Aufgabe der öffentlich-rechtlichen An-

stalten.19

2.3.1.3. Ökonomische Vertretbarkeit der aus regionalen Angebots-

unterschieden resultierenden zusätzlichen Produktionskosten

als Voraussetzung regional-föderaler Rundfunkstrukturen

Kommen wir damit zur dritten Bedingung für eine Föderalisierung des Rund-

funkangebots, ihrer wirtschaftlichen Vertretbarkeit. Im allgemeinen Teil wurde

bereits ausgeführt, daß diese aus der Gegenüberstellung der Vorteile (des

Nutzens) und der Nachteile (der Kosten) zu bestimmen ist, die ein föderatives

Rundfunkangebot im Vergleich zu einem zentralistischen, einheitlichen Ange-

bot aufweist. Bevor diese (in den Abschnitten 2.3.2. und 2.4.3.) zu bestimmen

versucht werden, erscheint es daher erforderlich, jeweils einige grundsätzliche

Überlegungen zu den methodischen Möglichkeiten und Problemen einer Mes-

sung der Kosten (2.3.1.3.1. und 2.4.2.3.1) und des Nutzens (2.3.1.3.3. und

2.4.2.3.2.) von Rundfunksendungen anzustellen.

                                           
19 Ob außerdem lokale und regionale Angebote (per Regulierung oder Subventionie-

rung) der Privaten gefördert werden sollten, hängt davon ab, wie groß die Abwei-
chungen zwischen dem individuellen und gesellschaftspolitischen Nutzen lokaler
und regionaler Rundfunkinhalte eingeschätzt werden. Wir halten die Abweichun-
gen, ohne dies hier im einzelnen zu begründen, nicht für so gravierend, daß sie
eine Meritorisierung auch der privaten Rundfunkangebote rechtfertigen könnten.
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2.3.1.3.1. Zur Messung der Kosten von Rundfunk

Die Erfassung der Kosten von Rundfunksendungen scheint auf den ersten

Blick ähnlich unproblematisch wie die Erfassung der Kosten anderer Güter: Die

innerbetrieblichen Produktionskosten sollten mit Hilfe geeigneter Verfahren der

betrieblichen Kostenrechnung erfaßt werden können, und die Kosten für den

Konsumenten sollten sich aus den Marktpreisen ableiten lassen, die die Rund-

funkkonsumenten an die Rundfunkproduzenten bzw. -anbieter entrichten.20

Allerdings ist bei Rundfunksendungen sowohl die Erfassung der beim Produ-

zenten anfallenden wie auch der dem Konsumenten entstehenden Kosten mit

Schwierigkeiten verbunden.21 Die Erfassung der Produktionskosten ist vor

allem deshalb schwierig, weil die meisten (sowohl öffentlich-rechtlichen als

auch privaten Rundfunkanbieter) i. a. eine Vielzahl unterschiedlicher Radio-

und Fernsehsendungen produzieren (sie also produktionstechnisch ausge-

drückt sog. Mehrproduktunternehmen darstellen) und es sich bei den Kosten,

die bei der Produktion von Rundfunksendungen anfallen, zu einem großen Teil

um Gemeinkosten handelt (z. B.: allgemeine Verwaltungskosten und Mietko-

sten oder Abschreibungskosten für eigene Gebäude), die sich nicht oder nicht

exakt auf die einzelnen Rundfunkproduktionen aufteilen lassen. Daher lassen

sich die Produktionskosten allenfalls bei den wenigen Anbietern exakt erfas-

sen, die lediglich ein einziges Rundfunkprogramm produzieren (bestimmte

Spartenprogramme) oder die ihre Sendungen ausschließlich oder überwiegend

bei anderen Produzenten einkaufen (Fremdbezug = Auftragsproduktion). Dage-

gen können die Produktionskosten bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-

stalten oder auch den großen privaten Rundfunkanbietern wie RTL plus oder

SAT.1, deren Vollprogramme eine Fülle unterschiedlicher und überwiegend

eigenproduzierter Sendungen22 enthalten, den einzelnen Sendungen nicht ge-

                                           
20 Beim atomistischen Wettbewerb, bei dem die Unternehmensgewinne gegen Null

tendieren, kommen beide Verfahren zum gleichen Ergebnis; die Produktionsko-
sten (einschließlich Kapitalverzinsung und marktüblicher Vergütung der Unterneh-
mertätigkeit) und stimmen dann mit den Marktpreisen überein. Vgl. hierzu bspw.
VARIAN 1989, Kap. 19 und 22.

21 Siehe zur Problematik bspw. GRUNZKE 1965, SÖLCH 1982, KÖNIG 1983, LEH-
MANN 1983, LINDEMANN 1983, HEUFT 1985, WDR 1990, WEINSTOCK 1990,
BÖRMANN 1992 (diese zusammenfassend auch INSTITUT FÜR RUNDFUNK-
ÖKONOMIE 1993, S. 37ff.).

22 Bei den öffentlich-rechtlichen deutschen Anstalten betrug der Anteil der Eigenpro-
duktionen (incl. Ko- und Auftragsproduktionen) an den Gesamtausgaben im Jahr
1992 48 %. Bei den privaten Anbietern war der Anteil im Durchschnitt geringer,
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nau zugerechnet werden. Man beschränkt sich daher entweder auf eine Teilko-

stenrechnung, bei der bestimmte Kostenarten (etwa die allgemeinen Verwal-

tungskosten) den einzelnen Sendungen überhaupt nicht zugerechnet werden,

oder man verteilt solche Kosten anhand mehr oder weniger verlässlicher Ver-

teilungsschlüssel auf die einzelnen Sendungen.

Die zweite Methode der Kostenerfassung, die bei den Güterpreisen ansetzt,

die die Rundfunkkonsumenten an die Anbieter zu zahlen haben, erweist sich

bei Rundfunksendungen aus verschiedenen Gründen ebenfalls als wenig ge-

eignet. Zum ersten werden im Rundfunk i. a. keine Preise für die einzelnen

Sendungen erhoben, da einer solchen Erhebung nach dem "Prinzip der indivi-

duellen Äquivalenz"23 bzw. - bezogen auf Rundfunkangebote - nach dem Prin-

zip des "Pay-per-view" (noch) technische Probleme24 bzw. die zu ihrer Über-

windung aufzuwendenden Kosten25 entgegenstehen. Hinzu kommt, daß die
                                                                                                                               

wobei die großen Vollprogrammanbieter wie RTL plus  und SAT.1 aber ebenfalls
bereits hohe (und im Zeitablauf steigende) Eigenprogrammanteile aufwiesen, wäh-
rend die kleineren Vollprogrammanbieter bzw. Spartenprogrammanbieter den
größten Teil ihrer Sendungen fremdbeziehen. Für eine detaillierte Darstellung der
Anteile eigenproduzierter Sendungen der privaten Anbieter (Stand 1990) siehe
WEISS u. a. 1991.

23 Zum Prinzip der individuellen Äquivalenz (wie auch der sog. gruppenmäßigen
Äquivalenz) siehe HANSMEYER/FÜRST 1968  sowie BOHLEY 1977.

24 Bei der terrestrischen Verbreitung und der Verbreitung über Satellit setzt die Erhe-
bung von Preisen für die einzelne Sendung technische Geräte voraus, die die indi-
viduelle Nutzung der einzelnen Rundfunksendungen getrennt nach Anbieter, Da-
tum, Tageszeit und Dauer des Empfangs aufzeichnen und damit ermöglichen,
dem Nutzer im nachhinein einen nutzungsabhängigen Preis in Rechnung zu stel-
len. Die Geräte müssen dafür manipulationssicher sein; will man das kosteninten-
sive individuelle Ablesen der Aufzeichnungen vermeiden (nach dem Vorbild der
Erfassung des Stromverbrauchs), müssen die Geräte zudem elektronisch abgele-
sen werden können, was eine Datenleitung zwischen dem Anbieter und dem Nut-
zer erfordert (wobei hierfür ggf. auf die Telefonleitung zurückgegriffen werden
kann). Alternativ können Chipkarten verwendet werden, die in die Geräte einge-
schoben werden, diese freischalten und den individuellen Verbrauch in einen
Mikrochip einspeichern. Bei der Verbreitung in Kabelnetzen kann die individuelle
Nutzung der Rundfunkangebote alternativ durch Geräte aufgezeichnet werden,
die den Netzzugang registrieren und kontrollieren. Siehe zu diesen technischen
Möglichkeiten VDRP 1991.

25 Der Herstellungspreis der vom einzigen deutschen Pay-TV-Anbieter Premiere ver-
wendeten Decoder-Geräte, die allerdings nicht die individuelle Inanspruchnahme
einzelner Sendungen aufzeichnen (Pay-per-View), sondern nur die Zugangsbe-
rechtigung des Pay-TV-Abonnenten kontrollieren, beläuft sich z. Zt. auf etwa 250,-
DM pro Gerät.
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Kalkulation der Produktionskosten für die einzelnen Rundfunksendungen den

Anbietern aus den oben erläuterten Gründen schwerfiele, so daß die Preise für

die einzelnen Sendungen selbst dann keinen sonderlich genauen Indikator der

Produktionskosten abgäben, falls eine Berechnung nach dem Pay-per-View-

Prinzip technisch und wirtschaftlich möglich wäre. Schließlich ist für die Rund-

funkangebote der öffentlich-rechtlichen Anstalten zu bedenken, daß diese als

nicht gewinnorientierte, sondern einem Programmauftrag verpflichtete Anbieter

ohnehin keine Marktpreise erheben, sondern ihre (Gesamt-)Kosten durch eine

Rundfunkgebühr, d. h. durch einen an (rundfunk-)politischen Zielen ausgerich-

teten "politischen Preis"26 decken.

Insgesamt ist die Messung der Kosten von Rundfunksendungen damit

schwierig, wobei diese Probleme um so größer sind, je umfassender das Ange-

bot der einzelnen Anbieter ist, je höher der Anteil der Eigenproduktionen am

gesamten Angebot ist und je stärker das Angebot von (rundfunk-)politischen

Zielsetzungen beeinflußt ist.

2.3.1.3.2. Der Verlauf der Kosten pro Rundfunkteilnehmer

in Abhängigkeit von der regionalen Clubgröße

Trotz der beschriebenen Meßprobleme dürfte unstrittig sein, daß die Produk-

tionskosten von Rundfunksendungen je nach Effizienz des angewandten Pro-

duktionsverfahrens und je nach Art und Qualität der Programminhalte variieren.

Aufwendige Fernsehfilme sind daher pro Sendeminute teurer als bspw. Quiz-

sendungen, Endspiele der Fußballweltmeisterschaft sind teurer als Endspiele

der Wasserballweltmeisterschaft und Konzerte mit international bekannten

Rockgruppen sind teurer als Konzerte mit unbekannten Nachwuchsgruppen.

Ebenso ist davon auszugehen, daß - im Hinblick auf die hier interessierende

regionale Größe des "Clubs", für den Rundfunksendungen erstellt werden -

Rundfunksendungen für größere "Clubs" ceteris paribus teurer sind als Sen-

dungen für kleinere "Clubs". So ist z. B. die Produktion einer Nachrichtensen-

dung, die ausschließlich Meldungen aus einer (und für eine) Region verbreitet,

ceteris paribus (d. h. hier: bei gleicher Qualität und Aktualität) billiger als die

Produktion einer bundesweiten oder sogar internationalen Nachrichtensen-

dung, u. a. weil für die erstere Programmform eine kleinere Redaktion und we-

                                           
26 HANSMEYER/FÜRST (1968, S. 34) definieren die Gebühr als "politischen Preis"

(dessen Höhe unter Berücksichtigung politischer Ziele und der Struktur der Nach-
frage festgelegt wird).
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niger Korrespondenten benötigt werden und weil die Kosten für die Übermitt-

lung der Nachrichten an die Redaktion geringer sind. Ebenso ist die Übertra-

gung lokaler Sportereignisse c. p. billiger als die Übertragung regionaler, natio-

naler oder gar internationaler Sporteignisse (sowohl infolge des unterschiedli-

chen technischen Übertragungsaufwandes als auch vor allem wegen der unter-

schiedlich teuren Senderechte); und die Erstellung lokaler Wetterberichte ist

billiger als die Erstellung regionaler, nationaler und internationaler Wetterbe-

richte.27

Unabhängig von der unterschiedlichen Höhe der Programminutenkosten fal-

len die Kosten je Zuschauer/Zuhörer (je "Clubmitglied) mit zunehmender "Club-

größe", weil sich die gesamten Produktionskosten mit zunehmender Zahl von

Clubmitgliedern auf mehr Personen verteilen. Abbildung 20 zeigt diesen Sach-

verhalt anhand der soeben genannten durchschnittlichen Programminutenko-

sten für Fernsehsendungen des Ersten Deutschen Fernsehens und der Regio-

nalprogramme der ARD: Ausgehend von der Nutzung solcher Sendungen

durch eine einzelne Person (sozusagen als exclusives privates Gut) verringern

sich die Programminutenkosten mit jedem hinzutretenden Zuschauer; mit wach-

sender Zuschauerzahl nähern sie sich asymptotisch der Abszisse.

Abbildung 20:

Stückkosten von Rundfunksendungen pro Minute und pro Zuhörer/Zuschauer
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27 Diese Einschätzung wird durch die verfügbaren Daten bestätigt. So beliefen sich

z. B. im Jahr 1993 die Kosten je Sendeminute für die im ersten Programm, d. h.
bundesweit ausgestrahlten Fernsehbeiträge der ARD auf 6.578 DM, während die
Kosten für die in den Regionalprogrammen der ARD ausgestrahlten Fernsehsen-
dungen nur 1.706 DM betrugen. Siehe ARD-Jahrbuch 1993, S. 292.
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Daß sich im Rundfunk die Stückkosten pro Konsument mit einer steigenden

Zuschauer-/Zuhörerzahl kontinuierlich verringern und bei einem gegen unend-

lich gehenden Publikum gegen Null tendieren, darf allerdings nicht zu dem

Schluß verleiten, unter ökonomischen Gesichtspunkten sei stets ein möglichst

großes Publikum anzustreben. Richtig wäre diese Schlußfolgerung nur dann,

wenn der Rundfunk ein reines öffentliches Gut wäre, der einen von der Zahl

der Konsumenten oder, bezogen auf die regionale Ausdehnung: einen von der

Größe des Sendegebietes unabhängigen Nutzen stiften könnte. Im 1. Teil der

Arbeit wurde aber bereits betont, daß diese Bedingung allenfalls bei einigen

wenigen Arten von Rundfunkinhalten erfüllt sein dürfte und daß der Nutzen von

Rundfunksendungen i. a. mit zunehmender Größe des Sendegebietes und c. p.

mit einer zunehmenden Größe des Publikums fällt. Den mit einer Ausweitung

des Sendegebietes fallenden Produktionskosten pro Zuschauer sind daher die

zugleich ansteigenden Nutzeneinbußen (oder: steigenden Frustrationskosten)

gegenüberzustellen.

2.3.1.3.3. Zur Messung des Nutzens von Rundfunk

Bevor die genauen Zusammenhänge zwischen der regionalen Größe des

Sendegebiets und der Höhe dieser Frustrationskosten im einzelnen erörtert

werden, sind vorab wieder die generellen Möglichkeiten und Schwierigkeiten

zu diskutieren, die mit einer Messung des Nutzens von Rundfunk verbunden

sind. Grundsätzlich bereitet die Messung des Nutzens, den Rundfunksendun-

gen dem einzelnen sowie (nach Aggregation des einzelwirtschaftlichen Nut-

zens) einem Kollektiv stiften, ähnliche, wenn nicht größere methodische Pro-

bleme wie die Messung der Kosten von Rundfunksendungen. Bei den werbefi-

nanzierten privaten Rundfunkanbietern sind diese Schwierigkeiten noch ver-

gleichsweise geringer, weil sich dort über die Wirkungskette "Nutzen des Pro-

gramms für den Rezipienten" - "Einschaltquote" - "Werbeerlöse" - "Gewinne

des Rundfunkanbieters" Nutzenunterschiede mittelbar in einer monetären und

über den Markt messbaren Größe (eben den Erlösen) niederschlagen (siehe

Abbildung 21).



70 Kops/Hansmeyer: Föderale Rundfunkordnung

Abbildung 21:

Indikatoren des Nutzens werbefinanzierter privater Rundfunkangebote
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 Allerdings wird dieser Transformationsprozess durch verschiedene "Drittfak-

toren", wie z. B. die in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen unterschied-

lich ausgeprägte Kaufkraft, die Reglementierung der Werbemöglichkeiten und

das Volumen und die Qualität der von den Mitbewerbern angebotenen Werbe-

zeiten, beeinflußt, so daß die Gewinne privater Rundfunkanbieter kein per-

fekter Maßstab für den Nutzen sind, den deren Programme den Rundfunkkon-

sumenten stiften. Deshalb beobachten die privaten Anbieter neben ihren Ge-

winnen als primärem Nutzenindikator ergänzend auch die dieser Größe vorge-

lagerten Faktoren, insbesondere der Einschaltquoten und der Preise pro Zeit-

einheit bzw. pro Tausend erreichter Zuschauer (Tausender-Kontaktpreise)

sowie der dadurch determinierten Werbewirkungen28 und -erlöse; außerdem

bedienen sie sich eines komplizierten Instrumentariums der Hörer- und Zu-

schauerforschung,29 das Rückschlüsse auf die Akzeptanz von und die Zufrie-

denheit mit den angebotenen Programmen und damit letztlich auch auf die

Höhe des Nutzens zuläßt, den diese dem Rezipienten stiften.

                                           
28 Siehe zusammenfassend für die Fernsehwerbung FRANZ/BAY 1993, für die Hör-

funkwerbung BLUMERS/Lindner-BRAUN 1993. Einen ausführlichen Literaturüber-
blick über neuere Arbeiten zur Werbeforschung vermitteln die "ARD-Forschungs-
dienste" in den Media-Perspektiven 5/1993, S. 229ff. (Schwerpunkt: Erforschung
der Wirkungsvoraussetzungen von Werbung) und in den Media Perspektiven
6/1993, S. 299ff. (Schwerpunkt: Methoden der Werbewirkungsforschung).

29 Siehe etwa BESSLER 1980, BAACKE 1989, RONNEBERGER 1991, SIEGERT
1993 oder FITZEN 1993.
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Abbildung 22:

Indikatoren des Nutzens gebührenfinanzierter
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Bei der Messung des Nutzens, den die Rundfunkangebote der öffentlich-

rechtlichen Anbieter stiften, sind die Schwierigkeiten noch größer, da die Ge-

winne und die Werbeerlöse hier keinen Maßstab für den gestifteten Nutzen

darstellen. Zum einen bildet der vom Zuschauer empfundene Nutzen für die

öffentlich-rechtlichen Anbieter nur in Ausnahmefällen (etwa bei Unterhaltungs-

sendungen) die zu maximierende Zielgröße; ansonsten wird die Erfüllung des

"Programmauftrags" als eines Katalogs meritorischer, d. h. von einer gesell-

schaftlichen Elite definierter Ziele angestrebt (siehe Abbildung 22). Hinzu

kommt, daß die Werbeerlöse für die öffentlich-rechtlichen Anbieter wegen der

ihnen auferlegten Beschränkungen der Werbezeiten zur Messung der Pro-

grammbeurteilung durch den Zuschauer auch quantitativ nicht geeignet wären.

Soweit den öffentlich-rechtlichen Anbietern die Zuschauerbeurteilung über-

haupt wichtig ist (d. h. wohlfahrtstheoretisch ausgedrückt: nicht-meritorische
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Ziele angestrebt werden), bedienen sie sich daher ebenso wie die privaten

Anbieter des Instrumentariums der Hörer- und Zuschauerforschung.30

Generell läßt sich somit festhalten, daß die Messung des Nutzens wie der

Kosten von Rundfunksendungen schwieriger ist als bei den meisten Gütern,

etwa bei Nahrungsmitteln oder bei Elektrogeräten, bei denen die Anbieter ihre

Produktionskosten genau bestimmen können und die Nachfrager den empfun-

denen Nutzen durch ihre Kaufentscheidungen exakt zum Ausdruck bringen. Im

Vergleich zu solchen "alten" und z. T. saturierten Märkten müssen Unterneh-

mensentscheidungen im Rundfunk daher heute (noch) weitgehend "intuitiv"

gefällt werden. Dies erklärt die Schwierigkeiten der etablierten Anbieter, die

Marktchancen neuer Programmkonzepte abzuschätzen, wie auch die für neue

Programmanbieter bestehenden Investitionsrisiken (Beispiel VOX). Es zeigt auf

der anderen Seite, daß im Rundfunkbereich für innovative Unternehmer, die

die Kosten und den Nutzen bzw. Bedarf nach neuen Programmangeboten intui-

tiv richtig einzuschätzen wissen, z. Zt. noch überdurchschnittliche Gewinnchan-

cen bestehen.

2.3.1.3.4. Der Verlauf des Nutzens pro Rundfunkteilnehmer

in Abhängigkeit von der regionalen Clubgröße

Der Nutzen von Rundfunksendungen vermindert sich i. a. mit zunehmender

Größe des Sendegebietes und mit zunehmender Größe des Publikums. Dies

erklärt sich daraus, daß mit zunehmender Größe der Sendegebiete die Prä-

ferenzunterschiede ceteris paribus zunehmen, so daß die für den einzelnen

Rezipienten interessanten Angebotsinhalte im Verhältnis zum Gesamtangebot

abnehmen: Es treten also wiederum "Überfüllungskosten" auf, und zwar jetzt

nicht im physikalischen Sinn (wie bei der überfüllten Autobahn), sondern in

dem Sinn, daß die Programme mit Inhalten "überfüllt" oder überfrachtet wer-

den, die den Rezipienten nicht interessieren. Auch bei Rundfunksendungen

kann daher grundsätzlich angenommen werden, daß deren Nutzen mit zuneh-

mender Größe des Sendegebietes, zunehmender Zahl der im Empfangsgebiet

angesiedelten Hörer und Zuschauer und damit auch zunehmender Heterogeni-

tät der von diesen empfundenen Präferenzen abnimmt bzw. daß - umgekehrt

ausgedrückt - die Frustrationskosten als spezifische Form von Überfüllungsko-
                                           
30 Siehe etwa Handbuch Medienarbeit 1991, für die ARD auch STOCK 1992, Siehe

auch die von DIEM 1993, ders. 1994, differenzierte Methodik der Nutzerforschung
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Österreichs und die von WILDBERGER 1994
beschriebene Methodik des öffentlich-rechtlichen Rundfunks der Schweiz.
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sten mit zunehmender Größe des Sendegebietes und zunehmender Zahl der

im Empfangsgebiet angesiedelten Hörer und Zuschauer zunehmen.

Die Höhe dieser Frustrationskosten unterscheidet sich allerdings je nach Art

der Rundfunkangebote, weil deren regionaler Bezug und damit der Anteil der

Sendeinhalte, der mit größer werdendem Sendegebiet für die Rezipienten unin-

teressant wird, unterschiedlich ist (siehe Abbildung 23). So weisen bestimmte

Programminhalte so gut wie überhaupt keinen Regionalbezug auf; im Gegen-

teil: die Globalität oder Internationalität gehört zu ihren konstitutiven Merkma-

len (oder auch: zu ihren Qualitätsmerkmalen). Ein Beispiel für solche "regiona-

litätsunabhängigen" Programminhalte ist die internationale Pop-Musik, für die

innerhalb eines Landes, eines Kontinents, ja sogar weltweit einheitliche Präfe-

renzen zu beobachten sind: Die Hitparaden der Pop-Musik enthalten in Austra-

lien, den USA, Europa, meistens auch in Südamerika und Asien die gleichen

Titel; selbst die Sprache spielt hier keine Rolle. Ähnlich "regionalitätsunabhän-

gig" sind (sieht man von der Sprache bzw. der Notwendigkeit einer "nationalen"

Anpassung der Sendungen per Synchronisation ab) die Präferenzen für Nach-

richtensendungen mit internationalem Inhalt, für Berichte über naturwissen-

schaftliche Spitzenforschung, für internationale Sportereignisse (die z. T.

gleichzeitig in fast allen Ländern der Welt ausgestrahlt werden) oder auch für

Werbespots, mit denen für homogene, international vertriebene Güter (wie z.

B. die Produkte von McDonalds) geworben wird. Für diese Programmarten ist

ein mit zunehmender Größe der Sendegebiete nahezu konstant bleibender

Nutzenverlauf anzunehmen, so daß die optimale Clubgröße hier in der Tat mit

der größtmöglichen Ausdehnung des Sendegebietes übereinstimmt, d. h. also

eine weltweite Ausstrahlung naheliegt.
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Abbildung 23:

Unterschiedlicher Regionalbezug von Rundfunkinhalten
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Bei anderen Programminhalten ist der Regionalbezug höher. Politische Sen-

dungen beispielsweise interessieren den Bürger stärker, wenn sie ihn selbst

betreffende politische Entscheidungen behandeln. Eine Sendung, die sich mit

den Menschenrechten im Jemen oder in Südafrika befaßt, wird daher erfah-

rungsgemäß als weniger interessant empfunden als eine Sendung, die sich mit

politischen Fragen des Staates, des Bundeslandes oder der Gemeinde befaßt,

in der der Bürger selbst lebt und von denen der Bürger unmittelbarer betroffen

ist - und dies selbst dann, wenn es sich bei den regional näheren Fragen um

Probleme handelt (wie bspw. eine lokale Schmiergeldaffäre), die im Vergleich
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zu den Problemen im "fernen Ausland" (etwa der blutigen Niederschlagung

einer Revolution) banal sind.31

Bei wiederum anderen Programminhalten ist der Regionalbezug so ausge-

prägt, daß er zum konstitutiven Merkmal des Programms wird: Fehlt er, so

stiften diese Programme dem Zuschauer/Zuhörer überhaupt keinen Nutzen und

werden folglich überhaupt nicht angenommen. Hierzu gehört z. B. die Volks-

musik, die nur innerhalb der Region einen Nutzen stiften, aus der diese Musik

stammt (die meisten Bayern werden Musik von der Waterkant vermutlich als

Ungut mit negativer Nutzenstiftung empfinden - so wie umgekehrt die Hambur-

ger der Bayerischen Volksmusik wenig abgewinnen dürften - von Kölschen

Karnevalsliedern ganz zu schweigen).32

Schließlich finden sich bestimmte Rundfunksendungen, bei denen der Inhalt

auf regional noch begrenzteres Interesse stößt. Verkehrsmeldungen über

innerörtliche Staus, lokale Nachrichten, lokale Veranstaltungskalender oder

auch Berichte über lokale Sportereignisse (etwa Nippes 12 gegen Grün-Weiß

Nippes) finden sicherlich nur lokal begrenztes Interesse. Gleiches gilt auch für

Werbeinhalte, soweit es sich um lokale Angebote (etwa den Räumungsverkauf

eines örtlichen Anbieters) handelt. Werden solche Inhalte großräumig oder

sogar bundesweit ausgestrahlt, so sind sie nur für einen kleinen Teil der Rezi-

pienten von Interesse. Entsprechend groß sind dann die Frustrationskosten.

                                           
31 Andere Programminhalte, die einen höheren Regionalbezug aufweisen, sind z. B.

die sog. "Alltagsgeschichten", Sendungen, die das Zusammenleben von Bürgern
und die dabei auftretenden Probleme als Unterhaltung aufbereiten und die erfah-
rungsgemäß beim Rundfunkkonsumenten um so eher ankommen, je eher dieser
sich selbst in den abgebildeten Personen wiedererkennt - was bei Sendungen mit
nationalem oder regionalem Umfeld und/oder nationalen oder regionalen Eigen-
heiten der dargestellten Figuren eher der Fall ist als bei "regionalitätsneutralen"
oder "regionalitätsfremden" Charakteristika.
Auch der Wetterbericht stiftet - abgesehen von demjenigen, der gerade eine Aus-
landsreise plant - i. a. nur einen Nutzen, wenn er über das den Bürger betreffende,
also das "nationale" oder "regionale Wetter" berichtet. Bei solchen Programmen
nimmt der Nutzen für den Rundfunkkonsumenten ab einem bestimmten, die über
regionale oder gar nationale Dimensionen hinausreichenden Sendegebiet daher
ab.

32 Siehe hierzu ausführlich SKLADNY 1994.
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2.3.2. Die optimale regionale Clubgröße für Rundfunkangebote

Für die Bestimmung der optimalen Rezipientengruppen bzw. der optimalen

Ausdehnungen der Sendegebiete von Rundfunkangeboten kann auf die Club-

gütertheorie zurückgegriffen werden, die in Abschnitt 1.4. bereits allgemein er-

läutert wurde. Dabei wird - der allgemeinen Darstellungsweise folgend - unter-

schieden zwischen der Bestimmung der optimalen Ausdehnung (regionalen

Clubgröße) bei gegebenen Clubgutmengen (Abschnitt 2.4.2.1.) und der simul-

tanen Optimierung von Clubgröße und Clubgutmenge (Abschnitt 2.3.2.2.)

2.3.2.1. Optimale regionale Clubgröße bei gegebener Clubgutmenge

Beim Schwimmbad, dem Standardbeispiel der Clubgütertheorie, fungiert als

Clubgutmenge die räumliche Ausdehnung des Schwimmbads, etwa die Größe

der Schwimmbahnen oder Liegewiesen (zusätzlich auch weitere Ausstattungs-

merkmale wie z. B. die Zahl der Umkleidekabinen, Sprungbretter oder Du-

schen); die optimale Clubgröße, sprich: die optimale Zahl der Schwimmbadbe-

nutzer, kann dann für verschiedene Typen von Schwimmbädern jeweils opti-

miert werden.

Will man diese Vorgehensweise auf Rundfunkangebote übertragen, ist zu-

nächst zu klären, wie der Begriff der "Clubgutmenge" in diesem Zusammen-

hang präzisiert werden kann. Dabei dürfte unstrittig sein, daß die Zahl der von

einem Anbieter ausgestrahlten Programminuten bzw. -stunden ein zentrales

Kriterium für die bereitgestellte Clubgutmenge abgibt; diesem Merkmal kommt

bei Rundfunkangeboten eine ähnlich bedeutsame Position zu wie sie bei

Schwimmbädern oder anderen Infrastrukturangeboten den pysikalischen Ab-

messungen zukommt. Unstrittig ist aber auch, daß die Länge des ausgestrahl-

ten Rundfunkprogramms nicht das einzige Kennzeichen für die Menge dieses

Clubgutes abgeben kann. Ähnlich wie bei Schwimmbädern zusätzliche Ausstat-

tungsmerkmale eine Rolle spielen, ist auch beim Rundfunk die Clubgutmenge

durch zusätzliche Merkmale zu präzisieren.

Die Benennung solcher Merkmale und deren Messung ist bei Rundfunkan-

geboten allerdings besonders schwierig. Anders als bei Schwimmbädern oder

sonstigen Infrastruktureinrichtungen spielen hier nämlich weniger pysikalische

Ausstattungsmerkmale eine Rolle, sondern qualitative Eigenschaften - wie

bspw. die thematische Weite des ausgestrahlten Programms, die räumliche

Ausdehnung des Gebietes, über das berichtet wird, der Anteil von Eigen- und

Kaufproduktionen oder die Qualität des eingesetzten Personals und techni-
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schen Equipments. Solche Merkmale sind naturgemäß schwerer zu messen

und, wie für die zweistufige Vorgehensweise der Clubgütertheorie erforderlich,

gedanklich konstant zu halten als physikalische Merkmale.1 Die im folgenden

grundsätzlich skizzierte Vorgehensweise zur Übertragung der Clubgütertheorie

auf den Rundfunk stellt daher nur einen ersten abstrakten Versuch dar, dessen

Operationalisierung weiterführenden Studien überlassen bleiben muß.

Unterstellen wir der Einfachheit halber, die Clubgutmengen der verschiede-

nen Rundfunkangebote ließen sich (annähernd) messen, so wären in einem

ersten Schritt für die verschiedenen Clubgutmengen die Kosten und der Nutzen

pro Rundfunkempfänger für unterschiedliche Clubgrößen (d. h. für unterschied-

lich große Rezipientengruppen) festzustellen. Im letzten Abschnitt wurde be-

reits hervorgehoben, daß sowohl die Kosten als auch der Nutzen pro Rund-

funkempfänger von der Größe der Rezipientengruppe abhängen: Die Kosten

pro Empfänger reduzieren sich mit zunehmender Größe der Rezipientengrup-

pe; andererseits nimmt auch der Nutzen der Rundfunkangebote mit steigender

Rezipientenzahl ab, weil (zumindest bei heterogenen Programmpräferenzen)

mit einer Ausweitung der Rezipientenzahl ansteigende Frustrationskosten ver-

bunden sind. Die optimale Clubgröße bei vorgegebener Clubgutmenge läßt

sich dann in der allgemein bereits beschriebenen Weise bestimmen (als dieje-

nige Menge, bei der Grenzkosten und Grenznutzen übereinstimmen und damit

die Differenz zwischen clubgrößenabhängigem Zusatznutzen und clubgrößen-

abhängigen Zusatzkosten am größten sind).

Berücksichtigt man, daß der clubgrößenabhängige Zusatznutzen (bzw. um-

gekehrt: die clubgrößenabhängigen Frustrationskosten) je nach dem Regional-

                                           
1 Vgl. zu diesen Problemen z. B. DITTMERS 1983. In einem Gutachten, das

SCHWANTAG (1969, zitiert nach DITTMERS 1983, S. 107) für die sog. MICHEL-
KOMMISSION (Kommission zur Untersuchung der rundfunkpolitischen Entwick-
lung im südwestdeutschen Raum (Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saar-
land)) vom 19. 1. 1970) erstellt hat,  nennt dieser als "Störfaktoren", die eine Mes-
sung der Clubgutmenge (und damit der optimalen Betriebsgröße von Rundfunkan-
stalten) erschweren, "Unterschiede in der Programmstruktur, der Herstellungstech-
nik, der Produktionstiefe, der Beschaffenheit des Sendegebietes und ungleiche
dispositive Fähigkeiten der Leitung". Er hält die damit verbundenen Meßprobleme
für so gravierend, daß er eine empirisch-statistische Bestimmung von Betriebsopti-
ma für Rundfunkanstalten nicht für möglich hält. Stattdessen schlägt er eine "ana-
lytisch-synthetische Bestimmung" vor, bei der "die Betriebsgrößenabhängigkeit der
Kosten und der bewerteten Leistungen im einzelnen Funktionsbereich analysiert
und aus den Bereichsergebnissen synthetisch das langfristige Kosten- und Erlös-
niveau abgeleitet wird" (ebenda, S. 107).
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bezug der Rundfunkinhalte unterschiedlich hoch ausfallen, kommen wir für das

Gut Rundfunk damit prinzipiell zu dem gleichen Befund, den wir im theoreti-

schen Teil bereits für die von den Gebietskörperschaften bereitzustellende

Güter herausgearbeitet hatten: Je nach dem Regionalbezug der Rundfunkin-

halte sind die Sendegebiete unterschiedlich weit abzugrenzen, um unter Be-

rücksichtigung der inhaltsspezifischen Frustrationskosten das jeweils optimale

Verhältnis zwischen dem Nutzen und den Kosten des Programmangebots zu

erreichen. In Abbildung 24 wird dieses Ergebnis graphisch zusammenfassend

verdeutlicht.

Abbildung 24:

Optimale Zahl von Rundfunkrezipienten

bzw. optimale Größe von Rundfunksendegebieten

in Abhängigkeit von den größenspezifischen Nutzenverläufen
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Abbildung 24 unterstellt, daß die Kosten der verschiedenen Rundfunksen-

dungen (sowohl die Gesamtkosten wie auch die Kosten pro Rezipient) für die

verschiedenen Sendeinhalte identisch sind. Diese Vereinfachung ist allerdings

unzulässig, da sich die Produktionskosten von Rundfunkprogrammen für die

verschiedenen Rundfunkinhalte beträchtlich unterscheiden.2 Damit werfen -

                                           
2 So wurde in Abschnitt 2.3.3.2. im Hinblick auf den hier interessierenden Regional-

bezug bereits erwähnt, daß die Produktion von Rundfunksendungen mit lokalen
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anders als Abbildung 23 suggeriert - international verbreitete Programme mit

internationalen Inhalten nicht notwendigerweise einen höheren Gewinn (höhere

Differenz zwischen Nutzen und Kosten) ab als national verbreitete Programme

mit nationalen Inhalten; und mit national verbreiteten Programmen mit

nationalen Inhalten können nicht notwendigerweise höhere Gewinne erzielt

werden als mit regional oder gar lokal verbreiteten Programme mit regionalen

oder lokalen Inhalten. Vielmehr ist es durchaus möglich, daß ein Veranstalter,

der ein Radio- oder Fernsehangebot unterbreitet, das von geringerem Inter-

esse ist (weniger hohe Einschaltquoten erreicht) als ein nationales oder inter-

nationales Angebot, dennoch höhere Gewinne erzielt, da das lokale Programm

mit wesentlich geringeren Kosten produziert werden kann als das nationale

oder internationale Programm. Bundesweite Anbieter mit teuren Programman-

geboten konkurrieren dann bspw. mit lokalen Billiganbietern (Abbildung 25).

Beim Vergleich der Absatzchancen von Rundfunkangeboten mit unter-

schiedlichem Regionalbezug ist allerdings zu berücksichtigen, daß die interna-

tionalen und nationalen Absatzmärkte naturgemäß größer sind als regionalen

und lokalen Märkte. Der Vergleich der in Abbildung 24 ausgewiesenen Diffe-

renzen zwischen den Kosten und dem Nutzen (der Zahlungsbereitschaft) je

Rundfunkkonsument bringt dies nicht zum Ausdruck. Ist diese Differenz für

einen nationalen Anbieter gleich hoch wie für einen lokalen Anbieter (wie in

Abbildung 25 der Fall), bedeutet dies, daß der Gesamtgewinn für den nationa-

len Anbieter, der viele Rundfunkkonsumenten (in Abbildung 25: 32 Mio.) er-

reicht, höher ist als für den regionalen Anbieter, der weniger (in Abbildung 23:

8 Mio.) Anbieter erreicht. Um als regionaler Anbieter einen gleich hohen Ge-

samtgewinn zu erzielen wie ein nationaler Anbieter, muß sein Überschuß pro

Rundfunkkonsument daher höher sein (in Abbildung 25: vier mal so hoch) als

beim nationalen Anbieter.

                                                                                                                               
Inhalten billiger ist als die Produktion von Sendungen mit regionalen, nationalen
oder gar internationalen Inhalten.
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Abbildung 25:

Optimale Zahl von Rundfunkrezipienten

bzw. optimale Größe von Rundfunksendegebieten

in Abhängigkeit von den größenspezifischen Nutzen- und Kostenverläufen
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Zu bedenken ist auch, daß lokale und regionale Programmanbieter gleich-

zeitig auf mehreren Märkten tätig werden können.3 Diese Möglichkeit eröffnet

sich dadurch, daß für eine (flächendeckende) Versorgung mit regionalbezoge-

nen Rundfunksendungen wesentlich mehr Anbieter erforderlich sind als für die

Versorgung mit regionalunabhängigen Rundfunksendungen.4 Daher müssen

                                           
3 Allerdings sind dieser Strategie in der Bundesrepublik wie in den meisten anderen

Staaten kartellrechtliche Grenzen gesetzt. Vgl. hierzu für viele HELLSTERN u.a.
1989, WEBER 1990, SEUFERT 1992, VAHRENHOLD 1992, WAGNER 1992,
HEGE 1994.

4 Bestimmt man die unterschiedlichen Regionalbezüge etwa anhand der administra-
tiven Verwaltungsgrenzen, so sind für die Versorgung mit einem Lokalrundfunk-
programm bei der Zahl der in Deutschland vorhandenen Gemeinden ca. 16.000
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die mit Lokal- und Regionalrundfunk zu erzielenden Gewinne über den (natio-

nalen) Gesamtmarkt kumuliert werden, wenn sie mit den Gewinnen verglichen

werden, die mit nationalen Rundfunkangeboten erzielt werden können. Die auf

lokalen Rundfunkmärkten im Vergleich zu nationalen Märkten im Regelfall ge-

ringeren Gewinnmargen veranlassen Rundfunkunternehmen deshalb auch

nicht notwendigerweise, sich lediglich auf den lukrativeren nationalen Märkten

zu betätigen. Vielmehr wird  erkannt, daß auch auf der größeren Zahl der weni-

ger hart umkämpften lokalen Märkte Gewinne erzielt werden können, die in

ihrer Kumulation den auf nationalen Märkten erzielbaren Gewinnen vergleich-

bar sind. Vor allem der wirtschaftliche Erfolg, den lokale Rundfunkanbieter

(-ketten) in Nordamerika erzielen, bestätigt diese Einschätzung.

Dabei spielt auch die Tatsache eine Rolle, daß der Nutzen, den Rundfunk-

sendungen mit lokalen oder regionalen Bezügen stiften, ähnlich hoch sein kann

wie der Nutzen von Sendungen mit nationalen oder internationalen Inhalten.

Die a priori möglicherweise zu vermutende Rangfolge, nach der Sendungen mit

internationalen Inhalten denjenigen mit nationalen Inhalten vorgezogen würden

und diese ihrerseits gegenüber Sendungen mit regionalen oder lokalen Inhal-

ten vorgezogen würden, ist somit nicht gegeben. In den Abbildungen 24 und 25

wird dies dadurch zum Ausdruck gebracht, daß für die Sendungen mit unter-

schiedlichem Regionalbezug ein für den individuellen Nutzer (Kollektivgröße =

1) jeweils gleich hoher Nutzen unterstellt wird.

Für die genaue Abschätzung der Marktchancen von Rundfunksendungen mit

unterschiedlichem Regionalbezug ist diese Annahme natürlich wiederum eine

unzulässige Vereinfachung. Die genauen Präferenzen und Nutzenintensitäten

und daraus erwachsende Kaufbereitschaft der Rezipienten (beim Pay-Rund-

funk) bzw. Werbebereitschaft (beim werbefinanzierten Rundfunk) muß wieder-

um mit Hilfe der Instrumente der Medienforschung ermittelt werden. Dabei sind

je nach den demographischen Merkmalen der Rezipienten (z. B. Alter,

Geschlecht und Schulbildung) und den Rundfunkinhalten (z. B. Nachrichten,

Unterhaltung, Kultur) unterschiedliche Nutzenintensitäten festzustellen.

                                                                                                                               
Veranstalter erforderlich, oder anders formuliert, es existieren 16.000 Lokalfunk-
märkte. Demgegenüber erfordert die flächendeckende Versorgung mit Regional-
rundfunk - orientiert man sich wiederum an den administrativen (Landes-) Grenzen
- lediglich 16 Anbieter. Und für die Versorgung mit Nationalrundfunk ist lediglich
ein Anbieter erforderlich.
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Tabelle 3:

Unterschiedliche Bedeutung (unterschiedlicher Nutzen?)

internationaler, nationaler und regionaler Nachrichten

Internationale Nachrichten
insg. Volkssch. mittl. Bild.- Abitur, berufs- nicht

mit/ohne L. abschluß Uni. tätig berufst.
sehr wichtig 54 49 53 64 56 51
wichtig 41 44 43 33 39 43
weniger wichtig 4 5 3 3 4 4
gar nicht wichtig 1 1 1  - 1 1
keine Angabe 0 0 1  - 1 0
Summe 100 100 100 100 100 100

Nationale Nachrichten
insg. Volkssch. mittl. Bild.- Abitur, berufs- nicht

mit/ohne L. abschluß Uni. tätig berufst.
sehr wichtig 54 48 59 62 55 54
wichtig 43 49 38 36 42 44
weniger wichtig 2 3 3 0 2 2
gar nicht wichtig 0 0  - 2 1 0
keine Angabe 0 0  - 0 1  -
Summe 100 100 100 100 100 100

Regionale Nachrichten
insg. Volkssch. mittl. Bild.- Abitur, berufs- nicht

mit/ohne L. abschluß Uni. tätig berufst.
sehr wichtig 49 48 51 48 47 51
wichtig 44 47 42 39 45 42
weniger wichtig 7 5 7 11 8 6
gar nicht wichtig 1 0  - 2 1 1
keine Angabe 0  -  -  - 0  -
Summe 100 100 100 100 100 100

Quelle: EMNID-Nachrichten, Befragungszeitraum 16.4. - 22.4. 1991

Tabelle 3 zeigt solche Unterschiede exemplarisch für die Nachrichten, als

einer spezifischen Form von Rundfunkinhalten. Die Daten geben die prozen-

tuale Verteilung der Antworten auf die Frage wieder, für wie wichtig internatio-

nale, nationale und regionale Nachrichten erachtet werden (die lokale Ebene

wurde bei dieser Frage also ausgespart). Es zeigt sich, daß die internationalen

Nachrichten und die nationalen Nachrichten als etwa gleich wichtig erachtet

werden: Jeweils 54 % der Befragten halten sie für besonders wichtig. Regio-

nale Nachrichten werden demgegenüber als geringfügig weniger interessant

angesehen, sie werden von 49 % als besonders wichtig erachtet.
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Eine Aufgliederung nach demographischen Merkmalen zeigt allerdings inter-

essante Unterschiede: Beispielsweise ist die Bedeutung der regionalen Nach-

richten nahezu unabhängig von der Schulbildung der Befragten, während inter-

nationale und nationale Nachrichten von Befragten mit höherer Schulbildung

als wesentlich wichtiger angesehen werden als Nachrichten von Befragten mit

geringerer Schulbildung. Und bei einer Aufgliederung in Berufstätige und nicht

Berufstätige zeigt sich, daß dieses Merkmal für die Bedeutung nationaler Nach-

richten ohne Einfluß ist, während berufstätige Befragte den internationalen

Nachrichten eine höhere Bedeutung und nicht berufstätige Befragte den loka-

len Nachrichten eine höhere Bedeutung beimessen.

Es ist Aufgabe der Medienforschung, diese vielfältigen und in den verschie-

denen Bevölkerungsgruppen unterschiedlich ausgeprägten Bedürfnisse zu er-

kennen. Den Rundfunkanbietern eröffnen sich dadurch vielfältige Möglichkei-

ten, neue Märkte zu entdecken und ihre Marktpositionen auf bereits etablierten

Märkten zu verbessern.56 Dabei sollten die unterbreiteten Beispiele deutlich

gemacht haben, daß ihnen hierfür grundsätzlich zwei (auch kombinierbare)

Strategien zur Verfügung stehen:

1. Bei gegebenen Kosten sind die Marktchancen und Gewinnmöglichkeiten von

Rundfunkanbietern um so höher, je eher die Rundfunkangebote den Präfe-

renzen der Rezipienten entsprechen. Umso höher ist deren Zahlungsbereit-

schaft (die erzielbaren Preise beim Pay-Rundfunk) oder die Zahlungsbereit-

schaft der werbetreibenden Wirtschaft (beim werbefinanzierten Rundfunk).

Entsprechend lassen sich die Gewinne der Rundfunkanbieter steigern,

indem die Präferenzen der Rundfunkrepizienten möglichst exakt ermittelt

und Rundfunksendungen angeboten werden, die diesen Präferenzen best-

                                           
5 Zu den eröffnenden Marktchancen und -strategien siehe grundsätzlich PORTER

1980 (dt. 1983), speziell zu den Marktstrategien von Rundfunkunternehmen siehe
BEA 1989, BACKHAUS 1990, PRINGE 1991, BRANDT 1993, EASTMAN/TYLER
1993.

6 Diese Möglichkeiten sind vor allem von der sog. Television Economics, einer in
den USA entwickelten Spezialdisziplin der Medienökonomie, untersucht worden.
Ähnlich wie hier in den Grundzügen aufgezeigt, versuchen diese Arbeit anhand
formaler (und damit die Wirklichkeit notwendigerweise vereinfachender) Modelle
aufzuzeigen, welche Auswirkungen die Veränderung von Programminhalten für
die Kosten und den Nutzen (die Verbreitung, die Akzeptanz, den Erlös) von Rund-
funkprogrammen hat und wie die Programmanbieter diese strategischen Faktoren
nutzen können, um ihre Erlös- bzw. Gewinnposition zu optimieren. Vgl. hierzu
bspw. die grundlegenden Arbeiten von OWEN u. a. 1976, PICARD 1989, NOAM
1991, WILDMAN/OWEN 1992, EASTMAN/TYLER 1993.
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möglich entsprechen. In der eingeführten graphischen Darstellung entspricht

dies einer Verschiebung der Nutzenkurve nach oben (Abbildung 26). Diese

zeigt, daß sich die höheren Gewinne der Anbieter zum einen aus der gestei-

gerten Differenz zwischen Kosten und Erlösen pro Rezipient ergeben, zum

anderen aus der möglichen Ausweitung der Rezipientenzahl bzw. des Sen-

degebietes.

2. Bei gegebenen Programmpräferenzen und Rundfunkinhalten sind die Markt-

chancen und Gewinnmöglichkeiten von Rundfunkanbietern um so höher, je

effizienter die Rundfunksendungen produziert werden. Entsprechend lassen

sich die Gewinne der Rundfunkanbieter steigern, indem die Ressourcenver-

wendung verbessert wird und die Produktionskosten vermindert werden. In

der graphischen Darstellung entspricht dies einer Verschiebung der Kosten-

kurve nach unten (Abbildung 27). Auch hier erklären sich die gesteigerten

Gewinne zum einen aus den höheren Erlös-Kosten-Differenzen pro Rezi-

pient, zum anderen aus der steigenden Zahl von Rezipienten bzw. der Ver-

größerung des Sendegebietes.

Abbildung 26:

Erlössteigerung von Rundfunkanbietern infolge verbesserter Angebotsqualität

(und einer damit für den Rezipienten verbundenen Nutzensteigerung)
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Abbildung 27:

Erlössteigerung von Rundfunkanbietern infolge verminderter Kosten
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2.3.2.2. Simultane Optimierung von Clubgröße und Clubgutmenge

Nachdem für die verschiedenen Clubgutmengen die jeweils optimalen Club-

größen ermittelt worden sind, stellt sich die Frage nach den optimalen Kombi-

nationen von Clubgrößen und Clubgutmengen, d. h. beide Größen müssen -

wiederum analog zur allgemeinen Vorgehensweise der Clubgütertheorie -

simultan optimiert werden. Bezogen auf Rundfunkangebote heißt dies, daß nun

also nicht nur entschieden werden muß, wieviele Rundfunkrezipienten von

einem Anbieter gegebener Clubgutmenge (d. h. gegebener Qualität und Quan-

tität des Programmangebots) versorgt werden sollen, sondern es muß zugleich

entschieden werden, welche Clubgutmengen (d. h. welche Programmangebote)

die verschiedenen Rundfunkanbieter bereitstellen sollten.

Abbildung 28 verdeutlicht die hierzu erforderliche, in Abschnitt 1.4. bereits

allgemein beschriebene Vorgehensweise: Zunächst werden im 2. Quadranten

die optimalen Clubgrößen für die verschiedenen Clubgutmengen in der gerade

beschriebenen Weise bestimmt; die Optima werden dann mit Hilfe einer 45o-

Linie in den 4. Quadranten übertragen; die dortige s(X)-Funktion verbindet alle

Kombinationen von Clubgutmengen und Clubgrößen, die die Mitgliedschaftsbe-

dingung (Gleichung 1 auf S. 37) erfüllen. Sodann werden im I. Quadranten für

die verschiedenen Clubgrößen die Kosten und Nutzen je Clubmitglied in Ab-

hängigkeit von der Clubgutmenge bestimmt. Auch hier werden die sich erge-

benden Optima (übereinstimmender Grenzkosten und Grenznutzen) in den 3.
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Quadranten übertragen; die dortige X(s)-Funktion verbindet alle Clubgrößen/

Clubmengen-Kombinationen, die die Bereitstellungsbedingung (Gleichung 4

auf S. 37) erfüllen.

Abbildung 28:

Optimale Clubgrößen-/Clubgutmengen-Kombination

für Rundfunksendungen mit nationalen Inhalten
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Da der Regionalbezug der verschiedenen Rundfunksendungen unterschied-

lich hoch ist und sich somit auch die Nutzen (ggf. auch die Kosten) je Rund-

funkrezipient mit zunehmender Clubgröße (zunehmender Größe des Sendege-

bietes) unterschiedlich entwickeln, ergeben sich für die verschiedenen Arten

von Rundfunksendungen unterschiedliche Clubgrößen/Clubmengen-Kombina-

tionen. Unterstellt man bspw., die in Abbildung 28 enthaltenen Funktionen spie-

geln die Kosten- und Nutzenverläufe für Rundfunksendungen wider, deren In-
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halte auf nationale Themen bezogen sind, so kann im 3. Quadranten der Abbil-

dung die für diese Art von Rundfunkinhalten optimale Clubgrößen/Clubmen-

gen-Kombination abgelesen werden. Vorausgesetzt, die mit der Operationali-

sierung der Clubmengen verbundenen Probleme werden gelöst, kann also

bspw. ermittelt werden, wieviele Rundfunksender mit solchen Programminhal-

ten gebildet werden müßten, um die Gesamtbevölkerung (genauer: die Ge-

samtzahl aller Rundfunkrezipienten) optimal, d. h. mit dem günstigsten Nutzen-

Kosten-Verhältnis, zu versorgen.

Abbildung 29:

Optimale Clubgrößen-/Clubgutmengen-Kombination

für Rundfunksendungen mit lokalen Inhalten
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Für Programminhalte, bei denen sich die Nutzen und Kosten je Rundfunkre-

zipient mit zunehmender Clubgröße (zunehmender Größe des Sendegebietes)

anders entwickeln als bei nationalen Programminhalten, sind die optimalen
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Clubgrößen-/Clubmengen in analoger Weise ableitbar. Unterstellt man bspw.,

daß bei Programmen mit lokalen Inhalten der Nutzen pro Rezipient mit wach-

sender Clubgröße wesentlich schneller abfällt als bei nationalen Inhalten, so

ergibt sich die in Abbildung 29 dargestellte Lösung (zusätzlich wird dort unter-

stellt, daß auch geringere Kosten pro Rezipient anfallen). Die Optima für die

Clubgutmenge und die Clubgröße fallen dann geringer aus als bei Rundfunkin-

halten mit nationalem Bezug.

2.3.2.3. Eine modifizierte Bestimmung der optimalen regional-föderativen

Rundfunkordnung unter Berücksichtigung von Fühlungsvorteilen

und Transaktionskosten

Wie bei den Aufgaben der Gebietskörperschaften lassen sich bei einer star-

ken Differenzierung des Regionalbezugs der verschiedenen Rundfunkinhalte

dann auch wieder eine Vielzahl unterschiedlicher Club-Größen-Optima feststel-

len, d. h. es bietet sich auch hier eine multiföderale Lösung an, hier in Form

einer multiföderalen Rundfunklandschaft. Dem mit dieser Lösung verbundenen

Vorteil - exakte Anpassbarkeit an die optimale Clubgröße für jeden einzelnen

Rundfunkinhalt - sind allerdings wiederum die Nachteile gegenüberzustellen,

die eine multiföderale Lösung kennzeichnen: Fühlungsvorteile werden dabei

nicht genutzt, und bei der Information über das differenzierte Angebot und die

erforderlichen Bereitstellungs- und Finanzierungsentscheidungen fallen hohe

Transaktionskosten an. Aus diesem Grund wird auch bei der Bereitstellung von

Rundfunksendungen vom Modell der Multiföderation abzurücken sein und eine

begrenzt dezentrale Angebotsstruktur zu den geringsten Gesamtkosten bzw.

dem höchsten gesamtwirtschaftlichen Nettonutzen führen (Abbildung 30).

Im Vergleich zu den mit einem multiföderativen Angebot von Gebietskörper-

schaften verbundenen Transaktionskosten (vgl. Abschnitt 1.5.) sind die Trans-

aktionskosten einer multiföderativen Rundfunklandschaft allerdings geringer zu

veranschlagen: Die Kosten, die der Rundfunkkonsument für die Information

über ein föderatives Rundfunkangebot aufwenden muß, beschränken sich auf

die Kenntnisnahme der von den Anbietern gebotenen Programmvorschauen

bzw. - bei einer ausführlicheren Information - auf die Lektüre von Programm-

zeitschriften, die mittlerweile durch gut strukturierte und aufbereitete Bewer-

tungsschemata eine schnelle Information über die Qualität der angebotenen

Sendungen ermöglichen. Durch neue technische Entwicklungen, etwa die im

Bildschirmtext enthaltenen Programmvorschauen oder die Bereitstellung von

Programminformationen per PC-Software, können mit gegebenen Informations-
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kosten noch fundiertere Informationen abgerufen bzw. kann ein gegebenes In-

formationsniveau mit geringeren Kosten erreicht werden.7

Abbildung 30:

Der optimale Zentralisationsgrad eines regional differenzierten Rundfunkangebots

unter Berücksichtung von Fühlungsvorteilen und Transaktionskosten
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Es ist daher zu vermuten, daß die optimale Anbieterzahl bzw. -diversifikation

bei Rundfunkangeboten höher ausfällt als bei den öffentlichen Leistungen der

Gebietskörperschaften, bei denen die Informationskosten und vor allem die mit

einem Wechsel des "Programmangebots" (per Wohnortwechsel) verbundenen

Transaktionskosten wesentlich höher sind. In Abbildung 30 ist deshalb für die

mit einer Diversifizierung des Rundfunkangebotes verbundenen Transaktions-

kosten ein flacherer Funktionsverlauf unterstellt worden als bei einem multifö-

                                           
7 Solche neuen technischen Informationen vereinfachen überdies die Kosten der

Programmauswahl selbst, die sich ohnehin auf die Bedienung der Fernsteuerung
beschränken. Bspw. kann der Rundfunknutzer sich unter Zuhilfenahme seines PC
(und den sich damit eröffnenden Such- und Evaluationsmöglichkeiten) ein Wo-
chenprogramm zusammenstellen, das dann automatisch über den Fernseher oder
den Videorecorder ausgegeben wird. Durch diese neuen Entwicklungen können
die für die Nutzung eines vielfältigen Programmangebots aufzuwendenden, ohne-
hin geringen Informations- und Auswahlkosten weiter reduziert werden.
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derativen Angebot öffentlicher Aufgaben (vgl. Abbildung 13 auf S. 42). Gleich-

wohl ist auch für Rundfunkanbieter - ähnlich wie die Gebietskörperschaften -

davon auszugehen, daß die anhand der Clubgütertheorie entwickelte multifö-

derale Rundfunkstruktur sich unter Berücksichtigung solcher Transaktionsko-

sten auf eine geringere Zahl regional unterschiedlich weit abgegrenzter Anbie-

ter reduziert, bspw. in die in Abbildung 31 aufgeführten vier oder - unter Ein-

schluß sublokaler Anbieter (z. B. von Stadtteilsendern) - fünf Kategorien:

-- Rundfunksendungen ohne oder mit sehr geringem Regionalbezug, wie Pop-

musik, wären europa- oder weltweit bereitzustellen; den hohen Kostenvortei-

len eines großen Verbreitungsgebietes stünden hier nur gerinfügige Nutzen-

einbußen gegenüber. Beispiele für solche Sender sind der Musiksender M-

TV, der Sportsender EUROSPORT oder der Nachrichtensender CNN).

-- Rundfunksendungen mit überwiegend nationalen Themenstellungen wären

von Rundfunkanstalten anzubieten, deren Sendebereich großräumig, etwa

national abgegrenzt ist. Beispiele für eine solche Ausrichtung sind das ZDF

und das Gemeinschaftsprogramm der ARD in Deutschland, das DRS in der

Schweiz und ORF1 und ORF2 in Österreich.

-- Rundfunksendungen mit regionaler Ausrichtung wären von Rundfunkanstal-

ten anzubieten, deren Sendegebiet mit (homogenen) Regionen, in Deutsch-

land also etwa den Bundesländern (oder bei den größeren Flächenländern

auch mit Landesteilen, wie wie bspw. den Regionen Nordrhein und Westfa-

len) übereinstimmen sollte. Anbieter solcher Programme sind in Deutschland

z. B. die Landesrundfunkanstalten der ARD.

-- Rundfunksendungen mit lokaler Ausrichtung wären von Rundfunkanstalten

anzubieten, deren Sendegebiete kleinräumig, d. h. in Deutschland etwa

deckungsgleich mit den administrativen Grenzen der Städte und Gemeinden

oder der Kreise zu definieren wären. Die in Nordrhein-Westfalen existieren-

den Lokalfunkanbieter entsprechen diesem Typus (ihre räumlichen Sende-

gebiete stimmen in etwa mit den nordrhein-westfälischen Kreisen überein).

-- Rundfunksendungen mit sublokaler Ausrichtung wären von Rundfunkanstal-

ten anzubieten, deren Sendegebiete lokal oder kleinräumig abzugrenzen

wären. In Deutschland finden sich für diesen Anbietertyp bisher nur wenige

Beispiele (etwa die Bürgerfunkprogramme, die teilweise stadtteilbezogen

sind); in anderen Staaten, etwa den USA, sind solche lokalen Angebote wei-

ter verbreitet.
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Abbildung 31:

Fünf Anbietertypen als denkbares Optimum

der regionalen Differenzierung des Rundfunkangebots
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2.4. Funktionale Differenzierung des Rundfunkangebots

2.4.1. Regionale Differenzierung als Sonderfall funktionaler Differenzierung

Bisher wurde unter einer föderativen Differenzierung des Rundfunkangebots

ausschließlich eine regionale Differenzierung verstanden. Diese Sichtweise

steht in der Tradition der ökonomischen Theorie des Föderalismus, in der die

Aufgabenverteilung zwischen regional abgegrenzten Aufgabenträgern (d. h.

zwischen Gebietskörperschaften) im Mittelpunkt der Betrachtungen steht.1

Einige neuere föderalismustheoretische Arbeiten gehen aber auch der Frage

nach, ob und wie öffentliche Aufgaben nach funktionalen Gesichtspunkten dif-

ferenziert werden können. Erwähnt seien nur die föderalismustheoretische

Beurteilung der Größe und Abgrenzung von Sozialversicherungsträgern,2 Ge-

werkschaften oder anderen Parafisci. Dabei können die bei einer regionalen

Differenzierung gewonnenen Erkenntnisse prinzipiell übernommen werden:

Auch durch eine funktionale Differenzierung lassen sich öffentliche Leistungen

im Falle heterogener Bürgerpräferenzen besser (d. h. hier: mit geringeren Fru-

strationskosten) bereitstellen als durch ein zentrales, einheitliches Angebot.

                                           
1 Vgl. bspw. die Beiträge in KIRSCH 1977 und in ZODROW 1983 oder die Arbeiten

von OATES 1977, KOPS 1984 oder HANSMEYER/KOPS 1985.

2 Ein Blick auf das deutsche Sozialversicherungssystem zeigt, daß (bei den Kran-
kenversicherungen) auch eine regionale und funktionale Merkmale kombinierende
Differenzierung von Aufgaben möglich ist.
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Die regionale Differenzierung öffentlicher Leistungen steht in der ökonomi-

schen Theorie des Föderalismus deshalb im Mittelpunkt, weil bei vielen staatli-

chen Aufgaben ein Zusammenhang zwischen dem Wohnsitz der Bürger und

der Art und Intensität ihrer Präferenzen besteht. Die Bedürfnisse nach Natur-

und Umweltschutz, nach kulturellen Leistungen oder nach bestimmten Infra-

struktureinrichtungen, wie etwa nach Straßen oder nach Leistungen des öffent-

lichen Personenverkehrs, variieren bspw. systematisch zwischen den Einwoh-

nern in Städten und im ländlichen Raum. Um Präferenzunterschiede zu erklä-

ren und öffentliche Leistungen präferenzgerecht anbieten zu können, sind bei

solchen Aufgaben somit in der Tat ausschließlich oder überwiegend regionale

Differenzierungskriterien zu beachten.

Bei bestimmten Leistungen variieren die Präferenzen allerdings kaum regio-

nal, sondern überwiegend oder ausschließlich mit funktionalen oder persona-

len Merkmalen der Bürger. Die Bedürfnisse nach Krankenversicherungsschutz

unterscheiden sich bspw. primär nach dem Status der Versicherten (z. B. als

Arbeiter, Angestellte, Beamte oder Selbständige) und nach ihrem Einkommen,

Geschlecht und Alter, und weniger nach ihrem Wohnsitz. Insofern ist es richtig,

diese Leistungen nicht (nur) regional, sondern (auch) nach dem gesellschaftli-

chen Status und dem Einkommen der Versicherungsnehmer zu differenzieren.

Auch die Präferenzen für Rundfunksendungen variieren nicht nur regional,

sondern hängen in erheblichem Maß von funktionalen und personalen Merk-

malen der Rezipienten ab, wie z. B. deren Alter, Bildungsgrad, Einkommen und

anderen (z. T. schwer meßbaren) Merkmalen. Von daher liegt es nahe, das

Rundfunkangebot auch nach solchen Merkmalen zu differenzieren und den

Rezipienten dadurch zu ermöglichen, ein Rundfunkangebot zu nutzen, das

ihren Präferenzen besser entspricht als ein einheitliches Angebot. Abstrakt be-

trachtet kann dann die regionale Differenzierung des Rundfunkangebots, auf

deren Betrachtung wir uns bisher beschränkt haben, auch als Sonderform einer

funktionalen Differenzierung angesehen werden. "Regionalbezug" wäre dann

eine von mehreren Dimensionen zur Charakterisierung der inhaltlich/themati-

schen Ausrichtung von Rundfunkprogrammen (und damit ihrer Eignung zur

Befriedigung unterschiedlicher Rundfunkpräferenzen); andere Dimensionen

wären sein "Informationsbezug" und sein "Unterhaltungsbezug". Durch die

Positionierung im entstehenden dreidimensionalen Raum werden Art und Aus-

maß der funktionalen Differenzierung von Rundfunkprogrammen (dann: im wei-

ten Sinne, d. h. unter Einschluß des Regionalbezugs) sichtbar (siehe Abbil-

dung 32).
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Abbildung 32:

Regionalbezug, Informationsbezug und Unterhaltungsbezug

als Dimensionen der funktionalen Inhalte von Rundfunk i. w. S.
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Die Medienforschung hat verschiedene Erhebungsverfahren (Inhaltsanaly-

sen, Befragungen, Experten-Ratings etc.) und Auswertungsmethoden (Cluster-

Analysen, Faktoren-Analysen etc.) entwickelt, mit denen dieser Ansatz empi-

risch umzusetzen versucht wird.3 Dabei sind eine Vielzahl unterschiedlich kom-

plexer (und interpretierbarer) Dimensionen zur Charakterisierung des Inhalts

und der Rezipientenausrichtung von Medien im allgemeinen und von Rundfunk

im besonderen identifiziert worden, neben den gerade genannten z. B. sein "In-

formationsgehalt", seine Affinität zu geschlechtsspezifischen Fragen, sein "Kul-

turgehalt", sein "Avantgardismus" oder sein "ästhetischer Wert". Abbildung 33

zeigt exemplarisch die Ergebnisse einer solche Analyse für Zeitschriften, die

                                           
3 Siehe zu diesen Verfahren bspw. BERNDT 1978, BACKHAUS u. a. 1987 und

BERNDT/ARNOLD 1993.
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anhand demographischer Merkmale ihrer Leser (mit Hilfe einer zweidimensio-

nalen Faktorenanalyse) klassifiziert worden sind.

Abbildung 33:

Beschreibung der Inhalte von Wochenzeitschriften

anhand der beiden Lesermerkmale "Schichtzugehörigkeit" und "Geschlecht"

Quelle: KOPS 1977, S. 223
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Komplexer ist die Typisierung verschiedener Konsumentengruppen anhand

von Merkmalen des Konsumverhaltens und von Befragungsdaten, welche vom

CCA (Centre de Communication Avencé) in Zusammenarbeit mit 15 europä-

ischen Forschungsinstituten erstellt wurde (zur Konzeption dieser Studie siehe

ausführlich KRAMER 1991, S. 151ff.). Im Rahmen dieser Studie wurden ins-

gesamt 16 verschiedene Konsumentengruppen identifiziert (siehe Abbildung

34) und deren quantitative Bedeutung für die verschiedenen europäischen

Märkte bestimmt.

 Abbildung 34:

Beschreibung verschiedener Konsumentengruppen anhand der Merkmale

"Güter- versus Werteorientierung" und "Bewegung versus Beharrung"

Quelle: ANDERS 1990, S. 245

Mit ähnlichen Verfahren lassen sich Rundfunksendungen, ebenfalls anhand

demographischer Merkmale ihrer Rezipienten oder auch anhand von inhalts-

analytisch bestimmten Charakteristika, zwei- oder mehrdimensional typisieren.

Abbildung 35 beschreibt eine solche Typisierung für amerikanische Radiosen-

der unterschiedlicher "Formate" (Programmstrukturen), wobei als charakteristi-

sche Merkmale der Rezipienten hier der Anteil männlicher Hörer und das

Durchschnittsalter der Hörer herangezogen worden sind.
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Abbildung 35:

Beschreibung der Inhalte amerikanischer Radiostationen

anhand der beiden Hörermerkmale "Geschlecht" und "Durchschnittsalter"

Quelle: WEBSTER/LICHTY 1991, S. 205
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 Bereits eine solche einfache Typisierung zeigt bspw., daß bestimmte

Bevölkerungsgruppen (bspw. ältere weibliche Rezipienten) von den klassi-

schen Radioformaten kaum angesprochen werden; für andere Gruppen (bspw.

männliche Hörer im mittleren Alter) wird umgekehrt ein überdurchschnittliches

Programmangebot sichtbar. Zugleich ergeben sich aus einer solchen Analyse

Ansätze für marktstrategische Maßnahmen, etwa die Anpassung des Pro-

grammformats weg von relativ überversorgten Rezipientengruppen (und somit

c. p.: von umkämpften Programmärkten) und hin zu vergleichsweise unterver-

sorgten Rezipientengruppen (und somit c. p.: zu Märkten, in denen (noch) grö-

ßere Unternehmerrenten realisiert werden können).

Unter Berücksichtigung solcher Untersuchungen wird die im folgenden als

Ergänzung zur regionalen Differenzierung betrachtete funktionale Differenzie-

rung als Aggregation vieler und z. T. sehr heterogener Merkmale erkennbar.

Für die hier interessierende Frage nach der Legitimation, den Vorteilen und

Grenzen einer föderativen Rundfunkordnung reicht es gleichwohl aus, die funk-

tionale Differenzierung abstrakt, ohne derartige Spezifizierungen zu erörtern.

2.4.2. Voraussetzungen einer funktionalen Differenzierung

des Rundfunkangebots

2.4.2.1. Technische Differenzierbarkeit des Rundfunkangebots

Wie bei einer regionalen ist auch bei einer funktionalen Differenzierung

öffentlicher oder privater Leistungen zu prüfen, ob diese technisch möglich, ge-

sellschaftspolitisch vertretbar und ökonomisch sinnvoll ist. Die erste Bedingung

bereitet für den Rundfunk, ebenso wie z. B. für die Printmedien, keine Schwie-

rigkeiten: Wird eine funktionale Differenzierung der Rundfunkinhalte, etwa eine

Ausrichtung auf die speziellen Interessen von Kindern, Sportlern, Frauen, PC-

Freaks oder welche Bevölkerungsgruppen auch immer, angestrebt, so lassen

sich Rundfunkinhalte technisch ohne weiteres auf solche Inhalte beschränken:

Beiträge, die der thematischen Ausrichtung eines Spartenprogramms oder (bei

Radiostationen) der angestrebten "Klangfarbe" nicht entsprechen, werden ein-

fach nicht in das Programm aufgenommen.4

                                           
4 Schwieriger als diese technische Differenzierung von Rundfunkinhalten ist die

inhaltliche (redaktionelle) Differenzierung, d. h. die Entscheidung darüber, welche
Programmbeiträge die angestrebte Zielgruppe interessieren und dem angestreb-
ten Profil oder Image eines Rundfunkanbieters entsprechen. Von der Lösung die-
ser Aufgabe hängt der Erfolg oder Mißerfolg eines Rundfunkanbieters maßgeblich



98 Kops/Hansmeyer: Föderale Rundfunkordnung

Tabelle 4:

Programmstruktur von ARD, ZDF, SAT.1 und RTL

für die Gesamtsendezeit 1992 und 1993,

in Programminuten/Tag und als prozentuale Sendedauer

Quelle: KRÜGER/ZAPF-SCHRAMM 1994, S. 114

                                                                                                                               
ab. (So wird bspw. das Scheitern privaten Anbieters VOX unter anderem mit der
Tatsache erklärt, daß dessen Rundfunkangebot zu diffus gewesen sei, um be-
stimmte Zielgruppen binden zu können.)
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Die Programmanalysen der verschiedenen Rundfunkanbieter weisen folglich

ganz unterschiedliche Programmschwerpunkte auf. So unterscheiden sich z. B.

die Rundfunkangebote der öffentlich-rechtlichen von denen der privaten Anbie-

ter bei bestimmten Programmarten erheblich (siehe Tabelle 4): Erstere weisen

einen weit höheren Anteil an Kinderprogrammen, an Informations- und Bil-

dungsprogrammen (insbesondere an politischen und kulturellen Informations-

sendungen) auf, letztere kennzeichnen sich durch einen wesentlich größeren

Anteil fictionaler und nonfictionaler Unterhaltungssendungen.

2.4.2.2. Gesellschaftspolitische Akzeptanz

funktionaler Angebotsunterschiede

Die Frage, inwieweit solche Programmdifferenzierungen gesellschaftspoli-

tisch akzeptabel sind, bedarf - ähnlich wie bei regionalen Leistungsunterschie-

den - einer differenzierten Beantwortung. Einerseits sind solche Unterschiede

der Programminhalte im Hinblick auf die angestrebte Übereinstimmung mit den

Präferenzen der Rezipienten wünschenswert, weil sie - in unseren oben einge-

führten wohlfahrtstheoretischen Kategorien ausgedrückt - die Frustrationsko-

sten gegenüber einem undifferenzierten Rundfunkangebot reduzieren. Bei den

Printmedien wird deshalb bspw. überhaupt nicht kritisiert, daß sich manche

Zeitschriften ausschließlich mit Sportereignissen, mit Fragen des Wohnens,

der Kindererziehung oder des körperlichen Wohlbefindens befassen und ihre

Leser folglich nicht mit anderen wichtigen Belangen, etwa gesellschaftlichen

oder politischen Fragen behelligen.

Begründet wird diese Akzeptanz der funktionalen Differenzierung von Print-

medien-Inhalten mit dem Hinweis darauf, daß es dem Bürger infolge der Vielfalt

der Printmedien insgesamt, d. h. durch die Summe aller angebotenen Zeitun-

gen und Zeitschriften, durchaus möglich ist, sich ein pluralistisches Medienan-

gebot zusammenzustellen.5 So besitzt jeder Zeitungsleser bspw., wenn er es

denn will, die Möglichkeit, sich durch die Lektüre etwa der Frankfurter Allgemei-

nen Zeitung und der Frankfurter Rundschau eine pluralistische Darstellung des

politischen Geschehens zu verschaffen. Ähnliches ist ihm durch die parallele

Lektüre politisch unterschiedlich ausgerichteter Wochenzeitschriften, etwa des

"Spiegels" und des "FOCUS" oder der "Zeit" und der "Woche" möglich. Und

wer sich umfassend über die Belange von Managern, Ökos, Taubenzüchtern

und Heimwerkern informieren möchte, kann auch dies in Deutschland ohne

                                           
5 Vgl. z. B. NEUMANN 1986 oder PORTER/HASSELBACH 1991.
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Schwierigkeiten tun, indem er sich aus dem reichhaltigen Angebot einen ent-

sprechenden "Warenkorb" an Zeitungen oder Zeitschriften zusammengestellt.

Die sog. "Außenpluralität" der Printmedien ist durch diese Vielfalt gewährlei-

stet, und eine inhaltliche Schwerpunktbildung des einzelnen Printproduktes ist

gesellschaftspolitisch unbedenklich.6

Für den Rundfunk war diese Bedingung des Außenpluralismus aufgrund der

Knappheit der Übertragungskanäle bisher nicht gegeben. Vor allem beim Fern-

sehen können terrestrisch in einem Gebiet maximal fünf oder sechs Sender

verbreitet werden.7 Folglich kann der mit einer funktionalen Differenzierung der

Anbieter verbundene Verzicht auf pluralistischen Programminhalte (sog. "Bin-

nenpluralismus") beim Rundfunk, vor allem beim Fernsehen, nicht mit dem Ar-

gument gerechtfertigt werden, der Pluralismus sei in Form des Außenpluralis-

mus gewährleistet.

Unter diesen Bedingungen ist es gerechtfertigt, wenn der Staat bzw. von ihm

eingesetzte "staatsferne" Rundfunkgremien8 Maßnahmen ergreifen, um ein plu-

ralistisches Angebot sicherzustellen. Geschähe dies nicht, bliebe der Anspruch

des Bürgers, umfassend und repräsentativ über das politische, kulturelle und

soziale Geschehen informiert zu werden und auch ein die gesellschaftliche

Vielfalt widerspiegelndes Unterhaltungsangebot in Anspruch nehmen zu kön-

nen, unerfüllt. Es käme zu einer Reduzierung des Programmangebotes auf ein-

zelne, für die "breite Masse" besonders interessante Programminhalte; die An-

sprüche bestimmter sozialer Problemgruppen (Arbeitsloser, Geringqualifizier-

ter, Behinderter, chronisch Kranker) und Minderheiten (alter Menschen, auslän-

discher Mitbürger), deren gesellschaftliche Integration für die Funktions- und

Leistungsfähigkeit der Gesellschaft besonders wichtig ist und zu der der Rund-

funk maßgeblich beitragen könnte, blieben unerfüllt.

Aus diesem Grund enthält der Programmauftrag der öffentlich-rechtlichen

Rundfunkanbieter in Deutschland neben kultur- und bildungspolitischen Aufga-

ben die Verpflichtung der Grundversorgung mit Rundfunk, d. h. zu einem um-

                                           
6 Dies bedeutet nicht, daß nicht einzelne Printprodukte (bspw. Hardcore oder anti-

demokratische politische Schriften) gesellschaftspolitisch abzulehnen und andere
(bspw. bestimmte Kulturzeitschriften oder ernährungswissenschaftliche Zeitschrif-
ten) gesellschaftlich föderungswürdig sein können. Vgl. oben, Abschnitt 2.3.1.2.

7 Siehe HANS-BREDOW-INSTITUT 1994, speziell für NRW auch LANDESAN-
STALT FÜR RUNDFUNK 1992.

8 Siehe zur Begründung und Konstruktion des "staatsfernen" Rundfunks in Deutsch-
land bspw. KEPPLINGER 1988, RICKER 1988, MARTIN 1993 und GRÄTZ 1994.
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fassenden und pluralistischen Informations- und Unterhaltungsangebot. Diese

ist einmal als Auftrag nach einer regionalen Grundversorgung zu verstehen,9 d.

h. als Verpflichtung der öffentlich-rechtlichen Anbieter, ihr Programm flächen-

deckend auszustrahlen und nicht die Einwohner bestimmter Landesteile vom

Angebot auszuschließen; er ist - bezogen auf die hier untersuchte Fragestel-

lung - aber auch funktional, d. h. im Hinblick auf die inhaltliche Weite des Pro-

gramms zu verstehen. Eine Spezialisierung auf einzelne Programminhalte

widerspräche daher den gesellschafts- und medienpolitischen Vorstellungen

und dem daraus abgeleiteten Grundversorgungsauftrag.

Diese Wertung gilt allerdings nur, wenn ein pluralistisches Angebot aufgrund

der Knappheit der Übertragungswege und der daraus resulierenden geringen

Zahl von Rundfunkanbietern in der Form des Außenpluralismus nicht erreicht

werden kann. Diese Bedingung war in Deutschland bis Anfang der achtziger

Jahre, als die terrestrische Rundfunkübertragung die einzige nennenswerte

Übertragungsform darstellte, gegeben. Mit dem Satellitenrundfunk und der Ver-

breitung von Rundfunk in Kabelnetzen, die seit den achtziger Jahren an Be-

deutung gewonnen haben, und mit der Zulassung privater Anbieter, die sich

dieser neuen Übertragungswege bedienen, hat sich die technisch mögliche

Zahl von Rundfunkanbietern in den letzten Jahren aber gravierend erhöht.

Heute können in Deutschland neben den fünf oder sechs terrestrisch verbreite-

ten Sendern mit den herkömmlichen, hauptsächlich auf die ASTRA-Satelliten

ausgerichteten  Satellitenschüsseln bereits weitere ca. 25 Sender empfangen

werden. Und in den Haushalten, die an Kabelnetze angeschlossen sind, sind

nochmals ca. 25 Sender zu empfangen (wobei sich diese mit den per Satellit

ausgestrahlten Sendern allerdings - noch - erheblich überschneiden).

Die technischen Voraussetzungen für ein vielfältiges Medienangebot, das

das Kriterium des Außenpluralismus erfüllt, sind in Deutschland daher mittler-

weile, zumindest aber nach der in Kürze erfolgenden digitalen Verbreitung des

Rundfunks10 und dem damit verbundenen weiteren Anstieg von Satelliten- und

Kabelplätzen, erfüllt.11 Auch die Frage nach der medienpolitischen Zulässigkeit

                                           
9 Siehe oben, Abschnitt 2.3.1.2.

10 Zu den technischen Grundlagen des DAB siehe bspw. MÜLLER-RÖMER 1994a,
ders. 1994b, ders. 1994c; seine medienpolitischen Konsequenzen werden erörtert
in KIEFER 1991, BURMEISTER 1992, DIGITAL AUDIO BROADCASTING 1993.

11 Siehe o. V.: Datahighway. Von Datenautobahnen und deutschen Wegen, in: Fern-
sehen 2000, Sonderausgabe von Kabel & Satellit, München 1994, S. 9ff.; zusam-
menfassend auch HANSMEYER u. a. 1994, S. 3ff.
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einer funktionalen Differenzierung und Spezialisierung der Rundfunkanbieter

muß angesichts dieser veränderten technischen Rahmenbedingungen neu ge-

stellt werden.

Damit wird die Verpflichtung zu einer Grundversorgung längerfristig sowohl

in der regionalen wie auch in der funktionalen Variante vermutlich an Bedeu-

tung verlieren: In der regionalen Variante kann auf eine Grundversorgung ver-

zichtet werden, wenn in allen Landesteilen eine für ein außenpluralistisches

Rundfunkangebot ausreichend große Zahl von Anbietern empfangen werden

kann; in der funktionalen Variante kann auf eine Grundversorgung (im derzeiti-

gen Sinne) verzichtet werden, wenn die spezialisierten Programminhalte in

ihrer Gesamtheit (außen-)pluralistisch sind.

Öffentliche Maßnahmen zur Sicherung binnenpluralistischer Inhalte der ein-

zelnen Programmanbieter bleiben dann nurmehr bei Programminhalten erfor-

derlich, bei denen die sich gemäß der individuellen Nachfrage bildenden Ange-

bote aus übergeordneter (meritorischer) Sicht als unzureichend angesehen

werden, also beispielsweise bei Programmen, die aus politischen oder kulturel-

len Gründen vom Staat bzw. den von ihm eingesetzten staatsfernen Rundfunk-

gremien als wichtiger angesehen werden als vom Bürger selbst. Auf die mit

dieser meritorischen, auch elitären Begründung verbundenen Legitimationspro-

bleme wurde bereits verwiesen, insbesondere auf die hinter dieser Begründung

stehende Verneinung der Souveränität des (Rundfunk-) Konsumenten, die für

unsere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung grundsätzlich charakteristisch

ist. Den letztlich elitär begründeten Vorteilen einer (De-)Meritorisierung sind

daher die Nachteile gegenüberzustellen, die dadurch entstehen können, daß

der Staat oder die von ihm eingesetzten "staatsfernen" Kollektive (Rundfunkrä-

te, Landesmedienanstalten) ihre (De-)Meritorisierungsrechte zur Durchsetzung

eigener Ziele mißbrauchen oder sich von anderen Gruppen (z. B. den politi-

schen Parteien) instrumentalisieren lassen.12 Gerade beim Rundfunk sollte die-

se Mißbrauchsgefahr nicht gering veranschlagt werden, auch die in Deutsch-

land gewählte Konstruktion des staatsfernen öffentlich-rechtlichen Rundfunks

kann dieses Gefahr nicht vollständig beseitigen.

                                           
12 Die Versuche der Politik, insbesondere der Parteien, auf den Rundfunk Einfluß zu

nehmen, werden pointiert beschrieben bei BURGHART 1993.
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Abbildung 36:
Meritorische, nicht-meritorische und demeritorische Rundfunkgüter
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Gleichwohl wird auch im Rundfunk die Existenz (de-)meritorischer Güter und

damit auch die Legitimität (de-)meritorischer Eingriffe nicht nur im Hinblick auf

regionale Programmbezüge (Abschnitt 2.3.1.2.), sondern auch im Hinblick auf

funktionale Programmbezüge, d. h. auf bestimmte Programminhalte, überwie-

gend anerkannt. Als meritorisierungsbedürftig (oder zumindest -würdig) erach-

tet werden bspw. politische Sendungen zur Förderung des demokratischen

Staatsverständnisses, Sendungen zur Förderung und Verbesserung des Zu-

sammenlebens zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen, ethnischen

und sozialen Bevölkerungsgruppen eines Staates oder bestimmte pädagogisch

wertvolle Rundfunkangebote.13 Auch bei kulturellen Sendungen, etwa der
                                           
13 Zur Meritorisierungswürdigkeit von Rundfunkinhalten siehe allgemein WEBER

1990, JANKE 1991, WEISS 1991, WICHERS 1992. Spezielle Aspekte diskutieren
FRANK 1991, SCARCINELLI 1991 (mit Bezug auf politische Rundfunkinhalte),
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Übertragung von klassischen Konzerten oder Opernaufführungen, wird häufig

unterstellt, daß der Nutzen solcher Sendungen von der breiten Masse des Pub-

likums unterschätzt wird und es im gesamtgesellschaftlichen Interesse ist, sol-

che Sendungen über das individuell nachgefragte, etwa in den Einschaltquoten

zum Ausdruck kommende Maß hinaus bereitzustellen. Allerdings liegen solche

kulturellen Rundfunkangebote bereits näher an der Grenze zu den "nicht meri-

torisierungswürdigen" Gütern, d. h. von Gütern, bei denen die individuelle Nut-

zeneinschätzung so geringfügig hinter der gesellschaftlichen (elitären) Nutzen-

einschätzung zurückbleibt, daß korrigierende staatliche Eingriffe nicht für erfor-

derlich erachtet werden (in Abbildung 36 wird als Beispiel eines solchen Rund-

funkgutes der "kulturell wertvolle" Spielfilm genannt).14

Auf der anderen Seite wird behauptet, bestimmte Sendungen würden vom

Rundfunkzuhörer und -zuschauer in einem - gemessen an deren Wert - zu

hohen Maß nachgefragt; billige amerikanische "Soap-Operas", Softpornos,

menschenverachtende und gewaltverherrlichende Filme oder demokratiefeind-

liche politische Sendungen wären Beispiele solcher demeritorischer Rundfunk-

inhalte. -- Je nach dem Ausmaß, in dem die individuellen von den gesell-

schaftspolitischen Bewertungen abweichen, kann auch hier zwischen "regulie-

rungsbedürfigen" und "nicht regulierungsbedürftigen" demeritorischen Rund-

funkgütern unterschieden werden. So deuten die hohen Einschaltquoten bei

Softpornos im Vergleich mit denjenigen klassischer Musikaufführungen oder

politischer Magazinen bspw. darauf hin, daß der Wert dieser Produkte von den

Fernsehzuschauern erheblich überschätzt wird; gleichwohl kann hieraus nicht

zwingend die Notwendigkeit regulierender, d. h. die Nachfrage nach Softpornos

zurückdrängender staatlicher Maßnahmen abgeleitet werden. Demgegenüber

werden bei anderen demeritorischen Gütern, etwa bei gewaltverherrlichenden

Filmen oder demokratiefeindlichen Sendungen (siehe Abbildung 36), staatliche

Maßnahmen überwiegend als berechtigt oder gar erforderlich angesehen.
                                                                                                                               

GEISSENDÖRFER 1991 (mit Bezug auf Unterhaltung) und RUMMEL 1980 (mit
Bezug auf Sendungen mit "erzieherischen" Funktionen.

14 An diesem Beispiel lassen sich die Schwierigkeiten erkennen, zwischen "regulie-
rungsbedürftigen" und "nicht regulierungsbedürftigen" meritorischen Gütern zu un-
terscheiden. So kann letztlich jeder Kinofilm aufgrund seiner gesellschaftlichen
Wirkungen (etwa infolge der in ihm vertretenen politischer Meinungen oder auch
der Art, wie der Umgang der Menschen miteinander dargestellt wird), aus einer eli-
tären Sicht als meritorisierungsbedürftig erachtet (und zum Objekt regulierender
Maßnahmen gemacht) werden. Siehe zu den damit verbundenen Abgrenzungs-
problemen am Beispiel der Bestimmung und Anwendung der Kriterien der Filmför-
derung PRODOEHL 1993 oder KRUSE 1994.
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Aus einer solchen Einstufung als meritorischem oder demeritorischem Rund-

funkgut sind dann die bereits allgemein beschriebenen wirtschaftspolitischen

Konsequenzen zu ziehen (siehe Abbildung 36, Sp. 3): Meritorische Rundfunk-

güter sind vom Staat bzw. den vom ihm eingesetzten Gremien in einem über

die Wünsche der Rundfunkteilnehmer hinausgehenden Umfang auszustrahlen;

alternativ käme ihre Subventionierung in Betracht, so daß sie auch im privaten

Rundfunk über die Präferenzen der Zuschauer hinaus vertreten wären.15

Demeritorische Rundfunkgüter sind vom Staat bzw. den vom ihm eingesetzten

Gremien in einem geringeren Umfang bereitzustellen, als dies von den Rund-

funkteilnehmern gewünscht wird (private Nachfrage ist sozusagen zu ignorie-

ren); zudem ist das entsprechende Angebot der privaten Anbieter durch "diskri-

minierende" Maßnahmen, bspw. durch regulative Auflagen, ggf. auch durch

eine (im Extrem prohibitive) Besteuerung einzuschränken.16

Bei der in Deutschland bestehenden dualen Rundfunkordnung kann die

Meritorisierung von Rundfunkinhalten über die Definition des Programmauf-

trags der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten erfüllt werden. Je nach den

vertretenen Auffassungen bezüglich der grundsätzlichen Akzeptierbarkeit des

Meritorisierungsarguments wie auch bezüglich des Katalogs (de)meritorischer

Rundfunkgüter fällt dieser Programmauftrag enger oder weiter aus: Wird das

Meritorikargument gänzlich abgelehnt, d. h. dem Rundfunkkonsumenten volle

Konsumsouveränität eingeräumt, reduziert sich der Programmauftrag der

öffentlich-rechtlichen Anstalten auf Null - Rundfunk wäre dann nach den Re-

geln des Marktes ausschließlich von werbe- und entgeltfinanzierten privaten

Anbietern bereitzustellen. Wird das Meritorikargument für einige wenige Rund-

funkinhalte, etwa kulturelle und politische Sendungen, akzeptiert, beschränkt

sich der öffentlich-rechtliche Programmauftrag auf solche Rundfunkinhalte. Und

wenn das Meritorikargument für einen breiten Katalog von Rundfunkinhalten

akzeptiert (und damit umgekehrt dem Rundfunkkonsumenten die Konsumsou-

veränität in vielen Bereichen abgesprochen) wird, entsteht ein umfassender

öffentlich-rechtlicher Programmauftrag, der u. U. auch Sportberichte, Unterhal-

                                           
15 Für künstlerisch wertvolle Kinofilme (die nach dieser Erstverwertung zum großen

Teil ebenfalls von den Fernsehanbietern ausgestrahlt werden) wird dieser Weg
bspw. von der deutschen Filmföderung beschritten. Siehe hierzu FINGERHUT
1992.

16 Hierzu gehört etwa die Auflage, jugendgefährdende Sendungen erst nach 23 Uhr
auszustrahlen oder auf die Ausstrahlung bestimmter, z. B. pornographischer Sen-
dungen ganz zu verzichten. Siehe zu diesen Auflagen der Landesmedienanstalten
im einzelnen bspw. LANDESANSTALT FÜR RUNDFUNK NRW 1992b.
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tungssendungen oder Game Shows einschließt (und insofern vom Programm-

angebot der Privaten kaum unterscheidbar wäre).17

Der weite Katalog an Zielen, den der öffentlich-rechtliche Programmauftrag

z. Zt. beinhaltet, bietet eine ausreichende Legitimation für Maßnahmen, die

eine gesellschaftspolitisch unerwünschte Differenzierung und Spezialisierung

des Rundfunkangebotes verhindern. Grundsätzlich werden solche Eingriffe mit

der wachsenden Zahl von Rundfunkanbietern und den damit geschaffenen Vor-

aussetzungen eines außenpluralistischen Angebots aber schwerer begründbar.

Entsprechend dürfte sich der Programmauftrag der öffentlich-rechtlichen Anbie-

ter in Zukunft reduzieren; und auch die auf Innenpluralismus gerichteten Regu-

lierungsmaßnahmen privater Anbieter werden vermutlich abnehmen.18

                                           
17 Auch die Werbung im allgemeinen wie speziell im Rundfunk wird verschiedentlich

als meritorisches oder demeritorisches Gut betrachtet. So wird die Werbung ver-
schiedentlich als Instrument zur Stärkung der Konsumsouveränität angesehen;
Werbung im allgemeinen oder Werbung für bestimmte (meritorische) Güter wäre
nach dieser Auffassung staatlich zu subventionieren oder durch andere staatliche
Maßnahmen (wie öffentliche Aufträge, Steuervergünstigungen o. ä.) zu fördern. --
Weiter verbreitet ist allerdings die Auffassung, bei der Werbung generell oder
zumindest bei der Werbung für bestimmte Produkte (Alkoholika, Zigaretten, Dro-
gen, Glücksspiele, Kriegsspielzeug, Muttermich-Ersatzprodukte u. ä.) handele es
sich um demeritorische Güter. Aus dieser Auffassung läßt sich die Forderung
ableiten, die Werbung im allgemeinen oder die Werbung für solche Produkte im
besonderen zu restringieren. In Deutschland bspw. ist die Werbung generell bei
den öffentlich-rechtlichen Anbietern auf die Zeit zwischen 17.30 und 20.00 Uhr be-
schränkt, insgesamt dürfen nur 20 Minuten Werbung pro Tag ausgestrahlt werden,
und an Sonn- und Feiertagen ist keine Werbung erlaubt; zudem ist die Werbung
für bestimmte Produkte generell verboten. Bei den privaten Anbietern ist die Wer-
bung in Deutschland auf 20 % der Sendezeit begrenzt (d. h. bei einem 24-Stun-
den-Programm auf 12 Minuten je Stunde), zudem existieren genaue Vorschriften
zur Zahl der Unterbrechungen pro Sendung, zur Abgrenzung zwischen Programm
und Werbung u. ä. (Siehe zu diesen Regulierungen der deutschen Rundfunkan-
bieter LANDESANSTALT FÜR RUNDFUNK NORDRHEIN-WESTFALEN 1993a,
dass. 1993b; für einen Überblick über die Werberegulierungen in Europa siehe
SCHRICKER 1990ff., SCHOTTHÖFER 1991.)

18 Es ist davon auszugehen, daß die Rechtsprechung den veränderten technischen
und medienpolitischen Rahmenbedingungen Rechnung trägt. Die Modifizierung
und Fortentwicklung des Grundversorgungsauftrages des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks, die das Bundesverfassungsgericht mit seinen verschiedenen "Rund-
funkurteilen" vorgenommen hat, läßt vermuten, daß dies geschehen und mittelfri-
stig auch im Rundfunk das Modell des Binnenpluralismus mehr und mehr durch
dasjenige des Außenpluralismus ersetzt werden wird. Diesem Wandel hätte sich
dann auch die Regulierungspraxis der Kontrollgremien des öffentlich-rechtlichen
und des privaten Rundfunks anzupassen. Beispielsweise wäre die zur Zeit von
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Gleichwohl dürften auch bei einer restriktiveren Geltung des Meritorikargu-

ments und einem entsprechend schrupfenden Programmauftrag zu starke the-

matisch-funktionale Versorgungsunterschiede mit Rundfunkinhalten, wie sie bei

einem ausschließlich privaten Rundfunkangebot entstehen könnten, in Deutsch-

land (anders als z. B. in den USA) gesellschaftspolitisch inakzeptabel bleiben.

Auch in Zukunft dürfte die Meinung überwiegen, daß der Rundfunk über die

Probleme bestimmter Bevölkerungsgruppen auch dann berichten sollte, wenn

das Interesse an solchen Inhalten (und die dadurch bestimmten Einschaltquo-

ten) dies im Hinblick auf die Präferenzen der Rundfunkkonsumenten selbst

nicht rechtfertigt. Durch die Information über die Probleme und Standpunkte

der verschiedenen Gesellschaftsgruppen, speziell von Minderheiten, kann der

Rundfunk zum gesellschaftlichen Dialog und zur Auseinandersetzung mit ande-

ren Meinungen beitragen - und damit letztlich gesellschaftliche Konflikte verhin-

dern oder vermindern, die ansonsten zu einer gesellschaftlichen Desintegration

führen könnten.19 Im Interesse des damit verfolgten "übergeordneten Ganzen"

ist ein Verstoß gegen die Wünsche der Rundfunkkonsumenten in solchen Ein-

zelfällen nicht nur gerechtfertigt, sondern geboten. Von daher ist eine thema-

tische Differenzierung des Rundfunks, wie sie bei einem ausschließlich priva-

ten Angebot zu erwarten wäre, auch nur zu akzeptieren, soweit und solange

der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine "meritorischen" Aufgaben der Integra-

                                                                                                                               
den Landesmedienanstalten praktizierte (und zu Zeiten knapper Übertragungswe-
ge berechtigte) Bevorzugung von Vollprogrammanbietern gegenüber Spartenpro-
grammanbietern dann ebenso aufzugeben wie die Bevorzugung kulturell oder ge-
sellschaftspolitisch "wertvoller" Anbieter gegenüber kommerziellen Anbietern, die
sich dem "Massengeschmack" verpflichtet sehen. Im Zuge dieser Entwicklung
könnten dann auch die für die Vergabe von Sendelizenzen maßgeblichen Kriterien
präzisiert, die dabei angewandten Verfahren transparenter und regelgebundener
gestaltet und die Rechtsprechung den technischen Veränderungen des Rundfunk-
begriffs angepaßt werden (Zum letzteren fordert unlängst KREILE 1994, S. 48 -
unseres Erachtens zu Recht - : "All diejenigen Programme, die nicht meinungsbil-
dend und nicht meinungsrelevant sind oder die lediglich eine neue elektronische
Vertriebsebene von Produkten und Dienstleistungen darstellen, sind aus dem
Rundfunkbegriff auszunehmen und ohne gesonderte Zulassung zu veranstalten.").

19 Mit Bezug auf die gesellschaftliche Polarisierung zwischen den Einwohnern in den
alten und neuen Bundesländern ist dem Rundfunk, insbesondere dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk - nach unserer Auffassung zu Recht - der Vorwurf gemacht
worden, dieser Integrationsaufgabe in den ersten Jahren nach der Vereinigung
nicht gerecht geworden zu sein. Auch die medienpolitische Entscheidung, die
Rundfunksendungen der neuen Landesrundfunkanstalten nicht in den Kabelnet-
zen der alten Länder zu verbreiten (stattdessen aber kaum genutzte holländische
und belgische Sender), ist unter diesem Gesichtspunkt kaum verständlich.
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tion und der Sicherung der Programmvielfalt (d. h. der Versorgung mit Minder-

heitenprogrammen) wahrnimmt.20

2.4.2.3. Ökonomische Vertretbarkeit der aus der funktionalen Angebots-

differenzierung resultierenden zusätzlichen Produktionskosten

Als weitere Voraussetzung einer funktionalen Angebotsdifferenzierung ist

schließlich deren ökonomische Vertretbarkeit zu prüfen. Grundsätzlich gilt für

die funktionale Differenzierung wie für die regionale Differenzierung des Rund-

funkangebotes, daß diese im Vergleich zu einem zentralen, einheitlichen Ange-

bot teurer ist. Auch funktionale Vielfalt "kostet". Grundsätzlich gilt aber auch,

daß die Differenzierung unter Berücksichtigung der damit ggf. verbundenen

Nutzenzuwächse (bzw. Frustrationskosteneinsparungen) auch ökonomisch

durchaus gerechtfertigt sein kann. Erforderlich ist also wiederum, daß die mit

der funktionalen Differenzierung verbundenen Vor- und Nachteile (Zusatzko-

sten und -nutzen) quantifiziert und gegeneinander aufgerechnet werden.

2.4.2.3.1. Der Verlauf der Kosten pro Rundfunkteilnehmer

in Abhängigkeit von der funktionalen Clubgröße

Grundsätzlich fallen die Kosten pro Rundfunkteilnehmer mit einer Erhöhung

der funktionalen Clubgröße ebenso wie mit einer Erhöhung der regionalen

Clubgröße. Von daher wäre es ökonomisch wiederum sinnvoll, die funktionale

Clubgröße, d. h. hier: die inhaltliche Ausrichtung des Programms, auszuweiten,

um die von der Zahl der Nutzer unabhängigen Programmkosten auf möglichst

viele Rezipienten zu verteilen und dadurch die Kosten pro Teilnehmer zu mini-

mieren. Es ergibt sich dann wieder der charakteristische, asymptotische

Kostenverlauf, wie er in Abbildung 37, getrennt für Fernseh- und Radiosendun-

gen, wiedergegeben ist.21

                                           
20 Diese Konsequenz wird in der Bundesrepublik von den Vertretern des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks verständlicherweise hervorgehoben: "(Dem) Programmauf-
trag (des öffentlichen Rundfunks, d. V.) fügte man die Adjektive "vielfältig, integra-
tiv, unabhängig" bei. So war und ist es nur logisch, daß er nicht nur als Wirt-
schaftsgut betrachtet werden sollte und soll. Im Gegenteil: Der öffentlich-rechtliche
Rundfunk ist Garant dafür, daß nicht nur die Kommunikation möglich ist, die sich
rechnet." PLOG 1994, S. 262, vgl. ähnlich z. B. TRACEY 1994.

21 Dabei sind die durchschnittlichen Programminutenkosten für Fernsehsendungen
mit 6.578 DM und für Radiosendungen mit 99 DM veranschlagt (Quelle: ARD-
Jahrbuch 1993, S. 291).
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Abbildung 37:

Die Kosten pro Rundfunkteilnehmer (Radio und Fernsehen)

in Abhängigkeit von der Clubgröße
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2.4.2.3.2. Der Verlauf des Nutzens pro Rundfunkteilnehmer

in Abhängigkeit von der funktionalen Clubgröße

Aus diesem degressiven Kostenverlauf kann aber wiederum nicht gefolgert

werden, die Zuschauerzahlen könnten durch eine (hier: thematische) Auswei-

tung der Programminhalte beliebig ausgeweitet werden. Vielmehr sinkt wie mit

der regionalen auch mit der thematischen Ausweitung der Programme c. p. der

Anteil derjenigen Programmteile, die für den einzelnen Rezipienten interessant

sind bzw., ökonomisch formuliert: die mit den Programmpräferenzen der Rezi-

pienten übereinstimmen. Ein thematisch weites Programm stiftet daher c. p.

einen geringeren Nutzen als ein thematisch (funktional) differenziertes Pro-

grammangebot, aus dem sich jeder Rezipient entsprechend seiner Zuschauer-

oder Zuhörerwünsche mit den von ihm bevorzugten Inhalten versorgen kann.

Allerdings unterscheidet sich der mit einer zunehmenden Ausdehnung der

Reziientenzahl verbundene Nutzenverlust je nach Art der Programminhalte

(siehe Abbildung 38). Manche Programminhalte sind thematisch so eng, daß

sie nur kleine Rezipientengruppen interessieren und bei einer Ausweitung über

diesen Kreis hinaus schnell hohe Frustrationskosten anfallen. Beispiele einer

solchen engen Spartenorientierung sind Sendungen mit Pop-Musik, Berichte

über "exotische" Sportarten wie Billard, Darts, Syncronschwimmen u. ä., Game

Shows oder Reisewetterberichte (die ohnehin nur für diejenigen wenigen Rezi-

pienten interessant sein dürften, die gerade eine Reise antreten).
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Abbildung 38:

Thematische Weite ("Spartenbezug") unterschiedlicher Rundfunkinhalte
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Andere Rundfunkinhalte, wie bspw. Schulfunksendungen, die allgemeine

Sportberichterstattung, Spielfilme und Kulturprogramme, sind zwar ebenfalls

thematisch eng definiert, sprechen aber größere Rezipientengruppen an und

stiften auch außerhalb der eigentlichen Zielgruppen einen gewissen Nutzen. --

Noch stärker gilt dies für Unterhaltungsprogramme, Lokal- und Regionalfunk

und Rundfunk mit internationalen (Unterhaltungs- oder Informations-)Inhalten

und schließlich bei sparten- und regionenunabhängigen Mischprogrammen

(Vollprogrammen), deren Nutzen wegen ihrer thematischen Weite (oder: feh-

lenden Spartenorientierung) bei einer Ausweitung des Rezipientenkreises nur
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geringfügig sinkt. Rundfunkanbieter, die mit thematisch engen Programminhal-

ten die speziellen Präferenzen kleiner Bevölkerungsgruppen befriedigen, müs-

sen daher damit rechnen, daß der Nutzen und damit auch der (bei entgeltfinan-

zierten Rundfunkangeboten gegenüber den Rezipienten und bei werbefinan-

zierten Sendungen gegenüber der werbetreibenden Wirtschaft) erzielbare

Preis mit einer Ausweitung der Rezipientengruppen stärker fällt als bei thema-

tisch breiten oder gemischten Vollprogrammen (siehe Abbildung 39). Für the-

matisch unterschiedliche Programminhalte ergeben sich daher unterschiedliche

optimale (funktionale) Clubgrößen - so wie dies für Programminhalte mit unter-

schiedlich hohem Regionalbezug in Abschnitt 2.3. bereits abgeleitet wurde

(siehe hierzu ausführlich KANTIMM 1993).

Das in Abbildung 39 enthaltene Grundmodell bedarf allerdings wiederum

einer Differenzierung. Diese ergibt sich zum ersten aus der Tatsache, daß die

Kosten der einzelnen Spartenprogramme - anders als dort dargestellt - nicht

gleich hoch sind, sondern ganz beträchtlich variieren. So sind im Hörfunk z. B.

Wetterberichte, von Nachrichtenagenturen übernommene Wortbeiträge oder

Schlagerkonserven wesentlich billiger als eigenproduzierte Hörspiele oder Bil-

dungssendungen; und auch im Fernsehen muß für eine Programmminute Wet-

terbericht nur ein Bruchteil dessen aufgewandt werden, was z. B. ein eigenpro-

duziertes Unterhaltungsprogramm oder Fernsehspiel kosten. Nach den von der

ARD vorgenommenen Berechnungen der Programmkosten unterschiedlicher

Rundfunksendungen variieren die Produktionskosten pro Programminute, die

sog. Programminutenkosten, für Radio- wie für Fernsehsendungen je nach Pro-

grammart erheblich (Abbildung 40). Bei Radiosendungen, bei denen die Pro-

gramminute im Durchschnitt 99 DM kostet, variieren die Kosten zwischen 34

DM für Ausländerprogramme (im wesentlichen Nachrichten für Ausländer) und

549 DM für Hörspiele. Und bei Fernsehsendungen, die im Durchschnitt 6.578

DM je Minute kosten, ist der Wetterbericht (mit 1763 DM) die billigste und das

Fernsehspiel mit 17.244 DM die teuerste Programmkategorie.
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Abbildung 39:

Veränderung der Kosten und des Nutzens von Rundfunkprogrammen

in Abhängigkeit von der Größe des Rezipientenkreises

- für ausgewählte Rundfunkinhalte unterschiedlicher thematischer Weite -
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Auf der anderen Seite stiften die verschiedenen Programminhalte natürlich

auch einen unterschiedlich hohen Nutzen; auch in dieser Hinsicht enthält Abbil-

dung 38 also eine unzulässige Vereinfachung, indem sie im Ausgangspunkt

(einer Kollektivgröße von 1) für alle Programminhalte bzw. Programmsparten

einen identischen Nutzen annimmt. Bspw. werden - für die Gesamtheit der

Rezipienten und über eine größere Zahl von Sendungen betrachtet - Radiopro-

gramme mit leichter Musik als weniger wertvoll beurteilt als Sendungen mit

politischen Kommentaren oder Bildungsinhalten oder aktuelle Sportberichte.

Und billige "Soap Operas" und amerikanische Familienserien werden als weni-

ger wertvoll erachtet als eigenproduzierte Unterhaltungsshows oder Fernseh-

spiele. Die Ergebnisse der Medienforschungsabteilungen der öffentlich-recht-

lichen und privaten Rundfunkanbieter belegen, daß zwischen den verschiede-

nen Programmarten erhebliche systematische Unterschiede in der Wertschät-

zung und damit auch in der Höhe des den Rezipienten gestifteten Nutzens

bestehen.
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Abbildung 40:

Programminutenkosten von Radio- und Fernsehsendungen, 1992

Quelle: ARD-Jahrbuch 1993, S. 291
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Ebenso wie bei einer Differenzierung von Programminhalten nach ihrem Regio-

nalbezug ist damit auch bei einer allgemeineren funktionalen bzw. themati-

schen Differenzierung von Programminhalten sowohl von unterschiedlichen

Produktionskosten als auch von einem unterschiedlichen Nutzen auszugehen.

Für die Programmanbieter eröffnen sich damit die bereits bei der Festsetzung

des Regionalbezugs von Programminhalten aufgezeigten Marktstrategien,22 ihr

thematisches Angebot unter Berücksichtigung dieser Kosten- und Nutzenunter-

schiede (und damit: der Zahlungsbereitschaft der Rezipienten bzw. Werbetrei-

benden) zu variieren und dadurch ggf. vorhandene Marktlücken zu schließen.

2.4.3. Die optimale funktionale Clubgröße für Rundfunkangebote

Bei Kenntnis der Kosten und des Nutzens verschiedener Programmarten können

die thematische Weite der Angebote und die optimalen Clubgutmengen theore-

tisch dann wiederum anhand der Clubgütertheorie bestimmt werden, wobei die

Vorgehensweise mutatis mutandis mit derjenigen übereinstimmt, die für die Diffe-

renzierung des Regionalbezugs von Rundfunkangeboten in Abschnitt 2.3.2. be-

schrieben wurde: Zunächst ist die optimale funktionale Clubgröße bei gegebener

Clubgutmenge festzulegen, anschließend sind Clubgröße und Clubgutmenge

simultan zu optimieren.

Es braucht nicht betont zu werden, daß die mit der Umsetzung dieser modell-

theoretischen Vorgehensweise verbundenen Operationalisierungsprobleme bei

einer solchen Bestimmung einer optimalen thematisch/funktionalen Differenzie-

rung des Rundfunkangebotes ähnlich groß oder gar größer sind als bei der

Herleitung einer optimalen regionalen Differenzierung: Kosten und Nutzen

unterschiedlicher Programmkategorien müssen ermittelt und der Begriff der

Clubgutmenge muß adäquat auf Rundfunkanbieter übertragen werden (indem

die verschiedenen Definitionsmerkmale des Clubgutes Rundfunk bestimmt wer-

den).23 Trotz dieser Schwierigkeiten stellt die Clubgütertheorie auch hier ein

Denkmodell dar, das aufzeigt, welchen Anforderungen eine "rationale" funktio-

nal-föderative Rundfunkordnung genügen und wie eine solche Rundfunkord-

nung konzipiert sein müßte. Für die Rundfunkökonomie dürfte es eine reizvolle

Aufgabe sein, die mit seiner Umsetzung verbundenen methodischen und empi-

rischen Probleme zu lösen.

                                           
22 Siehe Abschnitt 2.3.2.1., insbesondere Abbildung 25.

23 Vgl. ebenda.
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Abbildung 41:

Der optimale Zentralisationsgrad

eines funktional differenzierten Rundfunkangebots

unter Berücksichtigung von Transaktionskosten und Fühlungsvorteilen
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Ohne das Ergebnis ex ante genau vorhersagen zu können, wird diese Vorge-

hensweise aufgrund der beschriebenen Variabilität der Kosten und des Nut-

zens der verschiedenen thematischen Rundfunkangebote einmal mehr eine

Vielzahl von Anbietern (ein "multiföderatives Angebot") nahelegen. Allerdings

ist dabei wieder zu berücksichtigen, daß sich diese aus der Clubgütertheorie

abgeleitete optimale Zahl von Anbietern reduziert, wenn die mit der Programm-

vielfalt verbundenen Transaktionskosten (der Anbieter und Nachfrager) und die

den Anbietern dadurch entgehenden Fühlungsvorteile in die Betrachtung ein-

bezogen werden. Auch im Hinblick auf die thematische Weite bzw. funktionale

Differenzierung wird deshalb der optimale Spezialisationsgrad bei einer be-

grenzten Zahl unterschiedlich weiter Programmangebote liegen (Abbildung 41).

Ein denkbares Ergebnis wird durch Abbildung 42 beschrieben. Diese unter-

scheidet als mögliche Typen von Programmanbietern die vier Kategorien ech-

ter (weiter) Vollprogrammanbieter, schwerpunktorientierter Vollprogrammanbie-

ter, globalorientierter Spartenprogrammanbieter und echter (enger) Sparten-

programmanbieter. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß diese (wie
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auch andere mögliche Klassifikationen) juristisch noch nicht präzisiert sind (ob-

wohl für bestimmte medienpolitische Entscheidungen, etwa die Erteilung terre-

strischer Senderechte bei knappen Frequenzen eine solche Klassifikation drin-

gend wünschenswert wäre). Anders als bei Gebietskörperschaften, deren föde-

raler Status (als zentrale, Landes- oder kommunale Ebene) juristisch eindeutig

ist, können die bestehenden Programmanbieter solchen funktionalen Katego-

rien daher (noch) nicht eindeutig zugeordnet werden. Die prinzipielle Möglich-

keit, die thematische Reichweite von Rundfunkanbietern analog zur Vorge-

hensweise bei Gebietskörperschaften (Abschnitt 1.5) und beim Regionalbezug

von Rundfunkanbietern (Abschnitt 2.3.2.3.) in eine diskrete Zahl von Anbieter-

typen aufzuteilen, dürfte aber deutlich geworden sein.

Abbildung 42:

Vier Anbietertypen als denkbares Optimum

einer funktionalen Differenzierung des Rundfunkangebots
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Berücksichtigt man, daß insbesondere die Suchkosten für die Konsumenten

bei Rundfunkangeboten geringer sind als bei gebietskörperschaftlichen Lei-

stungen und daß "Mobilitätskosten", die mit der Abwahl einer Leistung (dem

Aus- oder Umschalten des Programmkanals) verbunden sind, nahezu vernach-

lässigt werden können, so ist allerdings zu vermuten, daß das optimale Rund-

funk-Angebot stärkere dezentrale/föderative Züge aufweisen wird als eine für

gebietskörperschaftliche Leistungen optimale föderative Struktur.24 Im Ver-

gleich zu den in Deutschland vorhandenen drei (bzw. einschließlich der Kreise

vier) oder den in anderen Staaten vorhandenen zwei föderalen Ebenen könnte

deshalb eine Differenzierung der Rundfunkanbieter in mehrere Anbietertypen

sinnvoll sein.

                                           
24 Hierfür spricht auch, daß die Informationskosten über die Inanspruchnahme und

Akzeptanz von Rundfunk geringer sind als bei den meisten staatlichen Leistungen.
Einschaltquoten bspw. sind ein relativ verläßlicher Indikator für Programmzufrie-
denheit, uns sie können von den Rundfunkanstalten mit relativ geringem Aufwand
erfaßt werden (vgl. oben, Abschnitt 2.3.1.3.3.).
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2.5. Die sich durch die Kombination einer regionalen und funktionalen

Differenzierung des Rundfunkangebots ergebende rationale

Grundstruktur einer föderativen Rundfunkordnung

Regionale und thematisch-funktionale Spezialisierung des Rundfunkangebo-

tes wurden bisher separat erörtert. Tatsächlich sind beide Entscheidungen

aber gemeinsam zu treffen. Rundfunkinhalte kennzeichnen sich nicht durch

einen bestimmten Regionalbezug oder einen bestimmten thematischen Bezug,

sondern durch beide Merkmale: Die Inhalte von Rundfunksendungen sind also

bspw. nicht nur dadurch charakterisiert, ob sie über lokale, regionale Belange

berichten, sondern auch durch die Thematik der lokalen, regionalen oder natio-

nalen Inhalte (bspw. als Sport-, Musik- oder Wirtschaftssendung).

Hält man aus diesem Grund an der Unterscheidung zwischen einer regiona-

len und funktionalen Differenzierung von Rundfunkinhalten fest,25 bietet es sich

an, die bisher getrennt entwickelten Ergebnisse miteinander zu kombinieren.

Abbildung 43 zeigt die sich dann ergebende Typologie von Rundfunkanbietern.

Sie kann als Grundstruktur eines ökonomisch rationalen Programmangebots

betrachtet werden, das sowohl die Wünsche der Rezipienten nach einer regio-

nalen und thematischen Vielfalt des Angebotes erfüllt als auch ihr Interesse an

der Überschaubarkeit (bzw. an vertretbaren Transaktionskosten) sowie an

möglichst geringen, Synergieeffekte nutzenden Produktionskosten berücksich-

tigt.

Im Hinblick auf die thematische Weite der Angebote wird dort zwischen den

bereits genannten vier Kategorien echter Vollprogramme, spartenbezogener

Vollprogramme, globalorientierter Spartenprogramme und echter Spartenpro-

gramme unterschieden; im Hinblick auf die regionale Weite der Angebote wird

zwischen  internationalen, nationalen, regionalen und lokalen Programmange-

boten differenziert. Und durch die Kombination beider Differenzierungsmerkma-

le entsteht eine Typologie von 16 Angebotsformen, die von internationalen

Vollprogrammen (mit der theoretisch weitestgehenden Programmausrichtung)

bis zu lokalen Spartenprogrammen reicht.

                                           
 25 In Abschnitt 2.4.1. wurde bereits darauf hingewiesen, daß der Regionalbezug von

Rundfunkinhalten auch als Unterform seiner thematischen Weite verstanden wer-
den kann. In diesem Fall ist dann zwischen regionalen und anderen funktionalen/
thematischen Bezügen des Rundfunks i. w. S. zu differenzieren.
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Abbildung 43:

Grundzüge einer optimalen Differenzierung des Rundfunk-Angebots

als Kombination einer regionalen und funktionalen Differenzierung
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